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I.

Gesetz über die Hochschulen des Landes Hessen (Hochschulgesetz) 
vom 12. Mai 1970 (GVB1. I S. 315)

/ | \ > - v v ' , • '
E R S T E R  A B S C H N I T T  

Landeshochschulverband
/ V .  ̂ ' - f • S

§ 1

Landeshochschulverband

(1) Der Landeshochschulverband Hessen wird als kooperativer Hochschulver
band errichtet. Er hat seinen Sitz in Wiesbaden.
(2) Der Landeshochschulverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

Er führt ein eigenes Siegel.
(3) Mitglieder des Landeshochschulverbandes sind

1. Gesamthochschulen,

2. Universitäten,

3. Kunsthochschulen,

4. Fachhochschulen.
(4) Die Errichtung neuer Hochschulen, die Anerkennung bestehender Bil
dungseinrichtungen als Hochschulen, die Zusammenlegung und Aufhebung 
bestehender Hochschulen bedürfen des Gesetzes.

§ 2

Aufgaben

(1) Der Landeshochschulverband nimmt die folgenden Aufgaben wähl.
1. Abstimmung der Haushaltsvoranschläge der einzelnen Hochschulen und 

Beschlußfassung über diese Haushaltsvoranschläge im Rahmen der Fi
nanzplanung des Landes;

2. Aufstellung und Fortschreibung eines Landesgesamthochschulplanes unter 
Berücksichtigung und Abstimmung der Hochschulentwicklungsplane dei 
einzelnen Hochschulen;

3. Bauplanung, Bauausführung und Bauausstattung sowie Bauverwaltung 
und Bauunterhaltung;

4. zentralen Nachweis der Studienplätze, Abstimmung der Kapazitäten zwi
schen den Hochschulen und Studienberatung,
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6. ^ n t r i r B « l X ° nSSyStem Hochschulstatistik;
eschaffungswesen; 16 ElcUbeüung von Richtlinien für das übrige

Erfassung der Lie

(2) ^  der H^hansmniitSrarbeitUnS V°n Richtli™ n zur rationellen

Sm lTnnerH0ChSChulenUlln?ehre T u d F o ^ l  fÖrdert die Zusammenarbeit der
oischung. Zu diesem Zweck obliegen

Abstimmung der sti h-

sche^versSed61 PrüfungswdLTgenSmdtieHnPr°gramme der HochschuIen
«ge Stud?u*  t  e°A®bUdunfc“8e" mit de™ Ziel. dia Obergange zwi- 
des Landes Wle die g leich zeitig  uZU erleichtern und das gleichzei- 

ermöglichen; S Lehre verschiedenen Hochschulen
A Entwicklung über

Förderung Lehrprogramme und des Forschungsverbun-
* 0I’derung der H0 h ’

4' Bi,dung von - - -  des Kontakts.udiums;

5- Erarbeitung von E ,  ^  “  L<ihre Und E ich u n g ;  
schungs- T pl Empfehlungen für h-
gbeder mehrp^' Und sonstigen Ansh i gemeinsame Nutzung von For- 

mehrer«  Hochschulen '“ “" ^ « « ‘‘Akeiten durch die Mit-
6- Forderung einer auf» n

d« - - e ,n e „ H o c h s ^ t„ 1 n r hS nb dbe,r liChen - «  M ie d e r7' Forderung der Zusam erhalb des Landeshochschulverbandes; .
blenaibeit mit Hochschulen anderer Bundesländer.

§ 3

Organe des Lann u ° lgane

*' das -n d e sku: t^ UlV̂ | Sind
2- der präsident

§ 4

Dem Landeskuratorium ^ ndeSkura‘<«um 

*• der P^ident des La h “

2 didP ^ e n t e „ d e r C e r m r S:hUlVerbandeS’

3' — S e n d e r  H n i v e r s C '

4. die Direktoren (Dekane) der Bereiche Humanmedizin,

5. die Rektoren der Fachhochschulen,

6. ein Rektor einer Kunsthochschule,

7. zwei Vertreter, die von den hessischen Hochschullehrern entsandt werden,

8. ein Vertreter, der von den hessischen Fachhochschullehrern, Fachhoch
schuldozenten und sonstigen Lehrern an Fachhochschulen entsandt wird,

9. sechs Studenten, die von den Studentenschaften des Landes Hessen ent
sandt werden; zwei von ihnen sollen Mitglieder von Fachhochschulen 
sein;

10. drei Vertreter, die von den sonstigen Mitgliedern der Hochschulen ent
sandt werden.

(2) Mit beratender Stimme gehören dem Landeskuratorium vier Mitglieder 
des Hessischen Landtags, der Kultusminister und der Finanzminister an.

(3) Den Vorsitz führt der Präsident des Landeshochschulverbandes.
(4) Das Landeskuratorium beschließt, soweit das Gesetz nichts anderes be
stimmt, über die in § 2 genannten Angelegenheiten. Es kann unbeschadet 
der Vorschriften des § 2 Empfehlungen an die einzelnen Hochschulen sowie 
an den Landtag und an die Landesregierung geben.
(5) Die Amtszeit der Mitglieder des Landeskuratoriums nach Abs. 1 Nr. 7 
bis 10 beträgt zwei Jahre. Sie endet außerdem, wenn ein Mitglied des 
Landeskuratoriums sein Mandat niederlegt oder die Zugehörigkeit zu seiner 
Gruppe verliert.
(6) Das Landeskuratorium gibt sich eine Geschäftsordnung. Es beschließt 
über den Haushaltsvoranschlag des Landeshochschulverbandes.

§ 5
Aufgaben des Präsidenten

(1) Der Präsident vertritt den Landeshochschulverband.

(2) Der Präsident ist dem Kultusminister für die gesetzmäßige Erfüllung der 
Aufgaben des Landeshochschulverbandes verantwortlich. Er ist dem Kultus
minister zur Auskunft verpflichtet. Der Kultusminister kann für die Aufgaben 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 Weisungen erteilen. Im Falle des § 2 Abs. 1 Nr. 3 
übt der Finanzminister im Benehmen mit dem Kultusminister die Fachauf
sicht aus. Bei den Aufgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 wirkt das Landeskurato
rium nicht mit.
(3) Der Präsident bereitet im Zusammenwirken mit den Gemeinsamen Kom
missionen die Beschlüsse und Empfehlungen des Landeskuratoriums vor und 
führt sie aus. Der Präsident ist dem Landeskuratorium über seine Amts
führung rechenschaftspflichtig.
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(4) Der Präsident kann nach Beratung im Landeskuratorium Arbeitsgrup
pen, insbesondere für die Abstimmung der Studiengänge, Studienprogramme 
und Prüfungsordnungen der Hochschulen, berufen.

§ 6

Ernennung des Präsidenten

(1) Der Präsident wird im Einvernehmen mit dem Landeskuratorium von 
der Landesregierung zum Beamten auf Zeit ernannt. Die Amtszeit beträgt 
sechs Jahre. Wiederernennung ist zulässig.

(2) Der Präsident soll mit Wissenschaft und Verwaltung vertraut sein. Er 
darf kein Amt als Hochschullehrer ausüben.

(3) Der Präsident tritt mit Ablauf der Amtszeit in den Ruhestand, spätestens 
mit dem Ende des Monats, in dem er das achtundsechzigste Lebensjahr voll
endet hat. War er vor seiner Ernennung Hochschullehrer, so ist er, sofern er 
nicht in den Ruhestand tritt, auf seinen Antrag als Hochschullehrer im Be
amtenverhältnis auf Lebenszeit in den Dienst einer hessischen Hochschule zu 
übernehmen. Ein Berufungsverfahren findet nicht statt.

§ 7
Der Kanzler

(1) Der Kanzler ist ständiger Vertreter des Präsidenten in den Angelegen
heiten nach § 2 Abs. 1; er führt die Geschäfte der laufenden Verwaltung. Rr 
ist an die Weisungen des Präsidenten gebunden.

(2) Der Kanzler ist Sachbearbeiter des Haushalts des Landeshochschulver
bandes und Vorsitzender der Gemeinsamen Kommission für Haushaltsfragen.

(3) Der Kanzler ist Geschäftsführer des Landeskuratoriums und unterliegt 
insoweit den Weisungen des Vorsitzenden des Landeskuratoriums. Er gehört 
dem Landeskuratorium mit beratender Stimme an.

(4) Der Kanzler muß die Befähigung zum Richteramt oder höheren Ver
waltungsdienst haben. 5

(5) Der Kanzler wird von der Landesregierung im Einvernehmen mit dem 
Präsidenten und nach Anhörung des Landeskuratoriums zum Beamten auf 
Zeit ernannt. Seine Amtszeit beträgt sechs Jahre. Wiederernennung ist zu
lässig. § 6 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 8

Die Gemeinsamen Kommissionen

(1) Zur Beratung der Organe des Landeshochschulverbandes und zur Vorbe 
reitung der Beschlüsse des Landeskuratoriums werden Gemeinsame Kommis
sionen insbesondere für die folgenden Aufgabengebiete gebildet-
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1. Haushaltsfragen,

2. Landeshochschulplan,

3. Fragen der Kapazität und Zulassung,
4. Fragen der Schwerpunktbildung in der Forschung und des Forschungs

verbundes.
(2) Die Mitglieder der Gemeinsamen Kommissionen werden von den zustän
digen Organen der einzelnen Hochschulen entsandt. Der Präsident des L 
deshochschulverbandes hat das Recht, an den Sitzungen der Gemeinsamen 
Kommissionen teilzunehmen. Nach Bedarf sollen fachkundige Berater hinzu
gezogen werden.
(3) Die Gemeinsamen Kommissionen wählen ihre Vorsitzenden. § 7 Abs. 2 
bleibt unberührt.
(4) Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung, die der Präsident mit Zustim- 
mung des Landeskuratoriums erläßt. Die Geschäftsordnung soll daran 
Bedacht nehmen, daß sowohl die einzelnen Hochschulen als auch die d 
vertr^enen Gruppen in angemessener Folge Vertreter in den Gemeinsamen 
Kommissionen entsenden.

Z W E I T E R  A B S C H N I T T
Gemeinsame Bestimmungen für den Landeshochschulverband 

und die Hochschulen

§ 9
Verfahren der Kollegialorgane

(1) Mitglieder der Kollegialorgane des Landeshochschulverbandes und dei 
Hochschulen sind bei der Ausübung ihres Stimmrechts nicht an Weisungen 
und Aufträge gebunden.
(2) Soweit die Gesetze oder die Satzungen keine näheren Bestimmungen 
treffen, ist für das Verfahren in Sitzungen der Kollegialorgane die Gescha 
Ordnung des Hessischen Landtags sinngemäß anzuwenden.

§ 10

Finanzwesen

(1) Das Land deckt den Finanzbedarf des Landeshochschulverbandes und der 
HocSslulen im Rahmen der vom Landtag bewilligten Mittel Die Bewilli
gungen für den Landeshochschulverband und die einzelnen Hochschulen wer
den, soweit es die Bedürfnisse erfordern, für gegenseitig deckungsfahig un 
übertragbar erklärt.
(2) Die aus Mitteln des Landes zu beschaffenden Grundstücke und Gegen
stände sind für das Land zu erwerben.
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(3) Landesvermögen, das dem Landeshochschulverband oder den Hochschu
len dauernd zu dienen bestimmt ist, wird von ihnen als eigene Angelegenheit 
verwaltet, Der Kultusminister kann im Einvernehmen mit dem Minister 
der Finanzen durch Rechtsverordnung allgemeine Grundsätze für die Verwal
tung des Landesvermögens aufstellen.

(4) Die Satzungen der Hochschulen können nähere Bestimmungen über die 
Verwaltung der Mittel und Vermögensgegenstände treffen, die den Hoch
schulen und ihren Einrichtungen von Dritten zugewendet werden.

(5) Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung, Rechnungslegung und Rech
nungsprüfung gelten die Bestimmungen des Landes; § 9 b und § 31 Satz 2 
der Reichshaushaltsordnung werden nicht angewendet. Die Vorprüfung wird 
durch die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter, die Rechnungsprüfung durch 
den Rechnungshof des Landes vorgenommen. Bundesgesetzlich begründete 
Prüfungsrechte bleiben unberührt.

§ 11

Verfahren bei der Aufstellung des Haushaltsplanes

Die Hochschulen stellen unter Berücksichtigung des Landesgesamthochschul
planes ihre Haushaltsvoranschläge auf. Sie geben dabei für die einzelnen 
Fachrichtungen die Ausbildungskapazitäten an. Sie übermitteln die Haus
haltsvoranschläge dem Landeshochschulverband. Will das Landeskuratorium 
von den Haushaltsvoranschlägen abweichen, soll es den Hochschulen Gele
genheit zur Stellungnahme und Ausarbeitung ergänzender Vorschläge geben

§ 12

Verpflichtungen von finanzieller Tragweite

Maßnahmen, die das Land zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haus
haltsjahren verpflichten können, dürfen nur getroffen werden, wenn der 
Haushaltsplan dazu ermächtigt. Im Falle eines unvorhergesehenen und unab
weisbaren Bedürfnisses kann der Minister der Finanzen Ausnahmen zulas
sen; er soll die Zustimmung erteilen, soweit die Maßnahmen den Rahmen 
der Finanzplanung des Landes nicht überschreiten.

§ 13
Personalwesen

(1) Die Beamten, Angestellten und Arbeiter im Landeshochschulverband und 
in den Hochschulen stehen im Dienst des Landes. Die Planstellen werden im 
Haushaltsplan des Landes für den Landeshochschulverband und die einzel
nen Hochschulen ohne besondere Zweckbestimmung veranschlagt. § 36 Abs 2 
Satz 2 der Reichshaushaltsordnung findet keine Anwendung.

(2) Oberste Dienstbehörde ist der Kultusminister.

(3) Dienstvorgesetzter des Präsidenten und des Kanzlers des Landeshoch 
schulverbandes ist der Kultusminister. Der Präsident des Landeshochschul-
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Verbundes ist Dienstvorgesetzter der übrigen Bediensteten des Landeshoch 
schulverbandes.
(a \ Dienstvorgesetzter der Präsidenten und Rektoren der Hochschulen ge- 
m M §  19 ist der Kultusminister. Diese sind D ienstvorgesetzte^e.; Bedtenste- 
tpn an den Hochschulen. Sie üben die Befugnis nach § 149 Abs. 5 des Hessi 
l^ rB e a m te n T e se tz e s  aus. Die Landesregierung kann den Präsidenten und 
Rektoren der Hochschulen durch Rechtsverordnung weitere Befugnisse der 
obersten Dienstbehörde übertragen.
(5) Für die Personalangelegenheiten gelten die beamtenrechtlichen und tarif
rechtlichen Bestimmungen des Landes.
(6) Die Beamten, Angestellten und Arbeiter werden, soweit.nicht ein Von- 
schlagsrecht nach diesem Gesetz oder den Gesetzen nach § 39 besteht, 
Anhörung der Hochschuleinrichtungen, in denen sie tätig werden sollen, ein
gestellt.

§ 14
Bauangelegenheiten

m  Die bisherigen staatlichen U niversitätsbauäm ter werden in die Verwal- 
f u n f L s  Landeshochschulverbandes eingegliedert. Ihnen wird außerdem d e 
Durchführung der Bauaufgaben für die anderen Hochschulen übertragen. S 
bauen und führen die örtliche Bauverwaltung im Rahmen der Bauplanung 
des Landeshochschulverbandes, der dazu erlassenen Grundsätze sowie nach 
den Weisungen des Präsidenten des Landeshochschulverbandes duic .

(2) Baumaßnahmen sind im Benehmen mit den zuständigen Selbstverwal
tungsorganen der Hochschule zu planen und durchzufuhren.

§ 15
Zusammenwirken der Planungsinstanzen

m  Jede Hochschule stellt unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Fas
sung6 des*1Rahmen planes nach dem Hochschulbauförderungsgesetz der F - 
nanznlanung des Landes und der Orientierungsdaten für den Hochschulent 
wicklungsplan einen Hochschulentwicklungsplan auf und schreibt ihn foi . 
Dei’V Hochschulentwicklungsplan enthält für die Laufzeit der M ittelfristigen 
Finanzplanung die Vorstellungen der Hochschule über ihre Entwicklung und 
t o  d t  von i t  für erforderlich gehaltenen personellen, sachlichen und 
finanziellen Mittel sowie über Investitionsmaßnahmen.

(2) Der Landesgesamthochschulplan wird von dem Landeshochschulveiban 
aufgestellt und fortgeschrieben.
(3) Der Landeshochschulverband stellt den einzelnen Hochschulen die erfor- 
d e r b e n  Orientierungsdaten zur Aufstellung Sesamtplangere;Ch t:r  H<cA- 
schulentwicklungspläne (Einzelpläne) rechtzeitig zur Verfügung. Er hat aas 
Recht, sich jederzeit über den Stand der Planungsarbeiten in den einzelne 
Hochschulen zu unterrichten.
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(4) Der Landeshochschulverband hat bei der Ausarbeitung t
gesamthochschulplanes, der zentralen Programme gemäß 8 2 Ah o L,an(̂ es“ 
nes Haushaltsvoranschlages die Hochschulentwicklungsnläne Hil t  Und Sei~ 
nungen und die Haushaltsvoranschläge der einzelnen Hochschulen lazelPla- 
sichtigen. uxen zu berück-

(5) Der Landeshochschulverband übermittelt seine Planunesripten
nungsVorstellungen dem Kultusminister. Er hat bei der Aufstellung Pla“ 
desgesamthochschulplanes den Rahmenplan nach dem Hochsehnih C£LLan~ 
rungsgesetz des Bundes und die Entwicklungspläne des Land™ zu beachten06"

§ 16

Nachweis der Studienplätze

(1) Bewerbungen um Einschreibung an einer Hochschule sowie u m  -7 , , 
sung zum gleichzeitigen Studium einzelner Studienfächer an weiteren 
schulen (§ 5 Abs. 2) sind an den Präsidenten des Landeshochschulverband1' 
unter Angabe der gewünschten Hochschule und der Studienfächer zu ^  
Soweit für einzelne Studienfächer eine zentrale Registrierung für din u ? ’ 
Ĉ..U.̂ n in der Bundesrepublik Deutschland vorgenommen wird arbeitni°Hh~ 

Präsident des Landeshochschulverbandes mit der zentralen R^gistriel' 
zusammen. s^merstelle

S  ^ er PlJ slden1 des Landeshochschulverbandes gibt die Bewerbungen n- .u 
Maßgabe der vorhandenen Studienplätze an die einzelnen Hochschulen 
ter. Den Wünschen der Bewerber ist nach Möglichkeit zu entsprechen.

(3) Für Immatrikulation, Exmatrikulation sowie Ab- und Rückmeldung
sind die einzelnen Hochschulen zuständig. Das Nähere regeln die Allen™ ” 
nen Vorschriften für Studenten. Adgemei-

(4) Der Präsident des Landeshochschulverbandes kann im Benehmen mit w
zuständigen Selbstverwaltungsorganen der Hochschulen und nach A n h f . n 
des Landeskuratoriums die Aufnahme für einzelne Fachbereiche orlm- 
gebiete beschränken, soweit dies mit Rücksicht auf die A nfnahm nfu^ *' 
der Hochschulen erforderlich ist, um ein sachgerechtes studin . adl§keit 
liehen. Die Aufnahmebeschränkung ist auf höchstens zwei S°mnctm^ ermög- 
Sie muß die Grundsätze festlegen, nach denen die Auswahl unfpr G nften'
zu treffen ist. ntei den Bewerbern

§ 17

Studienberatung

(1) Die Studienberatung soll dem angehenden Studien hm,™ u
sicht über die Studiengänge und Ausbildungsmöglichkeit ^  ^  Lber~ 
schulen des Landes vermitteln. Sie soll Wege und Möer 1 ?  -m den Hoch~ 
wie das gewählte Studium sachgerecht durchgeführt imH eiten aufzeigen, 
geschlossen werden kann. ld °hne Zeitverlust ab-

(2) Der Präsident des Landeshochschulverbande^ t-,
stellt Beratungsunterlagen
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über die einzelnen Studiengänge in den einzelnen Hochschulen unter Be
rücksichtigung der Übergangsmöglichkeiten zwischen den Hochschulen zu
sammen. Er sorgt für die Zusammenarbeit mit den für die Berufsberatung 
zuständigen Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit.

(3) Die Einzelberatung der Studienbewerber und der Studenten ist Sache 
der jeweiligen Hochschule unter Beachtung der Beratungsunterlagen des 
Landeshochschulverbandes.

§ 18
Informationssystem und Statistik

(1) Die Hochschulen sind verpflichtet, dem Präsidenten des Landeshochschul
verbandes alle Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen, die für seine Aufgaben erforderlich sind.

(2) Der Kultusminister kann im Einvernehmen mit dem Statistischen Landes
amt statistische Erhebungen anordnen. Sie werden von den Hochschulen 
durchgeführt. Die Anordnung muß die zu erfassenden Tatbestände und den 
Kreis der zu Befragenden bestimmen. Die Mitglieder und Angehörigen der 
Hochschulen sind verpflichtet, die Fragen wahrheitsgemäß, vollständig und 
fristgerecht zu beantworten. Einzelangaben über die persönlichen Verhält
nisse eines Befragten oder Dritter sind von den mit der Erhebung und Aus
wertung betrauten Personen geheimzuhalten.

(3) Der Präsident des Landeshochschulverbandes entwickelt in Zusammen
arbeit mit dem Statistischen Landesamt an Hand der nach Abs. 1 und 2 
gewonnenen Unterlagen ein Informationssystem, das einen laufenden Über
blick über den Entwicklungsstand der Hochschulen ermöglicht.

D R I T T E R  A B S C H N I T T

Hochschulen

§ 19
Hochschulen

(1) Die Hochschulen dienen der Verwirklichung des Rechts auf Bildung und 
der wissenschaftlichen Erkenntnis. Im Rahmen der freiheitlich-demokrati
schen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland und der Verfassung des Landes Hessen sind die Hochschulen be
rufen, die Studenten auf die Verantwortung in der Gesellschaft vorzuberei
ten und die Verantwortung der Wissenschaft für die Gesellschaft zu stärken. 
Die Hochschulen bereiten die Studenten auf Berufe vor, für die ein Studium 
vorgeschrieben oder nützlich ist. Der dem Hochschullehrer gewährten Lehr
freiheit entspricht die Lernfreiheit des Studenten. Hochschullehrer und Stu
denten sind verpflichtet, sich an der Studienreform zu beteiligen und Lehr- 
und Arbeitsprogramme gemäß den fachwissenschaftlichen und hochschul- 
didaktischen Erkenntnissen gemeinsam zu erarbeiten.

11



(2) Gesamthochschulen sind Bildungseinrichtungen, die die Aufgaben aller 
oder mehrerer Hochschulen in sich vereinen.
(3) Die Universitäten dienen der Wissenschaft in Forschung und Lehre.
(4) Die Kunsthochschulen haben die Aufgabe, künstlerische Formen und Ge
halte zu vermitteln und fortzuentwickeln.
(5) Die Fachhochschulen vermitteln eine auf den Erkenntnissen der wissen
schaftlichen Forschung beruhende Bildung.

§ 20

Fortbildung Berufstätiger

Die Hochschulen nehmen sich der Fortbildung Berufstätiger an; sie fördern 
das Kontaktstudium.

§ 21

Selbstverwaltung

(1) Die Hochschulen haben nach Maßgabe dieses Gesetzes und der nach § 39 
zu erlassenden Gesetze das Recht der Selbstverwaltung; an ihr sind die 
Gruppen, die aus den Mitgliedern der Hochschulen zu bilden sind, zu beteili
gen.
(2) Die Mitwirkung einer Gruppe und die Zuteilung von Sitzen an die ein
zelne Gruppe setzen voraus, daß 10 vom Hundert ihrer wahlberechtigten An
gehörigen an der Wahl ihrer Vertreter teilgenommen haben. Voraussetzung 
für die Zuteilung aller Sitze an die einzelne Gruppe ist eine Wahlbeteiligung 
von mindestens 50 vom Hundert. Beträgt die Wahlbeteiligung 30 vom Hun
dert bis weniger als 50 vom Hundert, so verringert sich die Zahl der Sitze 
um 25 vom Hundert; beträgt die Wahlbeteiligung 10 vom Hundert bis weni-' 
ger als 30 vom Hundert, so verringert sich die Zahl der Sitze um 50 vom 
Hundert. Ergeben sich bei der Berechnung Bruchteile, so ist aufzurunden.

(3) Werden nicht alle für eine Gruppe vorgesehenen Sitze nach Abs. 2 zuge
teilt, verringert sich die Gesamtzahl der Mitglieder des Organs um die Zahl 
der nicht zugeteilten Sitze. In diesem Fall sind die Vorschriften über Be
schlußfähigkeit, Abstimmungen und Mehrheiten auf die geänderte Gesamt
zahl der Mitglieder entsprechend anzuwenden. Diese Bestimmungen gelten 
sinngemäß, wenn ein durch direkte Wahl gebildetes Organ, dem nicht alle 
Sitze nach Abs. 2 zugeteilt wurden, Vertreter der einzelnen Gruppen in an
dere Organe zu entsenden hat.

§ 22

Technische Vorbereitung der Wahlen, Wählerverzeichnisse und Wahlausweise

(1) Zur Vorbereitung der Wahlen zu den zentralen Organen der Hochschule, 
den Organen der Fachbereiche, der Studentenschaft und der Fachschaften 
führt der leitende Verwaltungsbeamte der Hochschule Verzeichnisse der Per
sonen, die in den jeweiligen Gruppen oder zu den jeweiligen Organen wahl
berechtigt sind.
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(2, Soweit die Feststellung des
tigten darüber voraussetzt, in w in ^as Wählerverzeichnis erst
Wahlrecht ausüben will, kann eine E S ̂  Bis dahin ruht das Wahlrecht.
erfolgen, wenn diese Erklärung abgegeben f  ® ^ n^ S ibereich er sein 
Die Entscheidung des Wahlberech g ’ neuen Studienjahres ge-
Wahlrecht ausüben will, kann nur zu Beginn eines neuen
ändert werden. .
,3, Jedes Mitglied der Hochschule ist berechtigt, die Wählerverzeichnisse ein-

zusehen.
, . Ausfertigungen der Wählerverzeichnisse(4) Den Wahlvorständen werden Ausfertigung

erteilt.
(5) Die Wahlberechtigten sind von
S Ä Ä  d ^ n a a i r L t i g u n g  nach Satz 1 nachzuweisen 

ist.
(6) Für Studenten kann diei Ausgabe der ^ “ aWkutaUon
gung in die Wählerverzeichnisse mit der Bestätigung
oder Rückmeldung verbunden werden.
(7) Der leitende Verwaltungsbeamte der Hochschule soigt für den Druc 
W ahlbekanntmachung und der Stimmzette .

§ 23
Wahlverfahren

(1) Für die Durchführung der Wahlen zu Organen der Hochschule und der 
Fachbereiche sind Wahlvorstände zu bilden.
(2) Dem Wahlvorstand jedes Fachbereichs gehört jeweils ein Mitglied jeder 
Gruppe des Fachbereichs an.

(3) Soweit die Wahlordnung keine “ ^ ^ f ^ r W a M e “ 'zu'den" zen- 
t e a t " n t n  der S u ^ S i e  können für‘bestimmte Aufgaben Beauf- 
tragte aus ihrer Mitte bestellen.

sam über Wahlanfechtungen.
§ 24

Schlichtungsausschuß

0) Alle Mitglieder h S n

^  »  — •
(2) Für die Schlichtung von Streitfällen zwischen Mitgliedern der Hochschule

13



der Hochschule wird ein Schlich

s r » z * ä :  

hat nahere
Aufgaben « Ä ^  ” * - » * «  * »  S < S ^ Ä t X

(4) Die Befugnis des Präsidentpn m  , *

§ 25

Rechte “ d Pflichten der Studenten

an der sie â J I^ 1Tverai,staltun8en der Hochschule

Veranstaltungen bleiben u n b e r ä r r ^ ^ ^ n  « r  n i c S “

? "  Studien- und
Zeit abschließen. hg6b,et “ ei«n»  ™> ihr Studium Ä ^ £ Ä

“ *  « ° *  unange-

Ä r t i “  Ä Ä r h . r s

§ 26

Rechtsstellung der Studentenschaft
(1) Die Studenten einer Hochschule bilden die St H
(2) Die Studentenschaft ist eine K” U Gntenschaft-
solche Glied der Hochschule. orperschaft des öffentlichen Rechts und als

(3) Die Studenten eines Fachbereichs bilden eine Fach „
(4) Zur Erfüllung ihrer Aufeahe . Schaft,
gliedern Beiträge. n ert“ b‘ die Studentenschaft von den Mit-
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(5) Für die Wirtschaftsführung der Studentenschaft ist jährlich ein Haus
haltsplan für das folgende Haushaltsjahr aufzustellen.

§ 27

Aufgaben der Studentenschaft und der Fachschaften

(1) Die Studentenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten selbst. Sie wirkt 
nach Maßgabe der Gesetze nach § 39 an der Selbstverwaltung der Hoch
schule mit.

(2) Die Studentenschaft hat folgende Aufgaben:

1. die Vertretung der Gesamtheit ihrer Mitglieder im Rahmen ihrer gesetz
lichen und satzungsmäßigen Befugnisse,

2. die Wahrnehmung der hochschulpolitischen Belange ihrer Mitglieder,

3. die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Selbsthilfe der Studenten, soweit 
sie nicht dem Studentenwerk übertragen ist,

4. die Mitwirkung bei der Studentenförderung,

5. die Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen Verant
wortungsbewußtseins der Studenten,

6- die Pflege internationaler Studentenbeziehungen,

die Unterstützung kultureller und musischer Interessen der Studenten,

8- die Förderung des freiwilligen Studentensports, soweit nicht die Hoch
schule dafür zuständig ist.

(3) Die Fachschaften sollen zur Förderung aller Studienangelegenheiten bei
tragen.

§ 28
Organe der Studentenschaft

(1) Organe der Studentenschaft sind 

R das Studentenparlament,

2. der Allgemeine Studentenausschuß,

3. der Ältestenrat.

(2) Die Satzung der Studentenschaft kann weitere Organe vorsehen.

§ 29 

Satzung

(1) Die Studentenschaft gibt sich in einer Urabstimmung eine Satzung.

15



(4) Die Satzung trifft in«u«  ̂ * ng zustimmt.

,  die waU , I  Tu nähere Bestim—  über
der Organe der StudmteS*™?,’ d'e Befu«nisse und die Beschlußfähigkeit

lust dSM «glfeds*a‘®Ueder VOn 0r^  der Studentschaft und den Ver-
3. die Art der BeschhiRfnco

beschlösse, aSS™« die Form und Bekanntgabe der Organ-
4. die Beiträge,

5- die Aufstellung, Verabschiedung und Ausfu

Entsprechendes gilt für Satzungsänderungen.“ ^  HaUShal‘SPlanes'

§ 30

« « e r  A,,geme,ne st S‘Udente~ Uß

klärungen durch rT e?.aussc l̂usses gemeinschaftlich aKW61 Mitgliedern des 
der Schriftform. Studente„schaft verpflichtet w e r t«  " « .u * S i ir L '

ausschuß b ^ 'J er'Aufeteiiberat Und unterstützt den Allgem •der Verwaltung ^ ufstellunS und Ausführung Z *  Allgemeinen Studenten-

§ 31

» . . S “Ä “ Ä t r  ■« ■ »und anderen Vorschriften er-

16

(2) Der Ältestenrat entscheidet über die Gültigkeit angefochtener Urabstim
mungen und Wahlen zum Studentenparlament sowie über die Satzungs
mäßigkeit von Beschlüssen des Studentenparlaments oder des Allgemeinen 
Studentenausschusses. Die Satzung der Studentenschaft kann nähere Rege
lungen treffen und dem Ältestenrat weitere Befugnisse übertragen. § 35 
bleibt unberührt.

§ 32

Zusammensetzung des Ältestenrats

Der Ältestenrat besteht aus mindestens drei Studenten, die keinen anderen 
Organen der Studentenschaft angehören dürfen. Das Nähere regelt die Sat
zung der Studentenschaft.

§ 33

Beiträge und Rechnungsprüfung

(1) Das Studentenparlament setzt die Höhe der Beiträge fest. Die Beiträge 
sind so zu bemessen, daß die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Stu
dentenschaft gewährleistet ist und die sozialen Verhältnisse der Studenten 
angemessen berücksichtigt werden.

(2) Die Beiträge werden von der Kasse der Hochschule gebührenfrei ein
gezogen.

(3) Die Haushalts-, Wirtschafts- und Kassenführung der Studentenschaft 
wird von den Behörden geprüft, die für die Rechnungsprüfung der Hoch
schule zuständig sind.

§ 34

Vereinfachte Organisation

Soweit die Studentenschaft neu entstandener oder kleinerer Hochschulen 
durch die Unterhaltung der vom Gesetz vorgesehenen Organe und die Erfül
lung der Pflichtaufgaben unangemessen belastet wäre, kann die Landes
regierung nach Anhörung des Landeskuratoriums durch Rechtsverordnung 
abweichende Bestimmungen über die Organisation und die Aufgaben der 
Studentenschaft erlassen.

§ 35
Aufsicht

Die Studentenschaft steht unter der Rechtsaufsicht des Landes. Die Rechts
aufsicht wird vom Präsidenten (Rektor) als Aufsichtsbehörde und vom Kul
tusminister als oberster Rechtsaufsichtsbehörde ausgeübt. §§ 37 und 38 
finden entsprechende Anwendung.
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Staatliche Aufsicht, Genehmigung und Auskunftsrecht

§ 36

staatliche Genehmigung
(1) Soweit die Gesetze nach s so i, •
der Genehmigung des KultusLinisteS! beS°ndere Regelung treffen, bedürfen 

h die Satzungen und besonderen Hane w

3. die Geschäftsordnungen ^  r

4 : r i o n e n d e r u n d  der cem eins™ “
standigen

Prüfungswcfnungen,86"’ Promottonsordnungen und sonstige akademische

6. 2 F- —  der Beiträge der Studentenschaften,
7. Aufnahmebeschrähkungen.

Ffillen8 Gründen versagt werden. In den
stem d ^ WGni? eine Re êlung nach pflichteT ^  GenehmiSung auch versagt 

lm Hochschulwesen gebotene E inliT f^n? Ermessen des Kultusmini-
(3) Die in Abs. 1 Nr l und 2 ^fährdet.

§ 37

Auskunftsrecht

gelegenheiten ver^ahgen* V°n ^  Hochschulen Auskunft über einzelne An-

§ 38

m ^ , Rechtsaufsicht
(1) Der Kultusminister kann t? ,

S S a s Ä Ä S w - S S f Ä S Ä c
(2) Erfüh a " "  ReCh‘ VerietZ“ ' - f te b e „ USm,niSter Beschlüsse( ) Erfüllen die Organe dne t ^

die -ntralen Or-
’ nn der Kultusminister anordnen ^ hnen obliegenden Pflichten

nordnen, daß sie innerhalb einer zu be

stimmenden angemessenen Frist das Erforderliche veranlassen. Kommen 
sie der Anordnung nicht innerhalb der festgesetzten Frist nach, so kann der 
Kultusminister die notwendigen Maßnahmen an ihrer Stelle treffen, insbe
sondere auch die erforderlichen Vorschriften erlassen.

(3) Soweit die Befugnisse nach Abs. 2 nicht ausreichen, kann der Kultusmini
ster Beauftragte bestellen, die die Befugnisse von Organen und Fachberei
chen oder einzelner Mitglieder von Organen und Fachbereichen ausüben.

F Ü NF TER A B S C H N I T T
. \ ’ r .• : v ..

Übergang- und Schlußvorschriften

§ 39

Gesetze über die Hochschulen

Das Nähere über die Rechtsverhältnisse der Hochschulen regeln 

R das Gesamthochschulgesetz,

2. das Universitätsgesetz,

3- das Kunsthochschulgesetz,

4- das Fachhochschulgesetz.

§ 40

Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes und Überleitung

(1) Das Hessische Besoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. Oktober 1965 (GVB1. I S. 237), zuletzt geändert durch das Besoldungs- 
änderungs- und Anpassungsgesetz vom 12. Mai 1970 (GVB1. I S. 303), wird wie 
f°lgt geändert:

Die Besoldungsordnung B — Anlage I des Hessischen Besoldungsgesetzes 
wird wie folgt geändert:

R In der Besoldungsgruppe B 3 wird
a) gestrichen

„Kanzler einer wissenschaftlichen Hochschule“
b) eingefügt

„Kanzler einer Universität1)“

2. In der Besoldungsgruppe B 6 wird
a) eingefügt

„Kanzler des Landeshochschulverbandes1)“
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b) am Schluß angefügt 
die neue Fußnote1)

„') Erhält eine Aufwandsentschädigung von 150 Deutsche Mark.“
3. in der Besoldungsgruppe B 7 wird

a) eingefügt

„Piäsident des Landeshochschulverbandes1)“
b) am Schluß angefügt 

die neue Fußnote1)

„>) Erhält eine Aufwandsentschädigung von 200 Deutsche Mark.“
c) ersetzt

die Amtsbezeichnung „Hochschulpräsident“
durch die Amtsbezeichnung „Universitätspräsident“

(2) Es wird übergeleitet
„Kanzler einer wissenschaftlichen Hochschule“ in i
versität“. uiscnuie in ”Kanzler einer Uni-

§ 41
Wahlordnungen

Der Kultusminister erläßt durch Recht „
die nach diesem Gesetz erstmals zu bildenden Orgaife und Gremi^m^ 611 fÜr

§ 42
Ausführungsvorschriften

§ 43
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 12. Mai 1970

Der Hessische 
Ministerpräsident 

O s s w a 1 d

Der Hessische 
Kultusminister 

v o n  F r i e d e b u r g
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Gesetz über die Universitäten des Landes Hessen 
(Universitätsgesetz) vom 12. Mai 1970 (GVB1. I S. 324)
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E R S T E R  A B S C H N I T T  

Grundlagen

§ 1

Rechtliche Stellung
(1) Die Universitäten sind f ■ ■

® - e üniversitäten "  n F °rSd,UngUnd —
des öffentlichen Rechts. S e  lühre“  e^ g eT elie^  reChtsfähi^  Körperschaften

§ 2

Universitäten
Universitäten sind

die Technische Hochschule in Darmstadt 

d.e Johann Wolfgang Goethe-Univers',-’* • 

die Justus Liebig-üniversitat i„ Gießen * ”  FrankfUr‘ am Main' 

die Philipps-Universität in Marburg a. d. Lahn!

§ 3

Selbstverwaltung

der Ge- 

§ 4

m  M.t ,. Mi‘glieder der Universität
(1) Mitglieder der Universität sind

1- der Universitätspräsident,

2. die Professoren,

3- die Dozenten (Assistenzprofessoren),
4- die Studenten,

5' dieWiSSenSchaf“ i* e n  Bediensteten,

6; d ie» n  Bediensteten der Universität.
24

(2) Die Mitglieder nehmen an der Selbstverwaltung der Universität teil. Sie 
haben die Pflicht, zur Erfüllung der Aufgaben der Universität beizutragen und 
sich an der Selbstverwaltung der Universität zu beteiligen. Sie haben das 
Recht, alle Einrichtungen der Universität im Rahmen der Benutzungsordnun
gen zu benutzen.

(3) Die Professoren, die Dozenten, die Studenten, die wissenschaftlichen 
Bediensteten und die weiteren Bediensteten der Universität bilden je eine 
Gruppe. Zur Gruppe der Studenten gehören auch die Graduierten.

§ 5

Angehörige der Universität

U) Angehörige der Universität sind alle neben- oder ehrenamtlich an ihr 
tätigen. Dazu gehören

E die Ehrensenatoren und Ehrenbürger,

2- die Emeriti,

E die Honorarprofessoren,

4- die Gastprofessoren und Gastdozenten,

5- die Lehrbeauftragten,

6- die Gasthörer.

(2) Sie haben das Recht, alle Einrichtungen der Universität im Rahmen der 
Benutzungsordnungen zu benutzen.

(3) Sie sind bei Entscheidungen in ihren Angelegenheiten anzuhören. Sie 
naben insoweit ein Antragsrecht.

§ 6

Informationsverpflichtung

Alle an Forschung und Lehre beteiligten Mitglieder und Angehörigen der 
ochschulen haben die gesellschaftlichen Folgen wissenschaftlicher Erkenn- 

d1S nützubedenken. Werden ihnen Ergebnisse der Forschung, auch außerhalb 
es Bereichs der Hochschulen, bekannt, die zu begründeten Bedenken Anlaß 
e cn, sind sie verpflichtet, darüber öffentlich zu informieren.

§ 7

Organisation

(1) Zentrale Organe der Universität sind
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L der Universitätspräsident,
2- der Konvent,

3- der Senat,

4‘ die E n d igen  Ausschüsse.

(2) Die Universität gliedert sieh •
/o» n h ln Fachbereiche.

Organe der Fachbereiche sind

derDekandes Fachbereichs,

2- die Fachbereichskonferenz.
») Die Satzung kann

weitere Organe vorsehen.

§ 3

(1) Die Uni' Sat2Ung d6r UniversitätUJ JJie Universität gibt ^  •
8 t sich eine Satzung.

(2) Die Satzung wirrt
mindestens mit der Mehrh^itK°nVent mit einer Mehrheit
(3) Soweit das Ge , « » ■ Ä ’ “

V™ eilen t
der der Mehrheit Werden kann, ist ein hP 61ner Bestimmungen du diheit von 2wei Dhtteln’dJ‘ « M
(4) Die Satzung kann „ n t « d Konvents bedarf.
Satzungen der PaAu unter Beachtung von ak
Organen der Fachber? die Ausübung des Sti 3 VOrsehen- daß durch <
fachlicher QuaUflkationtn äbhän^‘“ n Mllen » » " S * "  d“  K°Ilegk

bhangig gemacht werden kann'^WeiS bestimm1 

§ 9

m A „ ÖflentliGhkeit der Sitzungen
(1) An den Sitzungen des nr S
nen auch Mitglieder ortS ?  nvents und der Faehn • 
dieser Organe sind, als Zuhör118? 01'186 der Universität61? skonferenzen kör 

uhorer teilnehmen. tat’ dle nicht Mitglied*
(2) Dieses Recht kann

r  ™  s
26 - ‘ Uie Satzungen kön

i - s i . r. ./ ■

nen für einzelne Arten von Angelegenheiten bestimmen, daß darüber allge
mein in geschlossener Sitzung verhandelt wird.

Dh h T  S?nat kann VOr Eintritt in die Tagesordnung mit Mehrheit von zwei
der tvict dea anwesanden Mitglieder beschließen, daß über einzelne Punkte 
oer Tagesordnung öffentlich verhandelt wird.

mlnDg ? M T n  Unt6r BeaChtung VOn § 8 Abs- 3 abweichende Bestim-

Er kaennVvrSv!tZende ? !  ° ^ anS Übt in dem Sitzungssaal das Hausrecht aus.
st8ren' aus dem Sit~ al

Z W E I T E R  A B S C H N I T T  

Zentrale Organe

§ 10

Aufgaben des Universitätspräsidenten

vers?? ? n? - r? tätSPraSident (Präsident) repräsentiert und vertritt die^Uni- 
den mL rr ? rdert ^ e in s a m  mit den anderen Organen, den Fachbereichen,

und der Universltät ihre zeitgered,te innere

» I t a l e r  lel^ ‘ dlC; VerwalU,ng der Universität in eigener Verant- 
gan rt, 1Sti iUI  31 6 AnSeleSenheiten zuständig, die keinem anderen Organ durch Gesetz der Satzung zugewiesen sind.

re)cj^earuPräsident wahrt die Ordnung in der Universität und übt das Haus-

Stin? 1 Präsident ist Mitglied des Konvents und des Senats mit beratender 
me. Er ist Vorsitzender der Ständigen Ausschüsse.

s t a S ?  6r ? n Beschluß eines Organs für rechtswidrig, so hat er ihn zu bean- 
ist d er?Und ^  Abhllfe zu dringen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so 

Kultusminister als Rechtsaufsichtsbehörde zu unterrichten.

derDoL PräSi? nt kann Beschlüsse des Senats, der Ständigen Ausschüsse und 
Verprv? ? 6 d6r Fachbereiche beanstanden, für deren Ausführung er die 
der T w  °rt? g mCht übernehmen kann. Wird ein Beschluß des Senats oder 
den w83? ? Gr Fachbereiche beanstandet, haben diese erneut zu entschei- 
EntöPu der_, Beanstandung nicht abgeholfen, so kann die abschließende 
Wirrt 61dung des zustandigen Ständigen Ausschusses herbeigeführt werden. 
Konv 6?  Beschluß eines Ständigen Ausschusses beanstandet, entscheidet der
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(̂ ) Die ÖGänstäncii

W irkung- In d™ '

^ * > « 2 5 2 1 ^  S : Ä S :  Unter- 
(8) Der Präsident ict kq

Angäbe^er^Tagesordn S“mm® iöl"unehmen “s f  S’s(dei' ° rgane der Fachbe-gesordnung einzuladen. Er 1St zu Jeder Sitzung unter

§ 11

(1) Der Konvent ^  ^ ”*  *>  * * * * * * *

S S  des Senats mit der

Ä & e g Dte f e t S ?  " S S g e f c h T a g S ^
°ie  Amtszeit b eträ g t^ ?  ernennt den Präsiden^1® dm’Ch den KuItusmini- 
nahere Bestimmungen üh Wiederwahl ist zui^™  Beamten auf Zeit, 
treffen. ngen uber die W ahlvorbereitung88?- Die Satzung kann
/ox eitungen und das Wahlverfahren
U) Der Präsident 0«n
 ̂ — "auivenanrei

lehrera^sü^en!1SChuUehrer ^ ^ ^ sr ^ r ä s id e n t  d a r fX ^ 11̂  VeitTm t sein- Er
nt darf kein Amt als Hochschul-

Ä ‘- e n  RuHestand, spdtestens 
Ruhestand tritt auf " S Hochschullehrer so i„i nSJahr vollendet hat. War 
hältnis aut Antraghin als H o A l h V f ™  er nicht d™
Präsident er war. Ein Beruf,?6n DienSt der UniversUät z n ta  Beamtenver-
(4) Der Konvent k d- n

hat M A nTptuI auf ^ ierteln seiner Mitglieder

gung- Im übrigen gilt Ah ^  Bezage> nflt Ausnahm ^ la u f  der Amtszeit
gdt Abs. 3 entsprechend. hme der Aufwandsentschädi- 

§ 12

m n m Vizepräsident
(1) Der Präsident wird in CQ- 28

28 Ausschusses für Organisationsfra-

gen> Angelegenheiten der Forschung und des wissenschaftlichen Nachwuch
ses erläßt.

(2) Der Vizepräsident ist Vorsitzender des Senats. Er muß Professor sein. Er 
Wlrd vom Konvent für zwei Jahre gewählt.

(3) Wahrend seiner Amtszeit ist er von Lehr- und Prüfungsverpflichtungen 
e reit. Der Anspruch auf die Unterrichtsgeldpauschale bleibt unberührt.

§ 13 

Kanzler

(D Der Kanzler ist Beamter auf Lebenszeit. Er besorgt insbesondere die 
eschäfte der laufenden Verwaltung nach den Weisungen des Präsidenten. 
le Geschäftsordnung nach § 12 Abs. 1 Satz 2 kann nähere Bestimmungen 

treffen.

(2) Der Kanzler ist Sachbearbeiter des Haushalts.

(3) Der Kanzler muß die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Ver
altungsdienst haben. Er wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten nach 
nbörung des Senats von der Landesregierung ernannt.

§ 14

Konvent

D) Zu den Aufgaben des Konvents gehören 

ü Wahl des Präsidenten,

3- Wahl des Vizepräsidenten,

Drlaß und Änderung der Satzung und der besonderen Hausordnung nach 
§ 24 Abs. 3 des Hochschulgesetzes,

4- Wahl der Mitglieder des Schlichtungsausschusses nach § 24 Abs. 2 des
Hochschulgesetzes,

Behandlung von hochschulpolitischen Grundsatzfragen und Fragen der
Hochschulreform,

Entgegennahme und Beratung des Rechenschaftsberichts des Präsidenten, 

Abberufung des Präsidenten.

Ber Konvent hat 90 Mitglieder. Nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
de* t en unm*Kelbar und geheim die Professoren 30, die Dozenten 10, die Stu- 

n en 30, die wissenschaftlichen Bediensteten 10 und die weiteren Bedien-
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steten 10 Mitglieder. w~m

über diee W ah^or^ ate ange^ V t  D i e ^ a ^ g ' f ^ 1 im ZeitPunkt der Wahl

SC UlgeSe'ZeS WeiM u n ta £ L T  * “  ^hlverfah^n" reffe“ 6 ®
(3) Die Amtszeit d

®e^®rIGt8^e^e<̂e® ̂ -^^ent^sein0!^ 8^ 2^ ^  Jahre' Sie endetachste Bewerber aus / Uppe verüert. In diesem 7 7 7 1 niederlegt oder die

;  - i S i * » ~ Ä ' Ä  z s s s z x
(4) Der Konvent ist k

«Ueder, soweTtTeses Ger ^ " " d «  Meh‘ h"" die HäIfte seiner Mit‘
<5. Der Konvent , ^ ! ^  ̂  ~ d“  ™

-  Vorstand

" men* * -
) Der Konvent kcinn

des Vizepräsidenten, 
sitzenden des S t u d e n t e n w t L ^ “  Stud“ te—

§ 15

(1) Der Konve t •• Vorstand des Konvents

s » r - - “ S s « " ” ä -s s s t  ° ™ ~  -  ~ —

Ä E S
hrheit der Mitglieder J ’®  dlesen Vorschlag » „ f i“  der S™einsamen Ab- 

(21 ne „  61Cht werden. ® mUß 2U seiner Bestätigung die* ' rjci v-orstciriri k

-  -  leitet sie; e

«> Die Mitgiieder de 7  d“  S‘ä"di<3> Die Mitgiieder d ,  Untmi* ‘en zu i a ^ .  “  d™ Stä"di

§ 16

ode:

Aufgaben des Senats(1) Der Senat ist . 0~~cu ues Senats
weit nicht eine and?'Stäi*dig für übergreif

uständigkeit durch Geesetea8d n der Pachbereiche,
30 °der Satzung bestimmt

(2) Zu den Aufgaben des Senats gehören insbesondere 

P Vorschläge für die Bildung und Änderung von Fachbereichen,

2- Vorschläge zur Errichtung von wissenschaftlichen Zentren,

3- Koordinierung von Lehr- und Studienangelegenheiten der Fachbereiche 
und der wissenschaftlichen Zentren,

4- Koordinierung der Forschungsprogramme der Fachbereiche und der wis
senschaftlichen Zentren,

Stellungnahme zu den Berufungsvorschlägen und zu den Ernennungsvor
schlägen für Honorarprofessoren,

6- Erlaß von Richtlinien für Geschäftsordnungen, Habilitations- und Promo-
lonsordnungen der Fachbereiche,

7- Zustimmung zu Habilitations-, Promotions- und anderen akademischen 
Prüfungsordnungen.

d e ^ n *1 Senat sind Kommissionen für berufsbezogene Studiengänge zu bil- 
fegenheit ^ b -f  k3nn Kommissionen für Berufungs- und Habilitationsange-

§ 17

Zusammensetzung des Senats 

(f) Mitglieder des Senats sind

dei Vizepräsident als Vorsitzender,

die Dekane der Fachbereiche und die Prodekane des Bereichs Human
medizin,

3- drei Dozenten,

Sechs Studenten,

5- drei wissenschaftliche Bedienstete.

Stud^6/ ^ 8^6^61, gema  ̂ Abs. 1 Nr. 3 und 5 werden von ihren Gruppen, die 
Schaft?- 7  V°m Studentenparlament gewählt; die Dozenten und die wissen- 
Jahr t en Bedienstefen für zwei Jahre, die Studenten für mindestens ein 
pp„0,' m übrigen gilt § 14 Abs. 2 und 3 entsprechend. § 21 des Hochschul- 

zes findet keine Anwendung.

anwpGr ^  beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder
send ist. Er beschließt mit der Mehrheit der Anwesenden.

an de^ 7fr3S^ en*' und der Kanzler haben das Recht, mit beratender Stimme 
n itzungen des Senats teilzunehmen. Sie können Anträge stellen.
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<»> Die Ständigen Au * ^  4 S‘andigen AusschUsse
denten und Aufgabenbereich den Präsi

eU oder . Satzung vorgesehener

einzurichten.Chei<̂ Ung in folgenden Angelegenheit
Gelegenheiten sind Ständige Ausschüsse

b> Z“> ^ r g Z m  sntu d t lŴ  T z *d6r H0Ch-huldidaktik>
c) Forde™ng der Studenten; WlschenPrM™gen, 

s c h l f S e'““ fa™^n, Angelegenheiten der r 0

gehören insbesond“ ; UI1S * “  WiSS<!n"
a) Bildung und Anden.

» " " T ”“ ™ -  - —
« s s s . t ; ? “ “ -  ' « s s f  -  -  -  -
d) Entgegennahme

e) sachgerecbt^!3̂ , '̂°rSChung®®^gebni ŝe, d6n S‘and von Forschungsvor- 

3 « a- haIt3ange1ege„ aeUt,derPr0m0ti0nen“ dH - » ‘‘atio„e„.

b) Zuweisung ri aUshaltsv°ranschlags nach s i ^
zentralen Einr' E<7rsonalstellen und Sa h ^  HochschulGesetzes, 
durch den H aushalT ^ Und den Präsid^ ^ 61 an die Fachbereiche, die 

C> Vors^iäge C Ä  dSS ^  Ä t  S0Wei‘ ^  Festigung

d) »ochsehulentwicklun! “  MCh § 40 Abs' 2, ’Benehmen mit a Gsplan nach 8 k  au

4 gjhi 6n Stand‘gen Ausschüssen n1 a6S HoChschuIgesetzes im4' Blbl>othekswesen; Sen na<* Nr. 1 und 2 ;
dazu gebaren insbesondere 

‘at’S j f t “ dar BibIiotheken
b) Grundsätze d erSltatsblbliothek, en Elnnchtungen der Universi- 

Schaffungen. BestancIsergänZUng und dm
Schwerpunkte künftiger An-

2

§ 18 Bie Entscheidung der Ständigen Ausschüsse soll sich auf Angelegenheiten 
von grundsätzlicher Bedeutung beschränken.

(3) Die Vertreter, die die Universität nach § 8 des Hochschulgesetzes in die 
emeinsamen Kommissionen entsenden kann, werden jeweils von dem 
andigen Ausschuß gewählt, dessen Aufgabengebiet dem der Gemeinsamen

Kommission entspricht.

(4) Mit Zustimmung des Konvents kann der Präsident weitere Ständige Aus
schüsse einrichten.

§ 19
Zusammensetzung der Ständigen Ausschüsse

G) Der Präsident ist Vorsitzender der Ständigen Ausschüsse. Er wird nach 
sßgabe der Geschäftsordnung (§ 12 Abs. 1 Satz 2) vertreten.

(2) Den Ständigen Ausschüssen gehören je acht weitere Mitglieder an und 
zwar

E dem Ständigen Ausschuß für Lehr- und Studienangelegenheiten 
drei Professoren, 
ein Dozent, 
vicr Studenten;

dem Ständigen Ausschuß für Organisationsfragen, Angelegenheiten der
Forschung und des wissenschaftlichen Nachwuchses
vier Professoren,
ein Dozent,
ein Student,
zwei wissenschaftliche Bedienstete;

3' dena Ständigen Ausschuß für Haushaltsangelegenheiten und den Hoch
schulentwicklungsplan 
vier Professoren, 
ein Dozent, 
ein Student,
ein wissenschaftlicher Bediensteter, 
ein nichtwissenschaftlicher Bediensteter;

dem Ständigen Ausschuß für das Bibliothekswesen 
vier Professoren, 
ein Dozent 
ein Student,
ein wissenschaftlicher Bediensteter 
und
der Direktor der Universitätsbibliothek (§ 37 Abs. 2).
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(3) Die weiteren MiteliprW ^

Ä ^ = Ä S | i £ | Ä

übrigen

Mitgliede/anwSndTsTbsfe^h81̂  beschlußfähig, wenn die Meh h u
Bei Stimmengleichheit enf !  beschließen mit derMehrheitV ChS eit ihrer 

heit entscheidet die Stimme des Präside Mitglieder. .

D R I T T E R  A B S C H N I T T  

Die Fachbereiche

§ 20

Organisation und Verwaltung
(1) Der Fachbereich ist rMo ^

-  BeWebe aIs
(4. Der Fachbereich verteiit die ib einrichten.

“  2tr  5 : * Ä

s nsxigen Planung erforder-

§ 21

Aufgaben der Fachbereiche

der Wissenschaften1 ln  * Forscu b r en Fachgebieten verantwort!' h 
wissenschaftlichen NachwuchS “ ^ 5 ^  f  Ä l t n ^ d 5

tet’ fur eine Zusammen-34

arbeit mit anderen Fachbereichen, insbesondere für eine Abstimmung der 
J-,enr- und Forschungsaufgaben zu sorgen.

bereiche fordern die Koordinierung der Forschungsprogramme 
aer Hochschullehrer, Arbeitsgruppen und Betriebseinheiten.

S hD1!  Fach,beJeiche beschließen über Habilitationen und Promotionen und 
eihcn akademische Grade nach besonderen Ordnungen. Für akade- 

rmsche Prüfungen sind Prüfungsämter oder besondere Ausschüsse einzurich- 
werderf k°nnen auch VOn mehreren Fachbereichen gemeinsam eingerichtet

(4) Die Fachbereiche üben das Vorschlagsrecht zur Ergänzung des Lehr- 
0rperS aus. Sie sollen bei der Vorbereitung von BerufungsVorschlägen und

Habilitationen Vertreter fachlich verwandter oder benachbarter Fachbereiche 
oinzuziehen; der Senat ist davon zu unterrichten.

(5) Die Fachbereiche erlassen Studienordnungen, die es unter Beachtung der 
Prüfungsordnungen ermöglichen, daß die Studenten ihr Studium in der vor
gesehenen Mindestzeit abschließen können. Sie führen regelmäßig Studien- 
oeratungen insbesondere für Studienanfänger, durch. Sie wirken zusammen

it den Prufungsämtern und den Prüfungsorganen darauf hin, daß die Stu- 
enten in der Regel die in den Prüfungsordnungen vorgesehenen Studien

zeiten einhalten.

(6) Die Fachbereiche sind dafür verantwortlich, daß die in den Studien
ordnungen vorgesehenen Lehrveranstaltungen in sachgerechter Reihenfolge 
aurchgefuhrt werden. Hierbei haben alle Hochschullehrer im Rahmen ihrer 
Lehrverpflichtung zusammenzuwirken. Entstehen über die Verteilung und die 
Übernahme der Lehrveranstaltungen Meinungsverschiedenheiten, die die 
Durchführung der Studienordnung gefährden, entscheidet der Fachbereich

§ 22

Satzung und Prüfungsordnungen 

(!) Jeder Fachbereich gibt sich eine Satzung.

Fachbereiche erlassen die Habilitations- und Promotionsordnungen 
und die anderen akademischen Prüfungsordnungen.

(3) Akademische Prüfungsordnungen sollen vorsehen, daß Kandidaten, die 
p . . . zur Prüfung gemeldet haben, gestattet werden kann, bei mündlichen 
Ergebnisses ZUZUhÖren‘ DieS gilt nicht für die Bekanntgabe des Prüfungs-

§ 23

Dekan des Fachbereichs

(1) Der Dekan leitet mit Hilfe des Amtsvorgängers (Prodekan) und des Amts-
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d Ä 1 « r ignierter die Verwaltung des Fachb . h
Fachbereichs und führt

(2) Der Dekan wird aus d zr

i s s t e ? * ,  £  ~  r s \ r  tder * ■ * < « « * * -erenz, beredet ihre Beschlüsse vor «  L ? ? ' 1® * 1 der Fach-
(3) Der Dekan wahn „■ . Uhrl SIe aus-

h m ,d aß Hochschullehrer ^^i^jyy^p^^ehbereichs^Er^wnrkt^darauf

§ 24

Fachbereichskonferenz
(1) Die Fachbereichsknnfov,

u n d T d e r ' d e s  Fach- 
einena Vertreter der w e t Ä d T e n s t ^ “  ^ . t n i s ^  ̂  Z t T s
(3) Die Dozenten dip o+ a

ntchWd1 nenG rund^en Bedi“ ^ a" des 
Stimmrecht übPn —  nUr in einem Fachbereich der Verhältnis-
A H ^ einen

Von Lehre und Fm j!*1 dem jeweiligen Fachbereich^ n jdem  nichtwissen-

^  der
gen gut § , 4 Abs 2 und 3 entsprechend ° en mindest™s ein

-  Häi-eine besondere Regelung d e ? S  anderes bestimmt Für der Anwe'
* "  Wird, sind die B e s t ^ u p ® ' ™ ^  Sinne von

entsprechend anzuwenden.

§ 25

(1) Die Fachbereichskonferenz k a i T ^ B ^ “ “
ra Ung von Lehr- und Studien-36

angelegenheiten, Forschungsangelegenheiten und Haushaltsangelegenheiten 
Fachbereichsausschüsse bilden. Die Fachbereichskonferenz kann den Aus
schüssen Entscheidungsbefugnisse übertragen. Der Dekan ist Vorsitzender 
der Fachbereichsausschüsse.

(2) Die Ausschüsse bestehen aus Professoren, Dozenten, Studenten, wissen
schaftlichen Bediensteten und weiteren Bediensteten des Fachbereichs, die je
weils von den Vertretern dieser Gruppen in der Fachbereichskonfere’nz nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden. Die Amtszeit der Pro
fessoren, Dozenten und wissenschaftlichen Bediensteten beträgt mindestens 
zwei Jahre, die der Studenten mindestens ein Jahr. Im übrigen gilt § 14 
Abs. 2 und 3 entsprechend. Die Ausschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

L Ausschuß für Lehr- und Studienangelegenheiten: 
der Dekan, 
ein Professor, 
ein Dozent, 
drei Studenten;

2- Ausschuß für Forschungsangelegenheiten: 
der Dekan, 
zwei Professoren, 
ein Dozent, 
ein Student,
ein wissenschaftlicher Bediensteter;

3. Ausschuß für Haushaltsangelegenheiten: 
der Dekan, 
zwei Professoren, 
ein Dozent, 
ein Student,
ein wissenschaftlicher und ein weiterer Bediensteter.

(3) Die Satzung des Fachbereichs kann weitere Ausschüsse vorsehen und 
nähere Regelungen treffen, insbesondere darüber, daß die Mitglieder der 
Ausschüsse verschiedenen Fachgebieten angehören müssen.

§ 26

Wissenschaftliche Zentren und interdisziplinäre Arbeitsgruppen

(1) Für Aufgaben, die in die Zuständigkeit mehrerer Fachbereiche fallen 
oder die den Bedürfnissen der Universität als Ganzes dienen, können die 
F achbereiche mit Zustimmung des Ständigen Ausschusses für Organisations
tragen, Angelegenheiten der Forschung und des wissenschaftlichen Nach
wuchses wissenschaftliche Zentren errichten.

(2) Die Einrichtungen, Sachmittel und Personalstellen werden dem Zentrum 
von den beteiligten Fachbereichen zugeteilt. Das Zentrum verfügt im Beneh-
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Einrichtungen und Sachmltte, und ^

(3) Wissenschaftliche 7pnf

Forslung und t e ^ e n T c h ^ t  ^ n f e a S n s f r a g e n  6 a “  mit Zus‘immung 
gilt entsprechend. schaftlichen Nachwuchses err'A"geIegenheiten der

richtet werden. Abs. 2

und Lehre ArbeS~ ( iAu?da2begnItder F~ g
Und 2 Süt entsprechend

§ 27

rwaltung der wissenschaftlichen Zent
ständigen Betriebseinheiten n Und

(1) Die in den stä d-

n t m o r i Z  gehören auBerte“ “̂  wissen-

Abs. 3 im Konvent ® epzen "«beteiligten Fachbereirhe GrUppen in 
Bedienstete jeweils fK  Wt Werden; der w issenT rw t^u ’ lm  FaI1 des § 27 
Satzung kann die Zah[ ^Wei/ ahre> der Student fü ^ m ^ !?6 Und der weltere 
hen, wenn dies im H.nM-'f MitgIieder nach Satz%  ein Jahr- ^
der Betriebseinheit^n L e ?  *"* ^  besonderen Aufg l eds ,bis auf fdnf erhö-
nannten Gründen a^emp Und Forschung oder aus d?  S Zentrums oder 
entsprechend. d e s s e n  erscheint. Im übrigen  ̂ gm  § ? !  ^ bs‘ 4 Be-

führenden DiTektorffr3^ 1 3US dem Kreis der Prof 
wähl ist zulässig. r Gme Amtszeit von einem bis? ^ 60 Tinen geschafts-

arei Jahren. Wieder-
(3) Das Direktorium erläßt

' '*” - »  — d i * ,
lungnahme zu geben. rdnung ist dem Präsidente/oe?611 Zentrums eine

elegenheit zur Stel-

s s s s S a S S ä  s a s a a r
»  di.  D .n .n . u„  '  -  • "  " •  * « ä s a s —
der Universität regelt der^p1̂  V°n ständigen terh ■ 
einbeiten der Fachbereiche ^

®  FÜr die ^-«sitätsb ibhothek  gilt § 3?
38

V I E R T E R  A B S C H N I T T

Humanmedizin

§ 28

Bereich Humanmedizin

riir^r Bereifh Humanmedizin (Fachbereich) ist verantwortlich für die Pflege 
der Wissenschaft in Forschung und Lehre, für die Versorgung seiner Kran-
Aen ^nd. fur die Ausbildung und Weiterbildung von Studenten, Ärzten und 
Angehörigen sonstiger Heilberufe.

^ . fDie Vniversitätskliniken und die theoretisch-medizinischen Betriebsein- 
die Medizinischen Zentren sowie die angeschlossenen Schulen für 

d . v f r  die■Hilfsbetriebe bilden zusammen eine rechtlich unselbstän-
versität“Stalt ^  Umversitat Sie führt den Namen „Klinikum der .. .-Uni-

t ä i l ? ? 6 ° rga^ sation und Verwaltung des Fachbereichs und des Universi-
soweiM ^TT gGJ BestimmunSen des Dritten Abschnitts sinngemäß,soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist.

§ 29

Fachbereichsrat

hi In? Fachbereich Humanmedizin wird ein Fachbereichsrat gebildet Er 
esteht aus dem Direktor (Dekan), zwei stellvertretenden Direktoren (Pro-

s c h ^ l ’ S1t  an Pr°fessoren’ zwei Dozenten, vier Studenten, vier wissen
schaftlichen Bediensteten und einem weiteren Bediensteten. Diese werden je-
den r VOna ?  Ve5tretern ihrer G™PPe in der Fachbereichskonferenz nach 

en Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Soweit Akademische Kranken
Faehhe als.Leh.rkra(1nk« h8user dem Fachbereich zugeordnet sind, gehört dem 

chbereichsrat außerdem ein Vertreter der Akademischen Krankenhäuser an.

zwpDl? ^ mtSfeit der Mitglieder des Fachbereichsrates beträgt mindestens 
i Jahre, die der Studenten mindestens ein Jahr. Die Satzung des Fach- 

vorsehen, daß jeweils nur ein Teil der Mitglieder ausscheidet, 
für !  .  th  !  Regelung des Stimmrechts gemäß § 24 Abs. 6 auch 
sprechend^aĈ bereiChSrat VOrsehen- Im übriSen gilt § 14 Abs. 2 und 3 ent-

fu}n? J . le^ en? t B+̂ mte der Verwa]tung des Universitätsklinikums (Verwal-
zuneh^p?1̂  ? at das.Recht) mit beratender Stimme an den Sitzungen teilzunehmen. Er kann Anträge stellen.

wahI?ern FaCh,b.ereiS SJ.a‘ nimmt die Abgaben der Fachbereichskonferenz 
toren und* der m  , T  dl® W ahl des Direktors, der stellvertretenden Direk- 

en und der Mitglieder der Ausschüsse des Fachbereichs, den Erlaß der
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Und From°tionsordnung und anderer akademi

Au'« b e n  der Pachb • „
ten entsprechend anzuwend™.16 ^ be« i * * ° n ( e r e n ™ U S ^ % ^ S ;

ö«enUichenhGesundheUtSaben’ d'e dem Universitätskr 
versitstsklintkums an B e S w ?  Üb„6rtragen sind, i s f  der T  *? Rahmen des 
des Fachbereichsrates oder Je .  oder Weisungen dev ^  des Um
so weit den Bestimmungen d.,.' rAU“sehL1 ss6 nicht gebunden ai eichsk°merenz,

ä sereich des öflent,ichen
egen, bleiben unberührt.

§ 30

«P™sentier, und

Ä d ' i n ^  Ä .  Gr  - ™ S e 7 S 5genannten Befugnisse. gllt nicht für die in S i0
(2) Der Direktor leitet din v

gan eigener Verant-
Satzung zugewiesen sind. keinem anderen Or-

übt d L ^ u irtä t^ u s"  Dg ‘S  Fachbe>-eich und im Un
berührt. “ • ° aa Hausrech, des U n i T

sit^ ä ^ d S v o r ^ Z ° e ? d S v derder Ausschusse des Fachb -.. des Universitätsklinikums. ̂  * achbere><*s und Vor-
(5) Hält er den Beschluß •

aui S Ä I S Ä F -  Ä  « »  dba Vorstandes 
sitatsprasident zu unterrichten 0,16 Emigung nicht z u s t a n ^ S T " ? 6" U"d
(6) D D' ’ ' d<!r Univer‘

Vorstandes des

entscheiden. Wird der Beanstand,T'*63 beanstandet h^h'VerSitätSklinikums 
legenheiten des Universitätskli d-? g nicht abgeho]fp’nh be°  dlese erneut zu 
haltsangelegenheiten das

■ nachdem es dem Universitäts-'40

Präsidenten Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat, in allen anderen 
Angelegenheiten die Fachbereichskonferenz. Im übrigen gilt § 10 Abs 7 ent
sprechend. Eigene Beanstandungsrechte des Universitätspräsidenten werden 
durch diese Befugnisse des Direktors nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

§ 31

Wahl des Direktors

(1) Die Fachbereichskonferenz wählt den Direktor (Dekan) mit der Mehrheit 
ihrer Mitglieder in geheimer Wahl. Die Wahl bedarf der Bestätigung durch 
den Kultusminister.

(2) Der Direktor soll über Erfahrung in der Betriebsleitung und im Kranken
hauswesen verfügen.

(3) Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Die Satzung kann eine längere Amtszeit 
vorsehen, jedoch nicht über die Dauer von acht Jahren hinaus. Wiederwahl 
ist zulässig.

(4) Während seiner Amtszeit ist der Direktor von Lehr- und Prüfungsver
pflichtungen befreit. Der Anspruch auf Unterrichtsgeldpauschale bleibt unbe
rührt. Der Direktor darf nicht zugleich dem Direktorium eines Medizinischen 
Zentrums oder der Leitung einer ständigen Betriebseinheit angehören.

(5) Die Fachbereichskonferenz kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
i rer Mitglieder nach Anhörung des Universitätspräsidenten den Direktor 
vorzeitig abberufen, indem sie einen neuen Direktor wählt. In diesem Fall 
endet die Amtszeit des seitherigen Direktors mit der Bestätigung des neuen

v Direktors durch den Kultusminister.

(6) Die Amtszeit der Stellvertreter des Direktors (Prodekane) beträgt minde-
^ fnSuZW.ei/ o hre- DlG Satzung kann vorsehen, daß jeweils nur ein Prodekan 

sscheidet. Sie kann außerdem bestimmen, daß ein Prodekan dem Bereich
soll theoretlschen’ der andere dem Bereich der klinischen Medizin angehören

§ 32

Ausschüsse

(1) Außer den in § 26 genannten Fachbereichsausschüssen wird ein Ausschuß 
Ur Personalangelegenheiten gebildet. Ihm gehören der Dekan, zwei Profes

soren, ein Dozent, ein Student, ein wissenschaftlicher und ein weiterer Be
diensteter an.

(2) Der Ausschuß für Haushaltsangelegenheiten und der Ausschuß für Per
sonalangelegenheiten nehmen für den Fachbereich Humanmedizin die Auf-
S n u  Wuahu ?1G dem StändiSen Ausschuß für Haushaltsangelegenheiten und 

Hochschulentwicklungsplan durch § 18 zugewiesen sind.
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bereichs d ie s ^ o r e ie h t" ^ ^ 0" abs(*ließend, soweit d-

<4) Der Entwur( des H ; gen entschewet «w & ä  des FaA-

eine eigene Stellungnahme Smd jedoch berechtigt d e m ? ^  die zentralen 
Fachbereich Humanmedizi^ z u 7 u l^ " ' ^  HaushLits

§ 33

... „  Universitätsklinikum
(1) Das Universitätsklinik!im h * •
Verwaltung. kum hat eine einheitliche Personei

°nal- und Wirtschafts-
(2) Der Vorstand de tt •

von § 29 Abs. 6. Er hat insbesondre l o l S V l u f g a t e n ^ 8*8“  naCh Maßgabe 
Ausführung der PPc0! v ,

—  der Au,
2. Koordination der t w  * •

Und d6r P~  behandI» * .  ^ ranhenpflege
3- Sicherstellung der Krankenhaushygiene, ’

" ™d - n e r  Organe in Ange.

bereitgestellten perso'neUen u n Z s T Ä n 'M it t e l ,  ^  Kran<«»beha„dlung

(3) U ~ : r r s  deS ^ rankenbausbetriebes.

Satzung^nn^orsehe^daß*^1 d e m ^ ^ a ^ ^ e ^ U n ^ T tä t^ k r ^ k 3*16̂  U"d

des Universitätsklinikums. Er Geschafte der laufn a
sitätsklinikums. Er soll bei v P achbearbeiter des H- ,fden Verwaltung
dere Einrichtungen Kenn?-Verwaltungsgeschäftendp* aUshalts des Univer- 
len Verwaltung der S r s  tät z u "  T * * ™ *  b« ° n -
,K, ^ ltat zusammenarbeiten USSetzt> mit der zentra-
(5) Der Verwaltungsdirektor ic+ u 
für Uaushaltsangelegenhpifp erechtigt# an den <?•+ 
der Stimme teilzunehmen Er km? PersonalangeWp ??e!  der Ausschüsse

men. Er kann Anträge stellen g heiten mit beraten-
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Medizinische Zentren und ständige Betriebseinheiten

Dienstl^stun^saufg^b^n^usammenfassem6 Einridltungen mit gleichartigen

MPH;1Chtl1? ^  f?  sinnvolle Zusammenschlüsse im Bereich der klinischen 
lzin ist die Versorgung der Kranken. Einrichtungen, in denen nicht mehr

geführt w°e1dSUlwhrer —  kÖnnen als ständiSe Betriebseinheiten nur 
e.np L   ̂ d ’ Sie slch auf Grund Ihrer Eigenart mit anderen zu

m Medizinischen Zentrum nicht zusammenfassen lassen.

Io n ? ! ^ edizinlsJ en Zentren verfügen über die ihnen zugewiesenen Per
tun p StelTlen and Sachmittel und verwalten die ihnen zugewiesenen Einrich
tungen. Im übrigen gilt § 20 Abs. 4 sinngemäß. h

riü ? G Medizinischen Zentren bereiten für ihre Fachgebiete die Beschlüsso 
mk ^achber l̂chsrates uber Habilitationen, Promotionen, Verleihung akade- 

her Grade und Berufungsvorschläge vor. § 21 Abs. 4 bleibt unberührt.

§ 35

Verwaltung der Medizinischen Zentren und ständigen Betriebseinheiten

eonDw ?  d̂ n standigen Betriebseinheiten und Medizinischen Zentren täti- 
a R ochschullehrer bilden das Direktorium. Dem Direktorium gehören

Bediensteten, ein Student und ein

(2) Die Zahl der wissenschaftlichen Bediensteten im Direktorium beträgt <?n
FaSb^UndherVder **** der Mitglieder nach Ab-  1 Satz f  ̂ ie  Sat^unJdes 
bis au/fünf vv-u die Zahl der Studenten °der der weiteren Bediensteten 
des Zen? f e? ° he,n’ wenn dies im Hinblick auf die besonderen Aufgaben
in 8 ?  ak /  ° ^  df  Betriebseinheit in Lehre und Forschung oder aus den § 24 Abs. 4 genannten Gründen angemessen erscheint.

d t DM iM ioX SChahltliCh?  Und die weiteren Bediensteten werden jeweils von 
triehÜ 1  ?t  !.'lrer Gruppe g ^ h l t ,  die in dem Zentrum oder der Be- 
Studenf11 escbaftigt sind. Die Studenten werden von den Vertretern der 
dem z ‘ "t ”  Fachbereichskonferenz gewählt. Es ist anzustreTen d "ß de 
Grunde ° F der Betriebseinheit als Doktorand oder aus Anderem
riurn d ; ,an*ere Zeit verbunden sind. Studentische Vertreter im Direkto 
sollen d” ^^Betnebse nheiten oder Zentren, die unmittelbar Kranke” ersorgen
2 Satz 3 unberührt ° 1P‘UfUng bestanden haben. Im übrigen bleibt § 14 Abs!

^ ° d SerDBefriebLTnireUh\\taieS P ™  d6r aU£ DaUer an dembetriebseinheit tätigen Professoren einen geschäftsführenden Di-

§ 34

43



rektor für eine Amtszeit von vier

(5) Sind an dem 7 „ * Betriebseinheit voraus.

s s Ä t s ä f s s s ^ r t funi h ° * -

Mitglied des geschäftsführenden VorstenH vorsehen>
(6) Das Direktorium erläßt tim „• „  Vorstandes ausscheidet.

^ s s ^ ^ rs s s x  ä
s ^ | s^ ; l" Ä d i iSdnu"gvr ^ r L f szentrum  °der

tdunggn lS tfübehT den Ä S ? Ä  Direkt0«™ = »der

und 6.er V“  d“  Univerelt ä t s k . i n ^ e~ r  %  3,“ Ä

§ 36

Akademische Krankenhäuser

d er*T te “ "»stallen oder 

zin als Beh^kran^en^äuse^züge^dn^^erden.

der Fachbereichskr.6?tSPr6Chenden Medizinischen ZenT ’ 3ls Mitglieder der

S Ä S t T r S W  r r  j a s t t a  
^ ■ s a s c s s ‘ - s s i s : .
(3) Vereinbarungen über Hio <7,, ,

hrkrankenhäuser zu hören
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(4) Die Regelung der personellen und sachlichen Folgelasten, die durch die 
Zuordnung einer Krankenanstalt als Akademisches Lehrkrankenhaus ent
stehen können, bleibt Angelegenheit des Landes und ist von diesem mit den 
jeweiligen Krankenhausträgern zu vereinbaren.

F Ü N F T E R  A B S C H N I T T  

Bibliothekswesen

§ 37

Universitätsbibliothek

(1) Die Universitätsbibliothek ist die Zentralbibliothek der Universität, die 
allen ihren Angehörigen zur Verfügung steht. Sie führt einen Zentralkatalog 
aller in den Einrichtungen der Universität vorhandenen Bücher und Zeit
schriften. Die Buch- und Zeitschriftenerwerbungen der Einrichtungen der 
Universität sind mit den Erwerbungen der Universitätsbibliothek abzustim
men.

(2) Der Direktor der Universitätsbibliothek ist der Bibliothekar der gesam
ten Universität. Er hat insbesondere die bibliotheksfachliche Aufsicht über 
alle bibliothekarischen Einrichtungen und Kräfte. Der Direktor der Universi
tätsbibliothek ist Mitglied des Ständigen Ausschusses für das Bibliotheks
wesen.

(3) Der Direktor der Universitätsbibliothek wird im Benehmen mit dem 
Präsidenten von der Landesregierung ernannt.

(4) Abs. 1 und 2 gelten für die Landes- und Hochschulbibliothek in Darm
stadt und für die Stadt- und Universitätsbibliothek in Frankfurt am Main 
entsprechend.

S E C H S T E R  A B S C H N I T T  

Haushaltswesen

§ 38

Verfahren bei der Aufstellung des Haushaltsplans

(1) Die Fachbereiche übermitteln dem Präsidenten ihre Vorschläge für den 
Entwurf des Haushaltsvoranschlages. Der Ständige Ausschuß für Haushalts
angelegenheiten und den Hochschulentwicklungsplan prüft die Vorschläge 
und stellt auf ihrer Grundlage den Entwurf des Haushaltsvoranschlages auf.
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Der Präsident leitet rii« ^
^  Humanmedizin dem Vorlage des Berei-
(2) Nach der Verabsch' h

d en ^ em ra te l^ j^ t^ ^  Barsonatetelf^hufl^^g^^ctegenhei^zui^SteUungl

ie6ung durch -  « m ä

S I E B T E R  A B S C H N I T T
Hochschullehrer, „„„ .

und Wissenschaft,iche Bedienstete
§ 39

Hochschullehrer
(1) Hochschullehrer im c-

<* hauptheruflich in
waltung zm befeT,igheanbeunndan P? fun^  » Ä  “ «■“ > Beamten und

Ä S 5  tu  v tr^ L ,£ hr  t s S i e V€ äI“ S~ -
““  «mischen Bereich gehört“ ^ , d“

(2, Hochschullehrer sind

1- die Professoren,
2. die Dozenten.

(3) Professoren sind m  ̂ ^
die Vorschriften <-i er Hegel Beamte auf t qk

Padibereich, er ka„“  m eh rereT ^ ^ h  Unbertil« t. E iTprote Übrigen bIeib™
1 echt nu r in einem F a c h h e i a Fachb<-«-icben a n g eh fir l 5 SSOr muß einem 
reichen aus, denen er an g eh ö r?  a“ S' Das stim mrecht übt er ta"»/] Wahl‘

1 in allen Fachbe-
(4) Dozenten sind in der- o
eines Dozenten endet in der^L pf Gamte auf Widerruf n
anffdtr I!egel Vier Jahre nach seinn”9-? Sechs Jahren Auf 3S. Dlenstverhältnis 
ngehort, ein schriftliches Gut u f  Elnstellung hat dP ®emen Wunsch und 

Forschung zu erteilen Einern n ^  Über ^ n e  L f j / achhe^  dem er 
nd nach Beendigung des n - 0zen*en, der keinn r> ^n ên *n Lehre und 

seid gewährt. g des “ “ ^ ‘verhältnisseriach ^ eSS°rensteile «hält
atz 2 ein Übergangs- 
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Berufung der Professoren

(1) Die Professoren werden auf Vorschlag des Fachbereichs berufen.

(2) Beim Freiwerden der Stelle eines Professors prüft der Präsident, ob die
G ,e Wei1t1e iJ1v1u fUr daS gleiche oder ein anderes Fachgebiet beansprucht 
erden soll Über eine andere Verwendung der Stelle entscheidet der Stän

dige Ausschuß für Haushaltsangelegenheiten und den Hochschulentwick-
dGS Prasidenten nach Anhörung des Fachbereichs, 

nem die Stelle bisher zugeordnet war.

(3) Freie und freiwerdende Stellen werden vom Präsidenten unter Angabe 
es Aufgabenbereichs, der Qualifikationsmerkmale für die Bewerber und des

^eitpunktes der Besetzung ausgeschrieben; er leitet die Bewerbungen dem 
Fachbereich zu. Der Fachbereich stellt aus dem Kreis der Bewerber die Be
rufungsliste auf; in begründetem Ausnahmefall kann eine Persönlichkeit 

orgeschlagen werden, die sich nicht beworben hat. Der Berufungsvorschlag 
ist zu begründen; er soll drei Namen enthalten. Bei dem Beschluß der Fach

ereichskonferenz über den Berufungsvorschlag muß die Mehrheit der Stim- 
men die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Hochschullehrer enthalten 
Uer Präsident hat das Recht des Sondervotums.

(4) Die Berufungsliste ist binnen sechs Monaten nach Freiwerden oder Er- 
richtung äer Steile mit sämtlichen Bewerbungen dem Kultusminister vorzu-

J^ird dlG Stelle wegen Erreichens der Altersgrenze frei, so ist die Liste 
sechs Monate davor einzureichen. Auch nichthabilitierte Wissenschaftler kön
nen berufen werden.

(5) Der Kultusminister soll den Ruf in der Regel innerhalb eines Monats er-
ZefPh L lr v l \ beif f r ErtG!1Ung dGS Rufes an die in der Berufungsliste angegebene Reihenfolge nicht gebunden.

d 1 ^ iru die Ber'lfun*sIiste ni* t  innerhalb der Vorlagefrist eingereicht, kann 
dpt: RuRusnai™ster eine geeignete Persönlichkeit berufen. Vor der Erteilung 
ües Rufes lst der Universität Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Diese
erhnhpnen Mant ten dem Kultusminister zuzuleiten. Werden Einwände 
rhoben, soll der Kultusminister die Berufung nicht aussprechen, wenn die

kann ^  Emvernehmen mit der Universität anderweitig besetzt werden

u n t l ^ ?  Kultusminister gegen eine Berufungsliste Bedenken, so kann er 
Monpt gUn? Semer Gründe eine weitere Liste anfordern, die binnen vier 
Au.r9 r  Vf?"zulegen lst Nach Abla^f dieser Frist kann er in begründeten
b e r u f e n T h f ^ ei noK 0^  Fachbereich nicht vorgeschlagene Persönlichkeit Uten. Abs. 6 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

FällerveriängM!iniSter kann ^  FriS‘en "aCh AbS' 4’ 6 U"d 7 ”  beWündeten

§ 40
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(1 )n .„  Ernennung der Dozenten
(!) Die Dozenten werden auf v

(2) Freie und freiw d * “  «nennt.

^ gt: -
(3) Der Vorschlag ist bi d— "M eldung

ä s
(4) Hat der Kuitu ■ • t  eines Monats

£ n  r /.emen wei*eren ^ s? hefaegn‘« s ^ r s s s Ä  Bi enken' ■»
n Monaten Vorzü

g e n  verSngeTnniSter kann die Fristen nach Abs 3
Abs. 3 und 4 in begründeten

§ 41

§ 42

(1) Die Habilitation

zuständigen ^Fachbe aufgrund eines Hahn- 
wissenschaftliche p ZUerkannt. Statt e- dltations verfahrene ,

f= s ^ S S i5=3liE
(4) Der Ständige Au h ° g’

Verfahrens8 “ * * « ' *  *  -
d sachgerechten Ablauf des
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Honorarprofessoren

(1) Wer nach seinen wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen den 
Anforderungen entspricht, die an die Professoren der Universitäten gestellt 
werden, kann vom Kultusminister auf Vorschlag des Fachbereichs und nach 
^ i ° u Ungx.d,eS Senats die akademische Bezeichnung „Honorarprofessor“ 
verliehen bekommen. Der Honorarprofessor ist berechtigt und verpflichtet 
an der Universität zu lehren.

(2) Der Honorarprofessor, der ohne Zustimmung des zuständigen Organs 
er Universität oder ohne wichtigen Grund zwei aufeinanderfolgende Seme

ster keine Lehrtätigkeit ausgeübt hat, verliert das Recht, die Bezeichnung 
» onorarprofessor“ zu führen. Der Verlust wird vom Dekan des Fach- 
bereichs nach Anhörung des Betroffenen durch Bescheid an diesen festgestellt. 
fi,erT Verlust tn tt nicht ein, wenn der Honorarprofessor nach Vollendung des 
o5. Lebensjahres seine Lehrtätigkeit einstellt.

§ 43

§ 44

F orschungssemester

Im Einvernehmen mit dem Fachbereich soll der Kultusminister nach An- 
orung des Präsidenten Hochschullehrer zur Förderung eigener Forschungs- 
a ig eit in angemessenen Zeitabständen für die Dauer von sechs Monaten in 

begründeten Ausnahmefällen auch länger, von Lehr- und Prüfungsverpflich- 
ungen befreien, wenn eine ausreichende Vertretung gewährleistet ist. Ein 

solcher Hochschullehrer kann auf Antrag beurlaubt werden. Der Anspruch 
aut dte Dienstbezüge einschließlich der Unterrichtsgeldpauschale bleibt unbe- 
runrt.

§ 45

Wissenschaftliche Bedienstete

(1) Wissenschaftliche Bedienstete sind die Beamten und Angestellten, die 
7„rŜ nSdJ.̂ ftu1Che DienstleistunSen zur Organisation, zur Vorbereitung und 
p , û chfubrung von Forschung und Lehre, in der Betreuung Wissenschaft

l e r  Sammlungen und Geräte und im Betrieb wissenschaftlicher Einrich
tungen wahrnehmen.

(2) Fi eie und freiwerdende Stellen sind auszuschreiben oder im Bereich der 
mversität öffentlich bekanntzumachen. Richtlinien für die Einstellungsvor- 
ussetzungen warden vom Ständigen Ausschuß für Organisationsfragen,

fe s^ te g t1*1611611 der ForSchung und des wissenschaftlichen Nachwuchses
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a c h t e r  a b S C H N" I t T

Immatrikulation

§ 46

«> Die Studenten Immatr*ulation
genommen. 6n*en werd®  durch die imm„. ,
(2) D “ matnkuiation ,n die Universität

Das Nähere regeln die Alice

memen V°rschr‘«en für Studierende. 

N E Ü N T E f i a b s C H n i t t  

überga„SS- Schiutivorschrirten

§ 47

Er“ ™ung des Prä£ ”‘ Und KanZler

s  äs
152)’ sind die Kanzle

§ 48

&  « •  '’ausha1tsreeht1ichPeeT a,reChUiCher

^  du i T r t,ichenvo^ s ^ ^ »

MCh de" a,,gemein-  Zai‘punkt. in
g " N e tz e s  zu

§ 49

Bis aur Bildung der „ach ' ammensel2un« der Organe 
nach diesem Gesetz ,

50 zu schaffenden Kollegialorgane, die

J eT ze^ tn derUnB df , P.erS°nalrechtIichen Däm m ungen betroffen werden, setzen sich diese wie folgt zusammen:

1- Konvent:
Siebenundzwanzig Hochschullehrer, 
siebenundzwanzig wissenschaftliche Mitarbeiter, 
siebenundzwanzig Studenten, 
neun nichtwissenschaftliche Mitarbeiter;

2. Konventsvorstand:
Zwei Hochschullehrer,
zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, 
zwei Studenten,
ein nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter;

3. Senat:
Vizepräsident als Vorsitzender,
che Dekane; der Fachbereiche und die Prodekane des Bereichs Human- 
medizin,
sechs wissenschaftliche Mitarbeiter, 
sechs Studenten;

4. Ständiger Ausschuß für Lehr- und Studienangelegenheiten:
Drei Hochschullehrer,
zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, 
drei Studenten;

5- Ständiger Ausschuß für Organisationsfragen, Angelegenheiten der For
schung und des wissenschaftlichen Nachwuchses:
Vier Hochschullehrer,
drei wissenschaftliche Mitarbeiter,
ein Student;

Ständiger Ausschuß für Haushaltsangelegenheiten und den Hochschul
entwicklungsplan:
Vier Hochschullehrer,
zwei wissenschaftliche Mitarbeiter,
ein Student,
ein nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter;

7- Ständiger Ausschuß für das Bibliothekswesen:
Vier Hochschullehrer,
zwei wissenschaftliche Mitarbeiter,
ein Student,
der Direktor der Universitätsbibliothek (§ 37 Abs. 2);
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8- Fachbereichskonferenz:
Die Fachbereichskonfp

sind, aus Vertretern dniVerSität ^ upUtberufhc^0tJ tSChulIehrern des Fach~
ten im Verhältnis 5 3% WlSSenschaftlichen MUarbeite^ ^  beurlaubt 
arbeiter. § 24 Abs 4 hi ‘.J,S0Wle aus einem n ichts Und der studen-

• 4 bleibt unberührt; ^w issenschaftlichen Mit-

9- Fachbereichsausschuß für T u
Der Dekan und ein Honh ^  Und Studienangelegenheiten-
zwei Wissenschaf Hn? ? SChullehrer, 
zwei Studenten; he Mltarbeiter,** >

10. Fachbereichsausschuß ft,r Fn h
Der Dekan und zwei Hoch TiChungsa"«eIegenheiten

Fachl*reichsausschuß für .
Der Dekan und zwei Hoch “  tSange,e^nheiten:

»in .ein Student, ------

ein nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter-
DirpIrtA»;.. Mitarbeiter;

12> Direktorium der vsn
helfen (§ 27): ssenschaftlichen Zentren und s f  h-
Die in den ständ' dn 1Sen Betriebseir:
schaftüchen Z e m ^  Wissenschaftlichen Rpt • u 
Direktorium. n hauPtt>eruflich tä t ig t H o S S h T h "  ™d Wissen

Direktorium gehö « » H e h r e r  bi,den da

Pnbert“̂ " 4 Und 6ln n l A ^ S e n s S S t u ^ e r ’ Mitarbeiter 

13. Geschäfts, h r “  Welb

14‘ Fachbereichsrat:

?ProdekTne)aUS- Dire*tor (Dekan)

Ohtwissenschaftiichen M U e r b ^ “ ^ ™ -  vtor S tS teS S .

5‘ Fachbereichsausschuß für
Der Dekan und zwei Hochs ^ ^ g e i e g e n h e i t e n  •
zwei wissenschaftliche M t t  lehrer>ein Student, Arbeiter,

ein nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter;
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16. Verwaltung der Medizinischen Zentren und ständigen Betriebseinheiten: 
Die in den ständigen Betriebseinheiten und Medizinischen Zentren 
hauptberuflich tätigen Hochschullehrer bilden das Direktorium. Dem Di
rektorium gehören außerdem Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbei
ter, ein Student und ein nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter an. Im übri
gen gilt § 35 Abs. 2 und 3 entsprechend.

§ 50

Hochschullehrer und wissenschaftliche Mitarbeiter

(1) Hochschullehrer im Sinne von § 49 sind die ordentlichen und außeror
dentlichen Professoren, soweit sie nicht entpflichtet sind, die Wissenschaft
lichen Rate und Professoren sowie die hauptberuflich an der Universität täti
gen außerplanmäßigen Professoren und Privatdozenten.

(2) Wissenschaftliche Mitarbeiter im Sinne vom § 49 sind

1- die in Forschung und Lehre an den Universitäten -tätigen wissenschaft
lichen Beamten und Angestellten,

2. die Beamten des höheren Bibliotheksdienstes mit Ausnahme des Direk
tors der Universitätsbibliothek.

(3) Für die Wahl und das Verfahren der nach § 49 zusammengesetzten 
che^d16 Und Ausscbüsse Selten die Bestimmungen dieses Gesetzes entspre-

§ 51

Besondere Wahlvorschriften

Der Kultusminister wird ermächtigt, nach Anhörung der Universitäten und 
er beteiligten Gruppen durch Rechtsverordnung nähere Vorschriften über 
as Verfahren der Wahl der erstmals nach diesem Gesetz zu bildenden Kolle- 

gialorgane zu erlassen, insbesondere in Abweichung von § 23 des Hochschul
gesetzes über die Führung der Wählerverzeichnisse und die Zusammenset
zung von Wahlvorständen in den Fällen, in denen Fachbereiche noch nicht 
gebildet sind.

§ 52

Überleitungsregelung in Sonderfällen

(1) Soweit nach den Übergangs- und Schlußbestimmungen dieses Gesetzes 
üegialorgane, die nach den Vorschriften des seither geltenden Hochschul

e n  bÜden Waren’ Aufgaben für die Übergangszeit wahrnehmen sollen, 
gelten für die Kollegialorgane, die auf Grund rechtlicher Hindernisse oder
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lungenemK d t f S a ß  '“T  zusammentreten kön-
studenten dem S e n a /f  a daß die wi®enschaftr ten Satzungen oderRege-
wi -enschafUi ehen“ £ “ * “ d d*

«  Soweit die Biid "  ^
Hochschulgesetz od^*  ̂ ^Gr Organe nach Abs i
kann, wird der RuVusmf hf igen Ö lu n g e n  n W if6“ "1 Gesetz ™d dem 
Vorschriften Uber das V ,  5  e™ächtigt, durch r„ “"mittelbar erfolgen 
erlassen. das Verfahren 2ur Bildung fer Srg er°rdnUng "«hfre

§ 53

Studentenschaft
Die bestehenden Organe ^

§ 54

Bi Senat

diesem GesebwahrGeSetZeS «̂ê TiLfdfe Aufgab" ^  Tage des In‘gaben des Senats nach

§ 55

Bis zur B in FakU“ Sten Und S°nStige ° rga"e
gesehenen sonstigen o ^ " 6 der Fachbereiche und d
Gesetzes amtierenden n § * * * * *** nehmen d*e am T a g e ^  m diesem Gesetz vor
G- e t z im Ei„Wannd“ ° agane Au'gabenT; gaehrdesS0^ za«reten s di™

’ weit Sle mit diesem

§ 56

Der K ^  Fachbereiche
Der Kultusminister bestimmt ^
nach Inkrafttreten dieses Cp ^  Rechtsverordn,
werden. ses Gesetzes erstmals WelChe F«*>ereiche

d6n Universitäten gebildet
54

Vollzug des Haushalts,

Verteilung der Stellen, der Forschungs- und Lehrmittel

(1) Der Vollzug des Haushalts für das Haushaltsjahr 1970 richtet sich nach 
den seither geltenden Bestimmungen.

(2) Soweit die Organe der Universität und der Fachbereiche nach diesem 
Gesetz gebildet sind, wirken sie an der Aufstellung des Haushaltsvoran
schlags der Universität mit. Im übrigen erfolgt die Aufstellung des Haus
haltsvoranschlags nach den seither geltenden Bestimmungen und unter Mit
wirkung der seither zuständigen Organe. Die nach diesem Gesetz gebildeten 
Drgane wirken am Vollzug des Haushalts mit.

(3) Bei der Verteilung von personellen und sächlichen Mitteln kann, sofern 
sich die Verhältnisse ändern oder geändert haben, von früheren Verein-

arungen mit Lehrstuhlinhabern abgewichen werden.

§ 57

§ 58

Änderung des Haushaltsgesetzes 1969/1970

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Hessen 
ur die Rechnungsjahre 1969 und 1970 (Haushaltsgesetz 1969/1970) vom 

12. Dezember 1968 (GVB1. I S. 303), geändert durch das Gesetz vom 16. Dezem
ber 1969 (GVB1.1 S. 317), wird wie folgt geändert:

1- In § 5 wird als neuer Absatz eingefügt:
»,(6) Der Minister der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Kultus
minister für die Universitäten weitere Haushaltsansätze für einseitig oder 
gegenseitig deckungsfähig erklären.“

-̂ § 6 Abs. 1 Satz 4 erhält folgende Fassung:
»Weitere Ausnahmen kann der Minister der Finanzen im Einvernehmen 
mit dem Kultusminister für die Universitäten zulassen; im übrigen sind 

usnahmen nur nach Maßgabe der im Haushaltsplan enthaltenen Haus
haltsvermerke zulässig.“

Dem § io Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
»Weitere Ausnahmen kann der Minister der Finanzen im Einvernehmen 
mit dem Kultusminister für die Universitäten zulassen.“

§ 59
Besondere Ubergangsvorschriften

für die Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main

am -im Eigentum der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt 
ain stehenden Grundstücke sind auf das Land zu übertragen. Das
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gleiche gilt für die im n-
Grundstücke, die der TTn- lgentam der Stadt Frankfurt 
dienen bestimmt sind n1Versität °der dem Universität Main Gehenden 
liehen Sachen sind dem T  Eigentum der Unive«ft^IlnJkum dauernd zu 
Dritter an die ^

von der Johan^WoIfran" Rechtshandlungen werden
am Main keine Steuern Ah„Guethe"UniversItät und von de™ o^ande Hessen,
(3) Die im Dienst *  <*«  « e r i c H t s k o a i F^ r t

SdVst6StrfoTĝ VÄ  in am
trägt das Land. gSlast für frühere Beamte und deren H in t e r  ̂  068

§ 60
Änderung des Hessischen

und des Hessischen 56511111,61156861:268
m n „ „  . n Justlzk°stengesetzes

tember l'WaItungsgebührengesetz •

;G m  1 & * » •  Wie t Ä S d6rt ^ ^ " o e T e t f

vom 21. März m 2e(GUVBiZkv0Stengeset2 vom 15. Mai 195»
.  7 Abs. i Nr 3 “  I !  165>' Wird Wfe Wg‘Ä  ^ se tz

• erhalt folgende Fassung:
»Hochschulen, Stude t

e i n J K ö ^ s S ^ S r  ^  Studenten~en ’ ’ Anstalt oder Stiftung des

§ 61

Aufhebung von Vorschriften

(1) Folgende Vorschriften werden aufgehoben:
1- das Gesetz über die Wie

das Gesetz womlH. getdert̂ uT ch"
56

2' das Gesetz betreffend die Rechtsverhältnisse der Studierenden und die 
Disziplin auf den Landes-Universitäten, der Akademie zu Münster und 
dem Lyceum Hosianum in Braunsberg vom 29. Mai 1879 (Preuß. Gesetz- 
samrnl. S 389), geändert durch Gesetz zur Bereinigung des Hessischen 
Landesrechts vom 6. Februar 1962 (GVB1. S. 21),

3' di,e. §§ 22 bis 44 der Vorschriften für die Studierenden der Landesuniver- 
sitaten vom 1. Oktober 1914 (Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsver
waltung in Preußen S. 679), geändert durch Gesetz zur Bereinigung des 
Hessischen Landesrechts vom 6. Februar 1962 (GVB1. S. 21)5),

4 Ir dGS, Gesetzes über die Studentenwerke an den wissenschaftlichen 
Hochschulen des Landes Hessen vom 21. März 1962 (GVB1. S. 165).

(2) Die bisherigen Satzungen der Universitäten und der Technischen Hoch- 
schuio m Darmstadt, die Satzungen der Fakultäten und die Satzungen der 
Studentenschaften treten außer Kraft, soweit sie diesem Gesetz entgegen 
stehen. Die Zusammensetzung der auf Grund seitheriger Satzungen gebildeten 
Organe bleibt unberührt, soweit sie bis zur Bildung neuer Organe nach die
sem Gesetz Uberleitungsaufgaben wahrnehmen.

§ 62

Ausführung des Gesetzes

Der Kuitusmmister erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechtsverordnungen und VerwaltungsVorschriften, insbesondere die Allge- 
meinen Vorschriften für Studierende und die Gebührenordnungen sowie die 
Anstaltsordnung für die Universitätskliniken des Landes.

§ 63

Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
f . v* .. ' ' /. , ' ’ 1 • I

Wiesbaden, den 12. Mai 1970

Der Hessische 
Ministerpräsident 

O s s w a 1 d

Der Hessische 
Kultusminister 

v o n  F r i e d e b u r g
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III.
Wahlordnung für die WahJen

VOm 14- Oktober 1970 (GVBkTs d6eg9)Universitäten
Auf Grund des 8 ri

S -324, wird verordnet: es Universitätsgesetzes vom 12. Mai 1#7# ^  f

§ 1
Die Mitglieder des Knn , WahIverfahren

§ 2
(1) Wahlorgane sind Wahlorgane
L der Wahlvorstand,
2̂  derK anzieralsW ahite.ter

s s S t l  f zur Durchführung der w ah ,hand iung w a u -

2ur ih re r Aufgaben
*  ehren.

Ä  ~ e t  “  Und geWi?Senha« »  “ neg r i r
dem Wahlvorstand nnduVertrauensmänner für Wahl 
w  zur Teilnahme an der w l ! ah'aUSSChuB dÜrfen wed«-

zi^gewähren^ab4aUSSCbdSsen ^^^h^emessenem^^mf0^ ^ ahfvorstand
lang Dienstbefreiung

§ 3

(1) Der Wahlvorstand w  u Wahlvorstand r9, ^ verstand hat acht M itglieder
G) Dem Wahlvorstand gehören an
• awe. Vertreter der Hochschullehrer ,s 5„ AK

2. zwei Vertreter der nd  ̂ J9 Abs. l dec; tt«.-
versitätsgesetzes), lssenschaftlichen Mitarbeiter IF ersitatsgesertzes),

3. zwei Vertreter der Studenten ' '  AbS' 2 d e s U n i -

^ndes nach Abs. 2 Nr i o „
' ' ’ 2 und 3 werden von58

scbna w rtreteS - ihrf  Gruppe im Senat gewählt, die Vertreter der nichtwissen- 
aftlichen Mitarbeiter von den Personalräten. Soweit die Hochschullehrer

nach AbsP2 Nr^l d,m ^ enat ver^ eten sind> erfolgt die Wahl der Mitglieder 
p.. . , ’n /r^ .1 du.rch das Präsidium der Versammlung der Hochschullehrer 

i jedes Mitglied sind zwei Stellvertreter zu wählen.
(4) Wählt eine Gruppe die von ihr zu entsendenden Mitglieder des Wahlvor 
stände5 nicht oder nicht rechtzeitig, werden die fehlenden^ Mitglieder^des 
Wahlvorstandes und ihre Vertreter vom Senat gewählt Die nach Satz 1 r P'
“ d~  l"1**, ^ G r u PPeangeboren, die von Sr^m EnfsendLgL' 

t in den Wahlvorstand keinen Gebrauch gemacht hat.

erführt‘insn ein. MtgIif,d des Wahlvorstandes oder ein Vertreter vorzeitig aus 
folgt insoweit eine Erganzungswahl nach Abs. 3. Erfolgt die Ergänzung’ 

wähl nicht oder nicht rechtzeitig, gilt Abs. 4 entsprechend Erg“^™ Sa-

vL °eteyB eY stim m en^hlt r S, Sei,nev Mitte einen Vorsitzenden und dessen 
Los 4 B Stlmmengleichhelt entscheidet das vom Wahlleiter zu ziehende

(7) Der Wahlvorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens fünf Mitglieder 
anwesend sind. Er entscheidet mit einfacher Mehrheit der Anwesenden.
(8) Soweit diese Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt, richtet sich das 
tenefGrundStenhIVOrStandeS ^  ^  in § 9 deS ^Sch u lgesetzes enthal-

§ 4
Aufgaben des Wahlvorstandes

(1) Der Wahl Vorstand ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durch

u n b S r t "  Wah‘ VerantW°rtUch- Dte d-  “ Ä S f ä S E »

J,2i Df fWt hlVOrSt“ d "immt dIe ihm durch diese Wahlordnung übertrage- 
W ahldüSwhm ng beSChließt Über die von Einzelheiten der

(3) Der Wahlvorstand beschließt insbesondere über
1- die Bestimmung des Wahltermins,
2- den Termin zur Einreichung der Vorschlagslisten,
3- die Bildung von Stimmbezirken,
4- die Prüfung, Zulassung und Bekanntmachung der Vorschlagslisten.
5- Einzelheiten der Offenlegung des Wählerverzeichnisses,
6- Berichtigungen des Wählerverzeichnisses nach § 9,
7- die Erteilung von Wahlscheinen,
3- das vorläufige Wahlergebnis,
9- die Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses,

l0- die Zuteilung der Sitze,
D- Wahlanfechtungen.
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Ä e S S “ 4  AbS' 3 '■ 2. 5 und e ist die Zu
(5) Verhandlungen des Wnh, Zustimmung des
versitätsgesetzes gilt Pn< v°rstandes sind öffentlich 
die Öffentlichkeit a,]l  tSPreChend' Für die Auszäh h* § Abs' 5 des Uni- 
Gründen oder zur WahrunpSHeSChl°SSen werden, w e n ^  d i ^  Stimmen kann
®  Beschlüsse des W^ e' ™ * i Ä X a“  *eCh"is^ "

Aushang oder aut andere 

§ 5

«> Wahlleiter ist m A " lgabm  des Wahlleiters

7 ^ o m  insb r "  teChniSae VOrb^ “ - g Wahlen „erant-
^  ^

§ 6

(1) Die Wahlausschüße Wahlausschüsse

-
S 8 gelten entsprechend.

§ 7

U) Wahlberechtigt hi WahIberechtigung

“ '  * ,  t '  *  -üiSate“- -  i
die Wissenschaftlichen Räte d . ^  ^  * * *

an der UnfversTtTt^tStige AbteilungsVorsteher" 3 0 ^  ]Vissenschaftlichen 
2> 2 f ren Und Pri-tdozengteen H°n0rarPr0f~ ; aÄ Ä “

sitätsgese?zetddllt endi^ i5 1kb îter im Sinne von § 50 Ab 
Oberapotheker und' O h P ri^ fdemischen OberräJ a AbS‘ 2 des Univer- 
servatoren, Kustoden o b se ^ ? ™ ’ Akademischen p Alv ,|heltenclirektoren, 
hohen Angestellten dt e w ^  ’ Und p™eWoren ’h4p°theker’ Kon-
von wissenschaftlichen a 3  .  nSChaftlichen A ssist dle WLSSenschaft- 
hrätte mit abgeschlossen“' ^ " ^ ‘ellen, die wfs " die Verwalter 
Bibliotheksdienstes S t  A ,S'Udium “ wie d i^ R  S°ha,tlichen Hilfs- 
thek. die Studienräte und nnha e des “ “ kto3  de63? ,1“  des »»heren 
agogischen Mitarbeiter „n , r| ,)erstu'Jiwirät<. im h' der Umversitätsbiblio- 

r und die Lektoren; Hochschuldienst, die Päd-
60

3. die Studenten, die im Sinne von § 46 Abs. 1 des Universitätsgesetzes an 
der Universität immatrikuliert sind;

4. die nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter, d. h. die hauptberuflich an der 
Universität tätigen sonstigen Beamten, Angestellten und Arbeiter; als 
hauptberufliche Tätigkeit gilt auch eine Teilzeitbeschäftigung, die mehr 
als die Hälfte der tarifrechtlich oder dienstrechtlich vorgesehenen Arbeits
zeit umfaßt.

(2) Entpflichtete Professoren, die mit der Vertretung ihres Lehrstuhls beauf
tragt sind, üben das Wahlrecht in der Gruppe der Hochschullehrer aus.
(3) Ein privatrechtliches Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis zu einem Mit
glied der Universität begründet kein Wahlrecht.
(4) Wer in mehreren der in Abs. 1 aufgezählten Gruppen wahlberechtigt 
wäre, übt sein Wahlrecht in der Gruppe aus, die in der Aufzählung in 
Abs. 1 von den infrage kommenden Gruppen durch die jeweils niedrigste 
Zahl bezeichnet ist.
(5) Findet eine Wahl aufgrund dieser Wahlordnung nach dem gemäß § 48 
Abs. 2 des Universitätsgesetzes bestimmten Zeitpunkt statt, richtet sich die 
Wahlberechtigung nach § 4 des Universitätsgesetzes.
(6) Das Wahlrecht derjenigen Wahlberechtigten, die für das Semester beur
laubt sind, in dem die Wahl stattfindet, ruht. Soweit es nach den gesetzlichen 
Bestimmungen oder nach dieser Wahlordnung auf die Zahl der Wahlberech
tigten ankommt, werden Beurlaubte nicht mitgezählt.

§ 8
Wählbarkeit

(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die der Universität im Zeitpunkt der 
Wahl mindestens sechs Monate angehören (§ 14 Abs. 2 Satz 2 des Universi
tätsgesetzes).
(2) Für Studenten gilt diese Voraussetzung als erfüllt, wenn sie im vorher
gehenden Semester an der Universität ordnungsgemäß immatrikuliert waren, 
und zwar ohne Rücksicht auf das Datum, an dem die Immatrikulation oder 
Rückmeldung im einzelnen erfolgt ist.

§ 9
Wählerverzeichnis

(1) Die Ausübung des Wahlrechts setzt die Eintragung in das Wählerver
zeichnis voraus (§ 22 des Hochschulgesetzes). Die Wirksamkeit der Erteilung 
von Wahlscheinen nach Abs. 6 Satz 2 bleibt unberührt. Das Wählerverzeich
nis gliedert sich entsprechend § 49 Nr. 1 des Universitätsgesetzes in vier 
Gruppen (§ 7 Abs. 1).
(2) Zwei Wochen vor dem Wahltermin wird das Wählerverzeichnis geschlos
sen. Es muß mindestens zwei Arbeitstage vor der Schließung offengelegt sein.
(3) Der Wahltermin ist so zu bestimmen, daß zwischen dem letzten Tag der 
Rückmeldefrist für Studenten und dem Tag, an dem das Wählerverzeichnis 
geschlossen wird, mindestens fünf Arbeitstage liegen.
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(4) Die Eintragung eines ^

lebten"^™ ® ”* 6?, tamatrikulatiön Ver2eid“ is flndet im Falle 
Ablauf des

letzten T a g i der "n ^ « k u l a « ™  oder
g u n g  e in e s  H o c h s c h u l fp ^ 6^ 611. R ü c k n ie ld e f r is t  nicht* u ° ------- " UWUJ- a e ö
sc h a ftlich e n  M ita rb c n  l e r s ’ e in e s  w is se n sc h a ftl ic h  s fa t t - D ie  E in t r a -
w e n n  se in e  E in s te i  ln  ^  ln  d a s  W ä h le rv e rz e ic h n ^  eineS  n ic h t w is s e n 
d es  W ä h le rv e rz e ic h 11 g ’ A n s te U u n g  o d e r  f ln d e t  n ic h t  m e h r  s t a t t
b e re c h tig te n  zu  e t e r T  e r ' 0 l g t  Ä n d e r t  sich  d ie  h“ *  d e r  SchIil* ™ g  
P u n k te n , ü b t  e r  d a s  W a M UPf e n a ch  d e "  in  d ie se m  ? h " g  ‘ e in e s  W a h l-
(5) D as W ä h ,„  W a h lrech t in  d e r  G ru p p e  a u s  T  A b s a tz  g e n a ™ ‘M  Z e i t -  
b ffn e t u n ^  z i erri? rz e ic h n ie m u ß  d u rc h  B e i ,  a n g a h ö r te .
sch lo ssen  w e r d e n U 0” 1 W ' l,l!vo r s ta n d  zu  b o sti deS W a h lv o r s ta n d e s  n e u  e r 
h o lt  w ird . r d e n ’ W“ u d e r  W a h H e r l t a  v S T e ^ d "  “  « » « *  £
m  G e g en  d ie  N ic h te in t “  ° d "  d ie  W a h l w ie d e r -

^ Sd,en Gru!,pen-
W id e rsp ru c h  b e im  w - ,w  S a g e  n a ch  S c h lie ß u n g  a k le rv e rz e ic h n is  k a n n  v o n  

d em  W id e rsp ru c h  s t a t t  m e i f f  ^  G ingeleg t w e t L ^ ^ i M  ? Ie rT rZeiChnisseis
(7) G eg en  d ie  E in t  ’ * U Gr e in e n  W a h lsc h e in  (& m  a!  d ?  W a h lv o r s ta n d
w a h l b e r e c h t i g t ^ ' ^  e i^  P e r s o n  in  d a s  W  m  1 ^  1}'
A rb e i ts ta g e  n a ch  S e h r ^  V° n  je d e m  W a h lb e r e c M ^ 16™ ^ 26^ ™ 8’ d ie  n ic h t
Wahlvorstand e ^ g e l t f ßUng des Wählerve/zeth  g n biS b e s t e n s  z ^
B e sc h lie ß t d e r  S T r d e n - D e^ E i n g e t Z l J ^ T  W id e rsP ^ c h  b e im  
W ä h le rv e rz e ic h n is  is t  d ie  S tre ic h u n g  d e s  ?  d a z u  g e h ö r t  w e rd e n ,
sch em ) zu  b e n a c h r ic h t ig e n '% U^ V erzüglich  sc h r if tl ic h  aUS d e m
B e n a c h r ic h tig u n g  k - g  ‘ E r  k a n n  s e in e rsp itc  , u (E in sc h re ib e n  m it  R ü c k -
WahlvorstanSsln S , A r b e i t s t a g “ ‘L I  des S r
leg en . A bs. 6 S a tz  ? lck e r S itz u n g  W id e rsn r , r  i^r  B e sc h lu ß fa s s u n g  d e s

(8) N ach  S c h h e ß u n /d  eM SP reC hend ' rSPrUCH b e ™  ^ » 'v o r s t a n e f  e in !
s ic h tlic h e r  F e h le r  U n s ?  W a h le rv e rz e ic h n is se s  b e d a r f  d ‘

“ “  B « W “ ~  d e snÄ ? s kt a l ne s ° d e r
offen - 
wegen

§ 10

nehme“' Wahlieiter 0 0  WShlerva''zeichnisses
zeichnis für studOTtl weicher W e is I d L lm L  WahI™rstandes im Be- 
Formulare beider j “ »2,“ I T “ ®  is‘ - Er kann T " *  in das S e r v e r  
ganzen sind. Dies gilt auc^r ^ ' 1011 ° der Bückmeldi 3ZU anordnen, daß die

Ä  ~ u v l 2lhre;
s,tätssekre,ariats b e r ü c k s S g ™ ' * *  * « “* < * »  

zeichnLtrM gfau*gdL dMi ‘ glleder der anderen G
lagen. Die Benachrichtigunepm I er Universität v o 'r h U  m das Wählerver- 
verteilt oder durch einfadieifp • konnen über die denen Personalunter- 
62 " Bnet m“ daa F o s , ^ ^ ~ nrlchtungen

§ 11
Zustellungen an Wahlberechtigte

(1) Die Wahlorgane genügen der von ihnen zu fordernden Sorgfalt, wenn sie 
Wahlbenachrichtigungen, Wahlunterlagen oder sonstige individuelle Mit
teilungen an Wahlberechtigte an die Anschrift absenden, die aus dem 
Wählerverzeichnis oder aus den in der Universität vorhandenen Personal- 
Unterlagen ersichtlich ist.
(2) Es ist Sache des Wahlberechtigten, die Wahlorgane von Änderungen der 
Anschrift zu benachrichtigen. Die Wahlorgane und ihre Hilfskräfte sind nicht 
verpflichtet, Nachforschungen zur Ermittlung der richtigen Anschrift einzu
leiten, falls Postsendungen als unzustellbar zurückkommen. Sie sollen Nach
forschungen anstellen, soweit dies ohne Vernachlässigung anderer Aufgaben 
Möglich erscheint.

§ 12
Vorschlagslisten

(1) Jede Vorschlagsliste kann beliebig viele Bewerber enthalten. Sie soll nach 
Möglichkeit nicht weniger als fünf Bewerber aufweisen. Die Reihenfolge der 
Bewerber muß aus der Vorschlagsliste ersichtlich sein.

(2) In einer Vorschlagsliste können jeweils nur Bewerber aus der Gruppe 
der Hochschullehrer, aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter, aus 
der Gruppe der Studenten oder aus der Gruppe der nichtwissenschaftlichen 
Mitarbeiter benannt werden. Bewerber, die in der jeweiligen Gruppe nicht 
wählbar sind, werden durch Beschluß des Wahlvorstandes von der Vor
schlagsliste gestrichen.
(3) Die Vorschlagsliste muß den Namen und Vornamen des Bewerbers, sein 
peburtsdatum und die Dienststelle oder Fakultät enthalten, in der er tätig 
ist oder studiert.
(4) Mit der Vorschlagsliste ist die schriftliche Einverständniserklärung der in 
ihr genannten Bewerber zur Kandidatur auf diesem Wahlvorschlag vorzu
legen. Die Benennung eines Bewerbers ohne Einverständniserklärung ist 
unzulässig.
(5) Ein Bewerber darf nur auf einer Vorschlagsliste genannt werden. Wird 
ein Bewerber mit seinem Einverständnis auf mehreren Listen genannt, ist 
er durch Beschluß des Wahlvorstandes auf allen zu streichen.
(6) Eine Vorschlagsliste wird nur zugelassen, wenn sie von mindestens zehn 
Personen unterstützt wird, die in der jeweiligen Gruppe wahlbeiechtigt sind. 
Der Wahlbewerber kann die Vorschlagsliste, auf der er kandidiert, auch 
selbst unterstützen. Wer einen Wahlvorschlag nach Satz 1 unterstützt, hat 
dabei zu seiner Person dieselben Angaben zu machen, die von Wahlbewei- 
bern nach Abs. 3 gefordert werden. Soweit die Unterstützung von Wahl
vorschlägen durch listenmäßige Unterschrift erfolgt, sind die erforderlichen 
Angaben in Druckbuchstaben zu machen.
(7) Ein Wahlberechtigter kann nur eine Vorschlagsliste im Sinne von Abs. 6 
unterstützen; hat jemand mehrere Vorschlagslisten unterzeichnet, ist seine 
Unterschrift auf allen Vorschlagslisten ungültig.
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(8) Eine Vorschlagsliste Hip u •
reichend unterstützt war, ist a^chd^ EinreichunS im Sinne von Abs. 6 aus- 
Vorschlagsliste später erklären h/ r ” zuzulassen, wenn Unterzeichner der 
unterstützen. n> daß sie diesen Wahlvorschlag nicht länger

O) Um die Bearbeitung von p«„w
rung von Zweifelsfragen zu erleicht?*1 ^  Wahlv°rstandes und die Klä- 
Vei trauensmann unter Angabe spü^  a’ S° U in jedem Wahlvorschlag ein
er T o lg fS adSChlUS/ eS benan«t werden F ^ rifv ^  mÖglkhst auch seines

i A7S ’+Sl^ der auf dem ersten Pipt- a Fads keine besondere Benennung 
als Vertrauensmann des Wahlvoischlaperr7'°rSChlagsliste S e n a n n t e  Bewerbe? 
w  kRUm EmPfang von Erklärungen cfS e r  Vertrauensmann ist zur Abgabe 
Wahlleiter bevollmächtigt. Die WahlSegenUber dem Wahlvorstand und dem 
auch unmittelbare Erklfrunge n Z t  h? können Jedoch in allen Fällen 
hnen gegenüber abgeben. n Bewerbern entgegennehmen und

§ 13

m n . v  Prüfung der Vorschlagslisten

Frist (§/A ^ T N r “ 2" b“ ‘m1WahUeUer" V°m Wahlvore“>nd bestimmten 

(ans autM6' 0rdnungsmäßigkeit und VollstäLtefc1*»*0 Vorschlags|isten auf

§ ^  S a m t e n
Wab llü  i S- 9)- Die Mitglieder des WahT™ gf ndert « l «  ergänzt wer-

«.) iederzeit ^  
Wahlvorstand zusammen, u m d le  Vors2̂ genannt™ Frist tritt der 
reu fn T b  bU entsch« den; zu Prüfen und über ihre-  r  ^

(3) Wahlvorschläpp h,-q 
Wahlordnung

S nugen, sind nicht zuzu- 

d‘e Vertrauensleute derZulassung versagt wurde. § nter AnSabe der Gründe, aus denen Tie
(5) Gegen die Nichtzulassung eines Wahl
beitstagen Widerspruch beim W a h w f  ? rSChlagS kann binnen zwei Ar- 
gmnt unbeschadet der B e n a c h r ic h tig l  werden. Die F f̂st be-

ntscheidung des Wahlvorstandes in de? ö fW r ^ ' 4 mit der Verkündung der
(6) Abs. 4 und 5 gelten e n t s p r e c h e n d S i t z u n g .
Werber von der Vorschlagsliste s tr e ik  dfe“  der. Wahlvorstand einzelne Be-
(7) Die Reihenfolge der Listen • lm ubnSen aber zuläßt.
Vorstandes zu ziehende Los bestimmt.durch das vom Vorsitzenden des Wahl-
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Wahlunterlagen
(1) Jeder Wahlberechtigte erhält

!• die Benachrichtigung über seine Eintragung in das Wählerverzeichnis,
2. den Stimmzettel,

3- den Wahlumschlag.

(2) In den Fällen des § 15 erhält der Wahlberechtigte außerdem den Wahl
schein, den Wahlbriefumschlag und den Vordruck „Erklärung zur Brief- 
Wahl“.

(3) Die Wahlunterlagen für die verschiedenen Gruppen der Wahlberechtigten 
sollen durch die Verwendung verschiedener Farben oder verschiedenfarbiger 
Aufdrucke unterscheidbar sein.

(4) Soweit Wahlvorstand und Wahlleiter es für erforderlich halten, kann den 
Wahlunterlagen ein Merkblatt beigefügt werden, das.den Wahlberechtigten 
ober Einzelheiten näher unterrichtet.

(5) Im übrigen sind der Wahltermin, die Besonderheiten des Wahlverfahrens 
und die Art der Bekanntmachung von Entscheidungen des Wahlvorstandes

urch den Aushang einer gedruckten Wahlbekanntmachung an geeigneten 
^teilen der Universität rechtzeitig bekanntzumachen. Außerdem sind die 

ekanntmachungen beim Wahlleiter offenzulegen. Die Wahlbekanntmachung 
soll auch auf die voraussichtlichen Sitzungstermine und Sitzungsräume so
wie die Geschäftsräume des Wahlvorstandes hinweisen.

§ 15

Wahlschein
(1) EinenWahlschein erhält auf Antrag vom Wahlvorstand

k ein Wahlberechtigter, dessen Einspruch erst nach Schließung des Wähler
verzeichnisses stattgegeben wii’d,

2- ein Wahlberechtigter, der von der Briefwahl Gebrauch machen will.

(2) Die Ausgabe von Wahlscheinen nach Abs. 1 Nr. 1 ist in einer Anlage zum 
Wahierwerzeichnis, die Ausgabe von Wahlscheinen nach Abs. 1 Nr. 2 im 
Wählerverzeichnis selbst zu vermerken.

(3) Ein Wahlberechtigter, der von der Briefwahl Gebrauch machen will, hat 
en Antrag bis zur Schließung des Wählerverzeichnisses beim Wahlvorstand

zu stellen. Die Briefwahlunterlagen (Wahlschein, Stimmzettel, Wahlum
schlag, Wahlbriefumschlag) können innerhalb einer vom Wahlvorstand be
stimmten Frist, spätestens jedoch am dritten Arbeitstage nach Schließung des 
Wählerverzeichnisses, beim Wahlvorstand abgeholt werden. An einen ande
r n  als den Wahlberechtigten persönlich dürfen Briefwahlunterlagen nur 
ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme nachgewie
sen wird.

§ 16
Ausgestaltung der Formulare

(1) Soweit im folgenden nichts Näheres bestimmt ist, entscheidet der Wahl-

§ 14
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Vorstand über dip y
m it  d e m  W a h lle ite r .  0 6  G e s ta l tu n g  d e r  W a h lu n te r la g e n  im  v  
®  E ü r  je d e  G ru p p e  „  .  aK  E in v e rn e h m e n

I ^ / n u m m e r “ ^ ^ ^ ^  d 1®̂ v̂ ” s* L dgsU s te n  j e w e h S f  mrim z e tte l  h e rg e s te l l t .  
d a ‘e n  u n d  ' “ * «  A n g a b e  d e r ‘C “ ' “  R e ih en fo 1 ^  d e r
n a n n te n  B e w e rb e r  i  f d e r  F a k u K ä t d e r  an ’ J ° rn a m e n - G e b u r ts 
se h e n  s in d  is t  i n  a a f z u f u h re n . B e i L is te n  w  1 rA u n d  z w e i te r  S te lle  g e -  
v e r la n g e n , d a ß  auch  A^  K e n n w ° r t  a n z u g e b e n ! 6 w !  * e^ em  K e n n w o r t  v e r -  
e h e r  G ru p p ie ru n g  e r  i r ,nSv!b e n  d a r ü b e L w e lc h e r  n n lif-1" , o rg e sc h la S e n e  k a n n
(3) D ie  w L  a n g e h ö r t,  in  d ie  V w I S ? ^ i J ? >lltl? ei1 P a r t e i  o d e r  w e l-

» l l e n  1 1 4  x  6  "U ig e n o m m e n  w e rd e n .

12,0 X 17,6 cm groß r e l^ n **  zu versehen W h ' -  S‘6 sind mit dem
s e n d e n  is t, i s t  L f  d em  a n  d ie  d w W a M h 'B' “ m sc h l8 g e  so lle n

S e n d u n g  d e s  W a h lb r ie f u n i s ^ i a g ^ t r ä g t  c f ie ^ th i iv e ^ U ä t .^ 35^ 0^ 8̂ 3^ ^ ^ ! ! "

§ 17

(1 ) S o w e it  d ie  W ah lu  Z aS G ndung d e r  W a h lu n te r la g e n

sie  I h m ^ l s ^ r i e / z u ^ ^ ^ j i d d i ^ o n S ^ n ^ ^ h U c d m i ^ b e r e ' t 1* ^  u n m iU e lb a r  ä u s -

«> “ e A h s e n d u ^ r t r  r  POrt° ~ ’ Si"d
p e  e s te n s  a m  v ie r te n  P o s t  m u ß

§ 18

(1) Verschriebene oder V" ‘Ust von Wahlunterlagen 
schlage sind nur epn-0 unbrauchbar gewordenp c+-
(2) W a h lsc h e in e  ZU e rse t2 e "- “ m m z e tte l  o d e r  W a h lu m -

ahlbenachrichtigungen werden nicht ersetzt.

§ 19

(1) Der Wahlvorstand w  u Wahlhandlung

um schlangen k™nWphlraum unbeobachtet k e n n ^ ^ 8^  daß der Wähler 
verwenden. Vor S  ^  die A^ a h m“ d e r Und in den Wahl- 
vorstand (Wahla^oS o,der Stimrnabgabe sind ^  fxge Sind Wahlurnen zu 
daß die Umschläep hUß ZU S ch lie ß en , s pd d-G Wahlurnen vom Wahl
können. Für die ■ ni?r durch einen Snalt • Î .USsen so eingerichtet sein

Ä  S '

i C " " *  “  « M W t
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v ! l u , u r  Einwurf.des Wahlumschlags in die Urne ist festzustellen, ob der 
ahlberechtigte in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. Zu diesem Zweck 

ein amtlicher Ausweis mit Lichtbild oder der Wahlschein vorzulegen 
uie Wahlbenachrichtigung soll mitgebracht werden. Der Wähler übergibt den 
wahiumschlag dem mit der Entgegennahme der Umschläge betrauten Mit- 
L 1.®- des Wahlvorstandes (Wahlausschusses), das ihn in Gegenwart des 

ahlers ungeöffnet in die Wahlurne legt. Die Stimmabgabe ist im Wähler
verzeichnis zu vermerken.

(4) Wird die Wahlhandlung unterbrochen oder wird das Wahlergebnis nicht 
nmittelbar nach Abschluß der Stimmabgabe festgestellt, so hat der Wahl- 
orstand (Wahlausschuß) für die Zwischenzeit die Wahlurne so zu verschlie- 
6I) and aufzubewahren, daß der Einwurf oder die Entnahme von Stimm- 
e teln ohne Beschädigung des Verschlusses unmöglich ist. Der Ort und die

Art und Weise, in der W ahlurnen bei einer sich über mehrere Tage erstreb
t e 11 Wahlhandlung jeweils zur Nachtzeit verw ahrt werden, wird vom 
Wahlvorstand im Einvernehmen mit dem W ahlleiter bestimmt. Bei Wieder
eröffnung der Wahl und bei Entnahme der Stimmzettel zur Stimmenzählung 
nat sich der W ahlvorstand (Wahlausschuß) davon zu überzeugen, daß der 
Verschluß unversehrt ist.

(5) Nach Ablauf der für die Durchführung der Wahlhandlung festgesetzten 
£eit dürfen nur noch die Wahlberechtigten abstimmen, die sich in diesem 
z-eitpunkt im Wahlraum befinden. Der Zutritt zum Wahlraum ist so lange 
,u sperren, bis die anwesenden Wähler ihre Stimme abgegeben haben So- 

aann erklärt der Wahlvorstand (Wahlausschuß) die Wahlhandlung für be
endet.

S  Z w e i f e l s f r a g e n ,  die sich bei der Wahlhandlung ergeben, entscheidet 
Qer Wahlvorstand.

S  ?,!r Wahlraum muß allen dort Wahlberechtigten während der Dauer der 
Wahlhandlung zugänglich sein. Der Wahlvorstand (Wahlausschuß) ordnet bei 

n lang den Zutritt zum Wahlraum. Soweit die Durchführung der Wahl in 
timmbezirken Wahlausschüssen übertragen ist (§ 6 Abs. 1), haben alle Mit

glieder des Wahlvorstandes, ihre Vertreter und der Wahlleiter das Recht der 

^hüsseenheit m den Wahlraumen und bei den Verhandlungen der Wahlaus-

§ 20
Briefwahl

(1) Der Wahlberechtigte kennzeichnet persönlich und unbeobachtet seinen 
Anmzettei, legt ihn in den Wahlumschlag und verschließt diesen. Er unter

schreibt folgende

Erklärung zur Briefwahl
Een beigefügten Stimmzettel 
habe ich persönlich gekennzeichnet 
• • • • • ,  d e n ................. 1970

(Unterschrift des Wählers) 
und legt diese mit dem verschlossenen Wahlumschlag und dem Wahlschein
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detden W a h lb r Ä T u ^ d ^ p " * “ 6“* den Wahlbriefumschlag und übersen- 
<2) Der Wahlbrief kann u ™rgedruckte Anschrift.

der Wahlbrief dem

mer zu versehen und von den übrigen Stimmzetteln gesondert bei den Wahl
unterlagen aufzubewahren.

(3) Die Stirn™;;: h net den V“  ad

= = ^ ^ 5 5 - ®
§ 21

(1) Soweit das Wahleoh • Wahlmaschinen

" ' « ■ i s r  •*—  ä ä s k u s  a a s
\^) ln diesem Fnii k

-  einzelnen 
Grundsätze im

§ 22

(D Nach Schluß der Wahl * f , AUSZählunS

w irrnürdeT  fa h f1̂  die ZahlSd e ^  der Um ^nth^lt81™01611, ^  WahI”•vergliche, * *  « *  dem W ä h l e r v Ä ^ ^ =

Dle auf jede VorschiaooT +

T Z T U t ent,allenen gÜI“ gen S‘‘~ >  «erden  zu-(3) Ungültig sind Stimmzettel
ie nicht in einem am+r u

2. die als nicht amtlich abg6geben sind’
3- d.e nicht gekennzeichnet sind. '

aus denen sich der Wiile des Wan,
5. die einen Zusatz oder einen v  k ^  n 'Ch‘ 2weifels* e i ergibt,
(4) Mehrere in einem w - ,h ,  ° rbehalt enthalten.
werden als eine Stimme gezäh lt* 1̂  enthaiten<= Stimmzettel, die gleichlauten 
wl Stimmzettel ühor ’ ;
beschließt, weil sie 2U Z W ahlvorstand
68 smd ™ ‘ fortlaufender Num

§ 23

Auszählung der Briefwahlstimmen

(!) Die Mitglieder des Wahlvorstandes oder des damit beauftragten Wahlaus
schusses öffnen die eingegangenen Wahlbriefe einzeln und entnehmen ihnen 
den Wahlschein und den Wahlumschlag.

(2) Leere Wahlbriefe sowie Wahlbriefe, bei denen der Wahlschein, die Er- 
Järung zur Briefwahl oder der Wahlumschlag fehlen, gelten nicht als 
timmabgabe. Sie sind gesondert zu verwahren.

(3) Wahlscheine und Wahlbriefe werden gezählt, die Wahlscheine mit den 
Eintragungen im Wählerverzeichnis verglichen.

N) Soweit sich Beanstandungen nicht ergeben, werden Wahlscheine und 
Wahlumschläge getrennt. Die Wahlumschläge sind in Urnen zu legen, damit 
ei der Öffnung des Wahlumschlags Rückschlüsse auf den aus der 'Wahl

benachrichtigung ersichtlichen Namen des Wahlberechtigten nicht gezogen 
Werden können. Die Wahlumschläge können für diesen Zweck in die zur 
Drnenwahl nach § 19 benutzten Urnen gelegt werden.
(5) Für die Auszählung gilt § 22 entsprechend.

§ 24

Vorläufiges Wahlergebnis

(1) Der Wahlvorstand prüft die von den einzelnen Wahlausschüssen vor
genommenen Zählungen. Er stellt die Gesamtzahl der abgegebenen Stim
men, die Zahl der ungültigen Stimmen und die Zahl der Stimmen fest, die 
auf die zugelassenen Vorschlagslisten entfallen sind.

(2) Das vorläufige Wahlergebnis ist unverzüglich bekanntzumachen (5 4 
Abs. 6).

§ 25

Feststellung des Wahlergebnisses

(!) Der Wahlvorstand prüft die Wahlniederschriften der Wahlausschüsse 
entscheidet über Zweifelsfälle und stellt die Gesamtzahl der abgegebenen 
^timmen, die Zahl der ungültigen Stimmen und die Zahl der Stimmen, die 

ut die zugelassenen Vorschlagslisten entfallen, sind, endgültig fest.

(2) Die Zuteilung der auf die einzelnen Wahlvorschläge der Gruppen nach 
aßgabe von § 21 Abs. 2 des Hochschulgesetzes entfallenden Mandate er- 

nach dem Höchstzahlverfahren (d’Hondt). Dazu werden die Stimmen
d e n ,  die die einzelnen Vorschlagslisten erhalten haben, so lange durch 
> 2, 3 usw. geteilt, bis so viel Höchstzahlen ermittelt sind, wie Sitze in der 

Jeweiligen Gruppe zu verteilen sind. Liegen für die Zuteilung des letzten
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Sitzes in ein0j' Grupp

^ T ^ r datS m der ^ e ĥenfo ĝe1der^i^t^^SZi 3  Ahc;V7 f ’ Grf° Igt die Zuteilung Ginzelne Stimmbezirke oder für einzelne Gruppen in einzelnen Stimmbezir- 
ni^P t ar+Ungen’ die WahlbewerhPr , ® ? ' &  an‘ ° 1G EntscheidunS nach Satz 1 trifft der Wahlvorstand mit der Mehr-
s i X ^ 1Si enVe/ bindungen o ä ab/pppK r .  uUPPiGrungen über Wahlbünd-£! J GmGr Mitglieder‘ Der Beschluß ist schriftlich zu begründen, mit einer

unzulässig**16 ° b6rtrag“ g oder « Ä Ä S S T  “  Ver8ehe" Und d6m An‘ragS‘elIer zuzustell6n <P°S‘-

a L D r! ®ndgültige Wahlergebnis io* r! Der Wahlvorstand ordnet die Wiederholung der Wahl für eine einzelne
standps' 1 1G 7 ertrauensmänner sind H,?nr ? Üglich bekanntzumachen (6 4 HniPPt  Amtswegen an> wenn die der Gruppe nach § 21 Abs. 2 des 

schriftlich  zu benachrichtiPpp 1Cb den Vorsitzenden des Wahlvor- Schulgesetzes zuzuteilenden Sitze nach dem Wahlergebnis nicht besetzt 
§en- erden können. Können auch nach der Wiederholungswahl die der Gruppe

uzuteilenden Sitze nicht besetzt werden, bleiben sie für die Amtszeit dieses 
o onvents vakant, es sei denn, daß die Satzung der Universität (§ 14 Abs. 2

atz 4 des Universitätsgesetzes) eine andere Regelung trifft.

£ L Über die Verhandlungen 2  ^ ach Ablauf der in Abs- 1 Satz 2 genannten Frist, nach unanfechtbar ge-
? rftdle Wahlhandlung und dlp T°rStandes und seine Beschlüsse sowie Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren oder nach Abschluß der
des W M ZU fertigen- werden iew S  ^  Wahla^schüsse sind Nieder- f e ® rh° Ungswahl ge+maß Abs’ 2 wird das Wahlergebnis durch Beschluß des

M,t dieser Entscheidung endet die Tatigkeit d“(0\ ta- n, 7 1U einem Mitglied ° »vamvursran-
(2) Die Wahlniederschriften <=mi ■ (Schriftführer) unterzeichnet.

der wah,hand,ung
nach

des

der Feststen"*26'16'1 WaMsche:

geben" Wah'niederschriften nebst A n f  "a §  ^  belZUfügen' ------- -----------~ ~ ----- .
bewahren*1 ^ ahU6iler ha‘ sie wähttn" S“ d, d™  Wuhlleiter zu über- d6m Wahlleiter anzuzeigen

(2) Der Wahlleiter stellt fest, wer anstelle des Ausgeschiedenen nachrückt
r  über

obliegenden Entscheidungen"0 ^  S f i
(5) Die ’ Unterlagen d ü rfe ............_ . .

§ 28
Nachrücken von Wahlbewerbern

Da? Ausscheiden eines Wahlbewerbers, dem ein Sitz zugeteilt wurde, ist

(5) Die' Unterlagen d"
Konvent erstmals zusammengetreteni^.*6' Werd6"’ Sobald ein neugewählter

§ 27

' -uer wahlleiter stellt fest, wer anstelle des Ausgeschiedenen nachrückt.
Sind auf einer Vorschlagsliste Bewerber, die nachrücken könnten, nicht 

^ h r  vorhanden, ist für die Gruppe unverzüglich eine Ergänzungswahl vor- 
Unehmen, auf die die Bestimmungen dieser Wahlordnung sinngemäß anzu- 
enden sind, es sei denn, daß die Satzung der Universität (§ 14 Abs. 2 
atz 4 des Universitätsgesetzes) eine andere Regelung trifft.

(1) Wird vom Wahlle-t Wahlprüfung

ordnung^erstoß^6" gemacht, daß
ren ein. Der a ß ” Sei’ tritt der Wahlvorst d Gesetze oder dieser Wahl- Inkrafttreten

B e k a n n tm a d iu n g 'd e s  W a h le rg e b n is 1" in n e rh a ™  ™ n  To" A T S t s I a g e n S ^ e r  01686 V e r o rd n u n g  t r i t t  a m  T a g e  n a c h  ih r e r  V e rk ü n d u n g  in  K r a f t .
(2) Eine Anfechtung . SSGS gemaß § 25 Abs. 4 gestellt werdenf )  Eine Anfechtung der wZ * § 25 Abs' 4 ^stellt werden
oder nicht mited^""? Sei™ i ^ ^ " d” g. * *  ein Wahlbereehtig-

war. flndre tnnichatSste.?hlerVerZ6i6b"ia f r a g e t  
(3) Kommt der Wahlvn

70 g nz 0dGr fur einzdne Gruppen oder für

Wiesbaden, den 14. Oktober 1970

Der Hessische Kultusminister 

gez. v o n  F r i e d e b u r g
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Gfi?ei?uÜber die Fachhochschulen im Lande Hessen 
(rachhochschulgesetz — FHG —) vom 15. Juli 1970 

(GVB1. I S. 415 — ABI. S. 1089)

Übersicht 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften
§ 1 Begriff und Aufgaben 
§ 2 Aufsicht

Zweiter Abschnitt 

öffentliche Fachhochschulen

E r s t e r  T i t e l  

Grundlagen
§ 3 Rechtliche Stellung, Bezeichnung 
§ 4 Öffentliche Fachhochschulen 
§ 5 Selbstverwaltung 
§ 6 Mitglieder der Fachhochschule 
§ 7 Angehörige der Fachhochschule

IV.

Z w e i t e r  T i t e l  

Organisation
§ 8 Organe

s i n  c ^Ung’ -Änderung und Aufhebung von Fachbereichen 
§ 10 Satzung
§ 11 Aufgaben des Rektors 
§ 12 Wahl des Rektors 
§ 13 Prorektor
§ 14 Verwaltungsdirektor
§ 15 Aufgaben des Konvents
§ 16 Zusammensetzung des Konvents
§ 17 Vorstand des Konvents
§18 Aufgaben des Rats
§ 19 Zusammensetzung des Rats
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D r i t t e r  T i t e l

§ 20 
§ 21 
§ 22 
§ 23 
§ 24

§ 25 
§ 26 
§ 27

§ 28 
§ 29 
§ 30 
§ 31

§ 32 
§ 33 
§ 34

§ 35 
§ 36 
§ 37 
§ 38 
§ 39 
§ 40 
§ 41

§ 42

Die Fachbereiche

Begriff) Geschäftsordnung 
Aufgaben der Fachbereiche 
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Fachbereichskonferenz 
Fachbereichsausschüsse

V i e r t e r  T i t e l  

Gemeinsame Verfahrensgrundsätze

Beschlußfähigkeit, Abstimmungen

V erfahrende! der AufsteUwig und Ausführung des Haushaltsplans

F ü n f t e r  T i t e l  

Studium, Prüfungen

Zulassung zum Studium 
Studium, Prüfungen, Graduierung 
Anrechnung von Studienzeiten, Weiterstudium 
Sonderprüfung

S e c h s t e r  T i t e l  

Lehrkörper

Zusammensetzung
Fachhochschullehrer, sonstige Lehrer 
Berufung

Dritter Abschnitt 

Private Fachhochschulen

Allgemeines
Genehmigung vrlöschen der GenehmigungNebenbestimmungen, Erloscnen ae
W iderruf , .
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Anerkennung 
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Übergangs- und Schlußvorschriften

§ 43 Errichtung öffentlicher Fachhochschulen 
§ 44 Überleitung von Schulen
§ 45 Ubergangsvorschriften für Studium und Sonderprüfungen 
§ 46 Beauftragte
§ 47 Übergangsvorschriften für Rat, Konvent und Studentenschaft 
§ 48 Vertragliche Vereinbarungen 
§ 49 Sonstige Übergangsvorschriften 
§ 50 Änderung von Rechtsvorschriften 
§ 51 Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes 
§ 52 Überleitung und Wahrung des Besitzstandes 
§ 53 Ausführung des Gesetzes 
§ 54 Inkrafttreten

Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1
Begriff und Aufgaben

(1) Die Fachhochschulen vermitteln eine auf den Erkenntnissen der wisse? 
schaftlichen Forschung beruhende Bildung.

F ü n f te r  A b s c h n it t

Rechtliche Stellung, Bezeichnung

1) öffentliche Fachhochschulen sind rechtsfähige Körperschaften des offent- 
ichen Hechts; sie sind zugleich Einrichtungen des Landes Hessen. Sie fuh 
igene Siegel.
2) Die Fachhochschule führt die Bezeichnung „Fachhochschule“ mit einem 
luf den Sitz hinweisenden Zusatz.

§ 4
öffentliche Fachhochschulen 

öffentliche Fachhochschulen sind

Fachhochschule Darmstadt,
Fachhochschule Frankfurt am Main,
Fachhochschule Gießen,
Fachhochschule Kassel,
Fachhochschule Wiesbaden.

§ 5
Selbstverwaltung

§ 3

----------------------w w u u c i i u c  DllUUIlg. ö e i ü b i v c i w a i i u u ö

(2) Die Fachhochschulen können Forschungs- und Entwicklungsaufgab?Die Fachhochschulen verwalten ihre Angelegenheiten nach Maßgabe dei Ge 
wahrnehmen, soweit die Erfüllung ihres Bildungsaufträges dadurch geförde!5etze ;n Verantwortung unter der Aufsicht des Landes,
und ihr Lehrauftrag nicht beeinträchtigt wird.

§ 2

Aufsicht
(1) Die Fachhochschulen unterstehen der Aufsicht des Kultusministers.

(2) Die Aufsicht erstreckt sich insbesondere darauf, daß

§ 6
Mitglieder der Fachhochschule 

d) Mitglieder der Fachhochschule sind 

f* der Rektor,V* UUJ.UUI, V-4C41.J
1. die Fachhochschulen ihre Aufgaben in Übereinstimmung mit dem geltet '̂ die Fachhochschullehrer, 

den Recht unter Berücksichtigung der Belange aller Fachbereiche erfülle’’
2. die Gleichwertigkeit der Ausbildung und Prüfungen an den Fachhocfc 

schulen gewährleistet ist,

p die Studenten,
'*L

schulen gewährleistet ist, *' die sonstigen Lehrer,

3. die Fachhochschulen im Interesse der gebotenen Einheitlichkeit des Hoch3, die weiteren Bediensteten der Fachhochschule.
Schulwesens mit den anderen Hochschulen Zusammenarbeiten. (2) j^^g^eder nehmen an der Selbstverwaltung der Fachhochschule

Zweiter Abschnitt iS* Sie haben dlG de  ̂ Fachhochschule zu beteili-
öffentliche Fachhochschulen

E r s t e r  T i t e l  

Grundlagen

Benutzungsordnung zu benutzen.
13) Die Fachhochschullehrer und die sonstigen ^ r e r  bilden *%£££££. 
Gruppe, die Studenten und die weiteren Bedienstet j

75

6.



Angehörige der Fachhochschule

(1) Angehörige der Fachhochschule sind alle neben- oder ehrenamtliche an 
Tätigen. Dazu gehören insbesondere
1. die Gastdozenten,

2. die Lehrbeauftragten,

3. die Gasthörer.

(2) Sie haben das Recht, alle Einrichtungen der Fachhochschule im Rahmen 
Benutzungsordnung zu benutzen.

(3) Sie sind bei Entscheidungen in ihren Angelegenheiten anzuhören, 
haben insoweit ein Antragsrecht.

Z w e i t e r  T i t e l

§ 7
§ 10 

Satzung

J(l) Die Fachhochschule gibt sich eine Satzung. Die Satzung trifft 
dieses Gesetzes insbesondere Regelungen über die Aufgaben, die Wahl und 
die Zusammenarbeit der Organe der Fachhochschule und der Fachbei eiche.

(2) Die Satzung wird vom Konvent mit einer Mehrheit von zwei Dritteln, 
Mindestens mit der Mehrheit seiner Mitglieder, beschlossen.

<3) Soweit das Gesetz vorsieht, daß zur Erprobung von 
( u»d neuen organisatorischen Ideen von einzelInen Se*_

durch die Satzung abgewichen werden kann, ist ein besonderer Beschluß er 
forderlich, der der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des onven s

Jij W a rf.

(4) Die Satzung kann unter Beachtung von Abs. 3 vorsehen, daß durch die 
Geschäftsordnungen der Fachbereiche die Ausübung des Stimmrechts in den 
^ellegialorganen der Fachbereiche in einzelnen Fällen von dem Nachweis 

_oiiaiifikationen abhängig gemacht werden

Organisation

§ 8

Organe

(1) Zentrale Organe der Fachhochschule sind
1. der Rektor
2. der Konvent,
3. der Rat.

(2) Die Fachhochschule gliedert sich in Fachbereiche.
(3) Organe der Fachbereiche sind
1. der Fachbereichsleiter,

2. die Fachbereichskonferenz.

§ 11
Aufgaben des Rektors

(1) Der Rektor leitet und vertritt die Fachhochschule. Er fördert gemeinsam 
« *  den^andereii1 Organen, den Fadibereichen, den M M , e ö e n . und Ange- 
hörigen der Fachhochschule ihre zeitgerechte innere und äußere Entwick 
luhg. Er hat die Belange aller Fachbereiche angemessen zu berücksichtig .

(2) Der Rektor ist Vorsitzender des Rats. Er unterrichtet den Rat über die 
Angelegenheiten der Fachhochschule und erteilt dem Konvent sowie dessen 
Beauftragten auf Verlangen Auskunft.
(3) Der Rektor leitet die Verwaltung der Fachhochschule im Benehmen mit 
^eih Rat in eigener Verantwortung.
(4) Der Rektor w ahrt die Ordnung in der Fachhochschule und übt das Haus
recht aus Er kann diese Befugnis übertragen; seine Verantwortung ble

(4) Die Satzung kann weitere Organe vorsehen.

§ 9

Bildung, Änderung und Aufhebung von Fachbereichen

Über die Bildung, Änderung und Aufhebung von Fachbereichen entscheid  ̂
der Kultusminister durch Rechtsverordnung im Benehmen mit der Fach 
hochschule. Vor der Entscheidung ist die Stellungnahme des Landeskurato' 
riums einzuholen.

Hält der Rektor den Beschluß eines Organs der Fachhochschule oder eines 
Khbereichs für rechtswidrig, so hat er ihn zu beanstan en m  au - 
Ife zu dringen. Kommt eine Einigung nicht zustande, ist die Angelegenhe 
m Kultusminister zur Entscheidung vorzulegen.
I Der Rektor kann den Beschluß eines Organs der Fachhochschule oder 
bas Fachbereichs beanstanden, wenn er die Verantwortung £ur dessen 
'hrungen nicht übernehmen kann. Er hat die Beanstandung zu begmnden 
Id das Organ aulzulordern, innerhalb eines Monats erneut j “
’lrd der Beanstandung nicht abgeholfen, ist die Angelegenheit dem Kultus 
nistov ~ ■ ----------------
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des Rektors. Er ist für den geordneten Gang der Verwaltung verantwortlich. 
(2) Der Verwaltungsdirektor ist Sachbearbeiter des Haushalts.
f3) Der Verwaltungsdirektor muß die Befähigung zum Richteramt oder zum

----  Verwaltungsdienst haben. Er wird im Einvernehmen mit dem Rek
tor
höheren ____ ___  _____  ____ _ __ ____________

nach Anhörung des Rats von der Landesregierung ernannt.

(7) Die Beanstandung nach Abs. 5 und 6 hat aufschiebende Wirkung. In drin 
genden Fällen kann der Rektor vorläufige Maßnahmen treffen. In den Fäll6’ 
des Abs. 5 werden Beanstandungen und vorläufige Maßnahmen wirkungslo- 
sobald der Kultusminister eine Entscheidung nach § 38 Abs. 1 des Hochschu 
gesetzes trifft, spätestens jedoch einen Monat nach der Unterrichtung de 
Kultusministers.

(8) Der Rektor ist berechtigt, an den Sitzungen der Kollegialorgane der Fad1 
hochschule und der Fachbereiche mit beratender Stimme teilzunehmen uP 
Anträge zu stellen. Er ist zu jeder Sitzung unter Angabe der Tagesordnufl 
einzuladen.

§ 12

Wahl des Rektors
(1) Der Rektor muß mit den für die Verwaltung der Fachhochschule bedeut 
samen Fragen vertraut sein.

(2) Der Konvent wählt den Rektor aus dem Kreis der Fachhochschullehre 
mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder in geheimer Wahl für vi6 
Jahre; Wiederwahl ist zulässig. Die Satzung kann nähere Bestimmung6 
über die Wahlvorbereitung und das Wahl verfahren treffen; § 22 des Hod1 
Schulgesetzes bleibt unberührt.

(3) Während seiner Amtszeit ist der Rektor von Lehr- und Prüfungsvef 
pflichtungen befreit.

(4) Der Konvent kann mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner Mi1 (2) Der Konvent gibt sich eine Geschäftsordnung, 
glieder den Rektor abberufen.

§ 15'

Aufgaben des Konvents

(1) Der Konvent berät und beschließt über alle Angelegenheiten der Fachhoch- 
von grundsätzlicher Bedeutung, soweit nicht die Zuständigkeit anderer 

Ur§ane gegeben ist. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere
^ahl des Rektors,
^ahl des Prorektors,

 ̂ Erlaß und Änderung der Satzung und der besonderen Hausordnung nach 
§ 24 Abs. 3 des Hochschulgesetzes,
Behandlung von Fragen der Hochschulreform,

5' Stellungnahme zum Entwurf des Haushaltsvoranschlags,
6‘ Entgegennahme und Beratung des Rechenschaftsberichts des Rektors,
‘ Abberufung des Rektors.

§ 13

Prorektor
§ 16

y
Usammensetzung des Konvents

(1) Der Prorektor unterstützt und vertritt den Rektor. Er ist Leiter des Pru,
fungsamts der Fachhochschule. Darüber hinaus überträgt der Rektor de' 1 Mitglieder des Konvents sind
fegelfd°es”t7uLngVemehmen f “  d6m ^  bestimmte Au(gaben' Das Nähel1' Vertreter der Fachhochschullehrer und der sonstigen Lehrer,

(2) Der Konvent wählt den Prorektor aus dem Kreis der Fachhochschul
lehrer mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder in geheimer Wa* • sechs Vertreter der weiteren Bediensteten.
für zwei Jahre; Wiederwahl ist zulässig. Der Prorektor soll einer ändert ..
Fachrichtung angehören als der Rektor 8 12 Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung .Ehe Zahl der Mitglieder des Konvents nach Abs. 1 Nr. 1 betragt das Vier-

v.» • ^er Zahl ^er Fachbereiche. Die Zahl der Mitglieder nach Abs. 1 Nr. 2 be-
(3) Während seiner Amtszeit ist der Prorektor von Lehrverpflichtungen »TOgt fünfzig vom Hundert der Zahl der Mitglieder nach Abs. 1 Nr. 1 und 3.
freit. i

h Je ein Vertreter nach Abs. 1 Nr. 1 wird von den hauptamtlich oder haupt- 
§ 14 erhflich Lehrenden jedes Fachbereichs aus deren Mitte, je ein Vertreter nach

^bs. 1 Nr. 2 von der Fachschaft aus deren Mitte gewählt; für die Fachbereiche, 
Verwaltungsdirektor die nicht ^  eigenen Abschlußprüfungen führen, werden die Vertre-

(1) Der Verwaltungsdirektor ist Beamter auf Lebenszeit. Er führt die G ^ r nach Abs. 1 Nr. 2 von der Studentenschaft gewählt. Die weiteren Ver- 
schäfte der laufenden Verwaltung der Fachhochschule nach den Weisung6
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treter nach Abs. 1 Nr. 1 werden von ihrer Gruppe, die weiteien er t 
nach Abs. 1 Nr. 2 von der Studentenschaft gewählt. Die V ertreter nac 
Nr. 3 werden von ihrer Gruppe gewählt.

(4) Wählbar ist, wer der Fachhochschule im Zeitpunkt der Wahl 
sechs Monate angehört. Gewählt wird nach den Grundsätzen der er a 
wähl unmittelbar und geheim. Die Satzung kann nähere Bestimmungen u 
die Wahlvorbereitung und das W ahlverfahren treffen; § 22 des oc s 
gesetzes bleibt unberührt.

(5) Die Amtszeit der Vertreter nach Abs. 1 Nr. 1 und 3 beträgt zwei
die der Vertreter nach Abs. 1 Nr. 2 ein Jahr. Die Amtszeit ende au ^  ’
wenn ein Mitglied des Konvents sein Mandant niederlegt oder die a  ̂
keit in seiner Gruppe verliert. In diesem Fall tritt an seine Stel e er nac 
Bewerber aus dem Wahlvorschlag.

(6) Der Konvent tritt mindestens einmal im Jah r zusammen. Der Vorstan 
kann den Konvent zu weiteren Sitzungen einberufen. Der Vorstan mu 
Konvent einberufen, wenn mindestens ein Drittel seiner Mitg ie er o 
alle Mitglieder einer der in Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 genannten Gruppen es v 
langen.

(7) Der Konvent kann die Anwesenheit des Rektors, des Prorektors, de 
Verwaltungsdirektors, der Fachbereichsleiter und der Mitglieder es 
gemeinen Studentenausschusses verlangen.

3- Vorschläge für die Bildung, Änderung und Aufhebung von Fachbereichen,

4. Entwurf des Haushaltsvoranschlags nach § 11 des Hochschulgesetzes,

5. Zuweisung der Personalstellen und Sachmittel gemäß § 27 Abs. 3,

6- Aufstellung und Fortschreibung des Hochschulentwicklungsplans nach 
§ 15 Abs. 1 des Hochschulgesetzes,

7- Genehmigung der Geschäftsordnungen der Fachbereiche,

8. Vorschläge für die Entsendung von V ertretern in die Gemeinsamen Kom
missionen nach § 8 des Hochschulgesetzes.

Darüber hinaus unterstützt und berät er den Rektor in allen Organisations- 
und S trukturfragen der Fachhochschule.
(2) Die Mitglieder des Rats sind berechtigt, an den Sitzungen des Konvents 
mit beratender Stimme teilzunehmen und Anträge zu stellen.

<3) Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 19
Zusammensetzung des Rats

Mitglieder des Rats sind

§ 17

Vorstand des Konvents
(1) Der Konvent wählt aus seiner Mitte den Vorstand. Er besteht aus siebe 
Mitgliedern, und zwar aus vier Mitgliedern nach § 16 Abs. 1 Nr. , z  ̂
Mitgliedern nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 und einem Mitglied nach § 1 s. 
Nr. 3.

(2) Der Vorstand bereitet die Sitzungen des Konvents vor und leitet sie, e 
hat das Recht, sich über die Verhandlungen im Rat durch den KeK 
unterrichten zu lassen.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes dürfen nicht Mitglieder des Rats sei 
Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Konvents.

der Rektor als Vorsitzender,

der Prorektor als stellvertretender Vorsitzender, 

die Fachbereichsleiter,
sechs vom Studentenparlam ent für die Dauer emes Jahres
treter der Studenten, die mindestens vier verschiedenen Fachbereichen
angehören müssen,
ein V ertreter der weiteren Bediensteten, der von ihnen nach den Grund
sätzen der M ehrheitswahl für zwei Jahre gewählt wird,

der V erw altungsd irek tor m it bera tender Stimme.

§ 18

Aufgaben des Rats

(1) Der Rat beschließt über die ihm nach diesem Gesetz obliegenden Ang 
legenheiten. Hierzu gehören insbesondere

1. Koordinierung der Lehr-, Forschungs-, Studien- und Prüfungsangelegen 
heiten der Fachbereiche,

2. Stellungnahme zu Berufungsvorschlägen der Fachbereiche,

Die Fachbereiche

§ 20

Begriff, Geschäftsordnung

(1) Der Fachbereich ist die organisatorische Grundeinheit der Fachhochschule. 
Er soll verwandte Fachrichtungen umfassen.
(2) Der Fachbereich gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung 
Wird von der Fachbereichskonferenz beschlossen.
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Aufgaben der Fachbereiche
(1) Die Fachbereiche pflegen die angewandten Wissenschaften. Sie sind in 
ihrem Bereich für die Ausbildung der Studenten verantwortlich. Sie sind zur 
Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen verpflichtet und sorgen insbe
sondere für eine Abstimmung der Studien- und Prüfungsangelegenheiten 
mit anderen Fachbereichen und mit anderen Hochschulen.

(2) Die Fachbereiche erlassen Studienordnungen und Prüfungsordnungen für 
die Hochschulprüfungen und beschließen die Studienprogramme. Die Studien
ordnungen, die Studienprogramme und die Prüfungsordnungen für die Hoch
schulprüfungen bedürfen der Genehmigung des Kultusministers. Die Prü
fungsordnungen für die Hochschulprüfungen sind im Amtsblatt des Kultus
ministers zu veröffentlichen.

(3) Die Fachbereiche arbeiten ständig an der Weiterentwicklung der ihren 
Lehraufgaben angemessenen Didaktik und verändern ihre Studienpro
gramme auf Grund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und gesellschaft
licher Erfordernisse.

(4) Die Studienordnungen müssen es unter Beachtung der Prüfungsordnun
gen ermöglichen, daß die Studenten ihr Studium in der vorgesehenen 
Mindestzeit abschließen können. Unter Beachtung der Beratungsunterlagen 
des Landeshochschulverbandes führen die. Fachbereiche regelmäßig Studien
beratungen, insbesondere für Studienbewerber und Studienanfänger, durch 
und prüfen die Immatrikulationsvoraussetzungen. Sie wirken zusammen mit 
dem Prüfungsamt der Fachhochschule darauf hin, daß die Studenten in der 
Regel die in den Prüfungsordnungen vorgesehenen Studienzeiten einhalten.

(5) Die Fachbereiche sind dafür verantwortlich, daß die in den Studienord
nungen vorgesehenen Lehrveranstaltungen in sachgerechter Reihenfolge 
durchgeführt werden. Hierbei wirken die Mitglieder des Lehrkörpers im 
Rahmen ihrer Lehrverpflichtungen zusammen. Entstehen über die Verteilung 
und die Übernahme der Lehrveranstaltungen Meinungsverschiedenheiten, 
die die Durchführung der Studienprogramme gefährden, entscheidet der 
für das Studienprogramm zuständige Fachbereich.

(6) Die Fachbereiche üben das Vorschlagsrecht bei der Ergänzung des Lehr
körpers aus.

§ 22

Fachbereichsleiter
(1) Der Fachbereichsleiter leitet die Verwaltung des Fachbereichs und führt 
die Geschäfte. Er bereitet die Beschlüsse der Fachbereichskonferenz vor und 
führt sie aus. Er wahrt die innere Ordnung des Fachbereichs und sorgt da
für, daß die Mitglieder des Lehrkörpers ihre Verpflichtungen ordnungsgemäß 
erfüllen, und trifft die erforderlichen Anordnungen; § 32 Abs. 2 bleibt 
unberührt.
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zwei dahre; Wiederwahl
ist zulässig.
(3) Werden innerhalb eines Fachbereichs Studiengänge an einem Ort außer
halb des Sitzes der Fachbereichsverwaltung durchgefuhrt, so w ählt die Fach 
bereichskonferen^ehien weiteren Stellvertreter, dem der Fachbereichsleiter 
Aufgaben für den auswärtigen Teil des Fachbereichs ubertragt. Die Veran - 
wortung des Fachbereichsleiters für den gesamten Fachbereich bleibt unbe- 
rührt. Für die Wahl der weiteren Stellvertreter gilt Abs. 2 entspi echend.

(4) Der Fachbereichsleiter ist Vorgesetzter der im Fachbereich tätigen weite
ren Bediensteten.

§ 23
Fachbereichskonferenz

(1) Die Fachbereichskonferenz berät und beschließt über die Angelegenheiten 
des Fachbereichs.
(21 Die Fachbereichskonferenz besteht aus dem Fachbereichsleiter als Vor
sitzendem seinem Stellvertreter, allen hauptamtlich oder hauptberuflichen 
T Z i p  Vprtretern der Studenten und einem V ertreter der weite
ren B ediensteten  T s  Fachbereichs. Die Zahl der V ertreter der Studenten 
b e t a g t 50 vom H undert der übrigen Mitglieder der Fachbere.chskonferenz. 
Ä  J  des Fachbereichs wählen
Sätzen der V e r h ä l t n i s w a h l d ™  Grund“  
zugewiesenen weiteren Be,ä “ ste‘en^ teenreVBedienstete sind nur in einem

F lrchbe“ w lM bar. In die
Grundsätzen der Verhältniswahl

unm ittelbar und geheim gewählt.
„T , ' e t,R enten und der weiteren Bediensteten

(3) Die Amtszeit der Ver i e ei ist wer der Fachhochschule im Zeit
beträgt mindestens ein Jahr. W ahlbar , . . . .
Punkt der Wahl mindestens sechs Monate angehor .
(4) Die Lehrbeauftragten sind berechtigt, mit beratender Stimme an den Sit- 
Zungen der Fachbereichskonferenz teilzunehmen.

§ 24
Fachbereichsausschüsse

0) Die Fachbereichskonferenz soll Ausschüsse bilden für

1. Lehr- und Studienangelegenheiten,

2. Prüfungsangelegenheiten,
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3. Haushaltsangelegenheiten,
4. Personalangelegenheiten.

fachlicher und re^ona w  insbesondere unter Berücksichtigung
Nähere, insbesondere di«* esichtsPunkte weitere Ausschüsse bilden. Das 
regelt die Geschäft^nrHr, usammensetzung der Fachbereichsausschüsse, 
Beteiligung der in der Fa^K * Fachbereichs; «ie muß eine angemessene 
stellen. r b acbbereichskonferenz vertretenen Gruppen sicher-

V i e r t e r  T i t e l  

Gemeinsame Verfahrensgrundsätze
§ 25

Beschlußfähigkeit, Abstimmung

schlußfähig, wenn Szu Gder r«?FfaChh0ChSChU'le und der Facbbereiche sind be- 
mindestens die Hälfte ih rer tvA A 8 ordnungsgemäß eingeladen wurde und 
heit wegen Beschlußunfähig^8 1Gder anwesend ist. Wird eine Angelegen
e r  Behandlung derselben AmAi ZUruuck.gestellt ^nd tritt das Kollegialorgan 
ohne Rücksicht auf die Zahl d e ênbeR zum zweiten Mal zusammen, ist es 
liehen Einladung zur zw eii L Anwesenden beschlußfähig. In der schrift- 
stattflnden darf, ist hierauf A   ̂ ,ung> die nicht vor Ablauf einer Woche 

’ merauf ausdrücklich hinzuweisen.
(2) Die Kollegialoreane d t*
ihre Beschlüsse mit StimmA acbb°cbschule und der Fachbereiche fassen 
zung oder in der GeschäftenAG r Git’- soweit in diesem Gesetz, in der Sat- 
der in einem Kollegialorean nichts anderes bestimmt ist. Wird eine
stimmt, so muß über dip Ano A le ênen Gruppen in ihrer Gesamtheit über- 
ten und beschlossen werden°t gGj Git in.einer zweiten Sitzung erneut bera- 
einer Woche stattflnden darf A  ŵeiten Sitzung, die nicht vor Ablauf 
Zahl der Anwesenden besdchlußfSähdaSTKallegial0rgan °hne Rücksicbt a“f die 
ten Sitzung ist hierauf ansd ••  ̂ der schriftlichen Einladung zur zwei-
zung eine Gruppe in ihrer r  * llcb hinzuweisen- Wird in der zweiten Sit- 
nahme des Beschlusses e in er  überstimmt> so bedarf es zur An-
Anwesenden. e rbeR von drei Vierteln der Stimmen der

(3) Abstimmungen sind
Ordnung nichts anderes bestimmt isA ^  Satzung oder in der Geschäfts-

§ 26

(1) An  ̂ Öffentlichkeit der Sitzungen

nen auch die Mitgfieder^AnAanVen Ŝ urld der Facbbereichskonferenzen kön- 
Mitglieder dieser Orsane 16 ^ ngeb°rigen der Fachhochschule, die nicht 
für die Beratung von Percnn’ i3 8 z uhörer teilnehmen. Dieses Recht kann 

von Personalangelegenheiten vor Eintritt in die Tages-
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Ordnung durch Beschluß des Organs mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder ausgeschlossen werden (geschlossene Sitzung). Über einen solchen 
Antrag wird in geschlossener Sitzung beraten. Alle an geschlossenen Sit
zungen Beteiligten sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(2) Die Satzung kann unter Beachtung von § 10 Abs. 3 abweichende Bestim
mungen treffen.
(3) Der Vorstand des Organs übt im Sitzungssaal das Hausrecht aus. Er kann 
Zuhörer, die die Beratungen stören, aus dem Sitzungssaal verweisen. § 11 
Abs. 4 bleibt unberührt.

§ 27

Verfahren bei der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans

(1) Die Fachbereiche übermitteln dem Rektor ihre Vorschläge für den Ent
wurf des Haushaltsvoranschlags. Der Rat prüft die Vorschläge und bereitet 
auf ihrer Grundlage den Entwurf des Haushaltsvoranschlags vor. Er ist ver
pflichtet, das Gesamtwohl der Fachhochschule zu berücksichtigen.

(2) Der Rektor leitet die Vorlage dem Konvent zu und unterrichtet ihn über 
ihre Grundzüge Stimmt der Konvent dem Entwurf des Haushaltsvoran
schlags nicht zu, legt ihn der Rektor mit der abweichenden Stellungnahme 
des Konvekts dem Landeshochschulverband vor.

(3) Nach der Verabschiedung des Landeshaushalts durch den 
der Rat die Personalstellen und Sachmittel den Fachbereichen 
tor zu, soweit keine Festlegung durch den Haushaltsplan des 
ist.

Landtag weist 
und dem Rek- 
Landes erfolgt

F ü n f t e r  T i t e l  

Studium, Prüfungen

§ 28

Zulassung zum Studium

(1) Studenten werden durch die Immatrikulation in die Fachhochschule auf
genommen.
(2) An einer Fachhochschule kann immatrikuliert werden, wer 

f- die Hochschulreife,
2. eine fachgebundene Hochschulreife,

3- die Fachhochschulreife oder
4- eine vom Kultusminister als gleichwertig anerkannte Vorbildung 
Pachweist.
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(3) Die Studien- und
oder für die Zulassung können für die Immatrikulation
Ausübung vor oder wfhrend i : ^ ng den Nachweis einer praktischen ena aes Studiums vorsehen.

§ 29

(D Das studi Studium- Prüfungen, Graduierung

setl?H Beginn Und EnLFadtsh°s?udi1enle h ^  ^  ^  Regel in Studien" 
das Psndeskuratorium fest !ahres sowie der Lehrveranstaltungen

Hauptstumum“”  “  ^  Fach>»ochschule umfaßt ein Grundstudium und ein

hendSenerGS f  V e r o r d n u n g

J  ^  P; hhh0ChSAUle riAte‘ M fungsamt ein.( ) Das Nähere regeln <2+ •,.
nungen erläßt Studlen- “ d Prüfungsordnungen. Die Prüfungsord-

fÜr S— gen,

*ang ^ K y j!1!!1?  vorsehen, daß Kandidaten, die sich zur Prü-
zuzuhoren. Dies gIlt ni* t ftir dfe

§ 30

ü) Stude t ADreChnUng ™n S‘üdienzeiten, Weiterstudium

naCh de" Richtli"ia" des L'andes- 
Studium an der Universität oder K u n s f h ö S ,?  Fachh° * s * u le  auf das
(3) Abs. 2 gilt ent,n u Kunsthochschule anzurechnen ist.
schule, die ihr S t u ^ a n ° der Kunsthoch-
(4) Wer die AbschlnRn achhochschule fortsetzen wollen,
berechtigt, an einer HoSsAule^e^terzu ^ hhochschule bestanden hat, ist
(5) Die Vorschriften über S U ieren- Abs. 2 gilt entsprechend,
lation bleiben unberührt S°nSttgen Voraussetzungen für die Immatriku-
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Sonderprüfung

Wer die Voraussetzungen des § 28 Abs. 2 und 3 erfüllt und sich auf andere 
Weise als durch ein Studium an einer öffentlichen oder an einer staatlich 
anerkannten privaten Fachhochschule vorbereitet hat, kann auf Antrag zu 
einer Sonderprüfung zugelassen werden, die der Abschlußprüfung nach § 29 
Abs. 3 Satz 1 gleichsteht. Das Nähere regeln die Prüfungsordnungen im 
Sinne des § 29 Abs. 5. § 29 Abs. 3 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Das Landes
kuratorium bestimmt, durch welche Fachhochschule Personen graduiert wer
den, die die Sonderprüfung bestanden haben.

S e c h s t e r  T i t e l  

Lehrkörper

§ 32

Zusammensetzung
(1) Zum Lehrkörper gehören

1. die hauptamtlich oder hauptberuflich an der Fachhochschule tätigen Fach
hochschullehrer,

2. die hauptamtlich oder hauptberuflich an der Fachhochschule tätigen son
stigen Lehrer,

3. die nebenamtlich oder nebenberuflich an der Fachhochschule tätigen Lehr
beauftragten.

(2) Die Fachhochschullehrer erfüllen ihren Lehrauftrag im Rahmen der ein
schlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie der Beschlüsse der 
Organe der Fachhochschule und der Fachbereiche in eigener pädagogischer 
Verantwortung. Das gleiche gilt für die Lehrbeauftragten, die die Vorausset
zungen des § 33 Abs. 1 erfüllen.

(3) Die sonstigen Lehrer führen Lehrveranstaltungen nach Richtlinien der 
Fachbereiche durch.

(4) In den Fachbereichen „Weinbau und Getränketechnologie“ sowie „Gar
tenbau und Landespflege“ der Fachhochschule Wiesbaden haben die Lehr
beauftragten der Hessischen Forschungsanstalt für Wein-, Obst- und Garten
bau Geisenheim am Rhein, die die Voraussetzungen des § 33 Abs. 1 oder 2 
erfüllen, die den Fachhochschullehrern und den sonstigen Lehrern zustehen
den Rechte und Pflichten.

§ 33
Fachhochschullehrer, sonstige Lehrer

(1) Fachhochschullehrer müssen nach ihrer Vorbildung, Eignung und Befähi
gung den an ihre Lehrtätigkeit zu stellenden Anforderungen genügen. Sie 
sollen

§ 31
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2. Hochschu'e mit
mindestens zw <Jshrtg^b^fll<£*TM eS“/ 6 f6rderlich® und erfolgreiche

3- wissenschaftliche ode n- aUSgeÜbt haben'
weisen, die für ihre Tätigkeit6S T d e r F a A ^ V ^  ‘hrem FachSebiet nach-

4- die erforderliche näda ■ Fa*hochschule von Bedeutung sind,

.  c  ‘  * — — •
lorderungen genügen. mUSSe" den an ihra Lehrtätigkeit zu stellenden An-
(3) Das Nähere regelt dpr

» i *  Kuliusminlsler dunh R^ v e , o r d nune.

§ 34

Berufung

Fachberei*stUSmin,Ster beruft dia Fachhochschullehrer auf Vorschlag des

(2) Freie oder freiwerdende cuoii

(3) D R 16 biSh6r O r d n e t  war “ *  A"hÖrUng

^“ ‘sTet^ngahT älIen 
nahme zu geben. ^  is‘ d“  Fachhochschule

D r i t t e r  A b s c h n i t t  

Private Fachhochschulen
§ 35

m p , Allgemeines

4 d ilT  I I T “ “1"  Sind BiWUng“ tUng»  *» Sinne des ,  f,
2- d6r6n gleichwertig sind,
88 chhochschulen entsprechen und die

'

zu Prüfungen führen, die an öffentlichen Fachhochschulen in Hessen vor
gesehen sind,

3. deren Lehrer die Voraussetzungen des § 33 erfüllen,
ohne Einrichtungen des Landes zu sein. Der Kultusminister kann Ausnah
men von dem Erfordernis der Nr. 2 zulassen, wenn dies im öffentlichen Inter
esse geboten ist.

(2) Private Fachhochschulen dürfen nur mit Genehmigung des Kultusmini
sters errichtet, erweitert, eingeschränkt und betrieben werden. Die Aufhe
bung einer privaten Fachhochschule ist dem Kultusminister anzuzeigen.

(3) Träger und Leiter privater Fachhochschulen sind verpflichtet, dem Kultus
minister Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen vorzulegen, die zur 
Durchführung der Aufsicht nach § 2 erforderlich sind. Sie sind ferner ver
pflichtet, Besichtigungen und Besuche der Lehrveranstaltungen durch Beauf
tragte des Kultusministers zu gestatten.

(4) Private Fachhochschulen führen eine Bezeichnung die eine Verwechslung 
mit öffentlichen Schulen oder Hochschulen ausschließt. Die Bezeichnung muß 
einen auf den Träger und den Sitz sowie die staatliche Genehmigung oder 
Anerkennung hinweisenden Zusatz enthalten.

(5) Lehrer und Studenten privater Fachhochschulen sollen in Studienange
legenheiten angemessen beteiligt werden.

§ 36

Genehmigung

(1) Die Genehmigung zur Errichtung oder Erweiterung einer privaten Fach
hochschule ist zu erteilen, wenn

1. die in § 35 genannten Voraussetzungen erfüllt sind,

2. eine Sonderung der Studenten nach ihren oder den Besitzverhältnissen 
ihrer Unterhaltspflichtigen nicht gefördert wird.

(2) Die Genehmigung zur Errichtung oder Erweiterung einer privaten Fach
hochschule ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung 
der Lehrer nicht genügend gesichert ist oder wenn der Träger oder der Leiter 
der privaten Fachhochschule nicht die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt 
oder nicht die Gewähr dafür bietet, daß er die verfassungsmäßige Ordnung 
achtet.

(3) Die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrer einer privaten 
Fachhochschule ist nur genügend gesichert, wenn

1. über das Beschäftigungsverhältnis ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen 
ist, der den Umfang der Lehrverpflichtungen und den Anspruch auf Ur
laub festlegt,
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licher FfchhoLchufen'unter mgem'f Mitglieder d«= Lehrkörpers öffent- 
der Lehrverpflichtungen nicht w L e n t S ^ u r ü ^ S f ‘‘gUng des Umta"gs

3. eine Anwartschaft auf Vo
Leistungen der A n s e lm - rsorgunS erworben wird die ,nmin +

Angestelltenversicherung entspricht ’ ° WemSstens den

§ 37

N e b e n b e s tim m u n g e n , E rlö sch e n  d e r  G e n eb  •
(1) D ie  G e n e h m ig u n g  z u r  E r-' m  G e n e h m ig u n g

(2) D ie  G e n e h m ig u n g  e r l i e f

r *  inner-
betrieben worden ist in b e T ^ T  des Ku»>sminis5!:s WeDn •8,6 
Antrag verlängert werden. deten Ausnahmefällen kann diese M sfa u f

§ 38

Widerruf
(1 ) D ie  G e n eh m ig u n g  i<?t

§ 35 nicht gegeben waren „der s S t ^ Ä i S  V~ t z u n g e n  des 
l } uie Genehmigung knnn ,

w e ^ g e r tf  d e ^ V e r p f l^ c h f u ^ ^ 00^ 5^ ^ 6^ ^ ^ n o t z  ^  - *
daß Personen an einer naCh § 35 Abs- 3 nachzukn 61 Aufforderung
schäftigungsgenehm g"ngP rmm J achh» * ^ u l e  tehren du,det'
z u ru c k g e n o m m e n  w u fd ^  ^  ° d«  «*■ d *  d ie  B e s c h S ,

§ 39

«> D ie  Beschäftigung v o ^ L ^ h  P^ Va*en ^^bochschulen

-

^ J g % T * * * ™ * *  is t  2U v e rs a g e n  „ d e r  2U 

L d ie  V o ra u ss e tz u n g e n  d es 8 «  ^
Bestimmung nicht erfüllt, d e r  A “ « h r u „ gSv o rs c h r i ( te n  zu dieser

bietet, daß'er vertTssung ke“ nicht besitz‘ oder nicht ri'
n g sm a ß ig e  O rd n u n g  a c h te t  h t  d le  G e w ä h r  d a f ü r
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3. die erforderliche Berufseignung infolge körperlicher oder geistiger Män
gel nicht besitzt,

4. den ihm erteilten Lehrauftrag nicht ordnungsgemäß erfüllt.

(3) Die Beschäftigungsgenehmigung ist auch zu versagen oder zu widerrufen, 
wenn der Träger der privaten Fachhochschule seinen Verpflichtungen nach 
§ 36 Abs. 3 nicht nachkommt.

(4) Die Beschäftigungsgenehmigung erlischt mit der Beendigung des Dienst- 
vei hältnisses. Sie erlischt auch in dem Zeitpunkt, in dem entsprechende 
Lehrkräfte einer öffentlichen Fachhochschule wegen Erreichens der Alters
grenze kraft Gesetzes in den Ruhestand treten. Uber diesen Zeitpunkt hin
aus kann in begründeten Ausnahmefällen eine befristete Beschäftigungs
genehmigung erteilt werden.

§ 40

Anerkennung

(1) Der Kultusminister kann einer genehmigten Fachhochschule die Eigen
schaft einer anerkannten Fachhochschule verleihen, wenn sie dauernd die 
Gewähr dafür bietet, daß sie die an entsprechende öffentliche Fachhoch
schulen gestellten Anforderungen erfüllt und die Lehrziele öffentlicher Fach
hochschulen am Ende jedes Studienjahres erreicht.

(2) Eine anerkannte Fachhochschule hat bei der Zulassung von Bewerbern 
zum Studium die für öffentliche Fachhochschulen geltenden Vorschriften zu 
beachten.

(3) Mit der Anerkennung erhält die private Fachhochschule das Recht, nach 
den für entsprechende Fachbereiche und Fachrichtungen öffentlicher Fach
hochschulen geltenden Vorschriften unter Vorsitz eines vom Kultusminister 
bestellten Prüfungsleiters Hochschulprüfungen durchzuführen; der Kultus
minister bestimmt, nach welcher Prüfungsordnung zu verfahren ist. § 29 
Abs. 3 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(4) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für ihre 
Verleihung nicht mehr vorliegen oder wenn die in Abs. 2 genannten Vor
schriften nicht beachtet werden.

§ 41

Staatliche Finanzhilfe

(1) Für private Fachhochschulen gelten die Vorschriften des Privatschul- 
hnanzierungsgesetzes vom 28. 6. 1961 (GVB1. S. 99) mit Ausnahme des § 2 
Abs. 4 und der §§ 3, 5 und 6 entsprechend.

(2) Private Bildungseinrichtungen der in § 44 genannten Formen, die im 
Zeitpunkt der Verkündung dieses Gesetzes Beihilfen nach dem Privatschul- 
manzierungsgesetz erhalten haben, erfüllen die Voraussetzungen des § 1

91



Nr. 1 des Privatschulfinanzierungsgesetzes, wenn sie bis spätestens 31 7 1079 
als private Fachhochschulen genehmigt oder anerkannt werden

V i e r t e r  A b s c h n i t t  

Ordnungswidrigkeiten

§ 42

Ordnungswidriges Verhalten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

L H ä  Abs3*? erfordfr nriC?.tUng dem Sitz in Hessen ohne die nach ? v. u i a erforderllche Genehmigung unter der Bezeichnung Fach
L m u*g n a c h T Ä  °der b1etrelbt oder eine Fachhochschule ohne’Aner- nung nach § 40 als „anerkannte Fachhochschule“ betreibt,

2' schäftfgunLl9 A^S' -1 SatZ 1 an Giner privaten Fachhochschule ohne Be- schaftigungsgenehmigung lehren läßt,

3’ £ u Ä ^ r +°der Lf hrer einer privaten Fachhochschule einer auf 
Siderhandelt, ^  erlassenen Anordnung der Aufsichtsbehörde zu-

4‘ P r!? lu ReJ tsverordnung nach § 29 Abs. 3 Satz 4 vorgesehenen 
Grad ohne Berechtigung führt, wenn die Rechtsverordnung für den Fall 

unberechtigten Führens des Grades auf diese Vorschrift verweist.
(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 Nr. 1 und 3 können mit einer Geld- 
uße bis zu 10 000,— Deutsche Mark, Ordnungswidrigkeiten nach Abs 1 Nr

und 4 mit einer Geldbuße bis zu 2 000,- Deutsche Mark geahndS werden

F ü n f t e r  A b s c h n i t t  

Übergangs- und Schlußvorschriften

§ 43

Errichtung öffentlicher Fachhochschulen
Errichtet werden

1. die Fachhochschulen Darmstadt mit den Fachbereichen
a) Architektur,

b) Bauingenieurwesen,
' ./

c) Maschinenbau,

d) Elektrotechnik,

e) Chemische Technologie,
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f) Sozialpädagogik,

g) Pädagogik,

h) Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung,

i) Sozial- und Kulturwissenschaften;

2. die Fachhochschule Frankfurt am Main mit den Fachbereichen
a) Architektur,

b) Bauingenieurwesen,

c) Vermessung,

d) Maschinenbau,

e) Feinwerktechnik,

f) Verfahrenstechnik,

g) Elektrotechnik,

h) Wirtschaft,
l

i) Sozialpädagogik,

k) Sozialarbeit,

l) Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung,

m) Sozial- und Kulturwissenschaften;

3. die Fachhochschule Gießen mit den Fachbereichen

a) Bauingenieurwesen,

b) Maschinenbau,

c) Elektrotechnik,

d) Betriebstechnik und Arbeitswissenschaften,

e) Gießerei- und Werkstofftechnik,

f) Energie- und Wärmetechnik,

g) Pädagogik,

h) Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung,
i) Sozial- und Kulturwissenschaften;

4. die Fachhochschule Kassel mit den Fachbereichen
a) Architektur,



b) Bauingenieurwesen,

c) Maschinenbau,

d) Elektrotechnik,

e) Wirtschaft,

f) Sozialpädagogik,

g) Sozialarbeit,

h) Pädagogik,

i) Landbau,

k) Ausländische Landwirtschaft,

l) Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung,
m) Sozial- und Kulturwissenschaften;

5. die Fachhochschule Wiesbaden mit den Fachbereichen
a) Architektur,

b) Bauingenieurwesen,

c) Maschinenbau,

d) Elektrotechnik,

e) Physikalische Technik,

f) Gestaltung,

g) Weinbau und Getränketechnologie,

h) Gartenbau und Landespflege,

i) Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung, 
k) Sozial- und Kulturwissenschaften.

§ 44

Überleitung von Schulen
Ubergeleitet werden

1. in die Fachhochschule Darmstadt

a) die Staatliche Ingenieurschule für Bauwesen Darmstadt,

b) die Staatliche Ingenieurschule für Maschinenwesen Darmstadt,

c) die Staatliche Chemieschule — Ingenieurschule — Darmstadt
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d) das Pädagogische Fachinstitut Jugenheim,

e) die Staatliche Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Darmstadt;

2. in die Fachhochschule Frankfurt am Main

a) die Staatliche Ingenieurschule für Bau- und Vermessungswesen Frank
furt am Main,

b) die Staatliche Ingenieurschule für Maschinenwesen Frankfurt am Main,

c) die Staatliche Höhere Wirtschaftsfachschule Frankfurt am Main,

d) die Staatliche Höhere Fachschule für Sozialarbeit Frankfurt am Main,

e) die Höhere Fachschule für Sozialpädagogik an der Ella-Schwarz-Schule 
Frankfurt am Main;

3. in die Fachhochschule Gießen

a) das Polytechnikum Friedberg, — Staatliche Ingenieurschule für 
Maschinenwesen —,

b) die Staatliche Ingenieurschule Gießen,

c) das Pädagogische Fachinstitut Fulda;

4. in die Fachhochschule Kassel

a) die Staatliche Ingenieurschule für Bauwesen, Kassel,

b) die Staatliche Ingenieurschule für Maschinenwesen Kassel,

c) die Staatliche Höhere Wirtschaftsfachschule Kassel,

d) das Pädagogische Fachinstitut Kassel,

e) die Höhere Fachschule für Sozialpädagogik der Stadt Kassel in Für
stenhagen,

f) die Max-Eyth-Schule — Ingenieurschule für Landbau — Witzenhausen,

g) die Deutsche Ingenieurschule für ausländische Landwirtschaft 
Witzenhausen;

5. in die Fachhochschule Wiesbaden

a) die Staatliche Ingenieurschule für Bauwesen Idstein,

b) die Staatliche Ingenieurschule für Maschinenwesen Rüsselsheim,

c) die Ingenieurschule für Wein-, Obst- und Gartenbau Geisenheim am 
Rhein,

d) die Werkkunstschule Wiesbaden.
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Ubergangsvorschriften für Studium und Sonderprüfungen

(1) Studierende, die ihr Studium im Zeitpunkt der Errichtung der Fach
hochschulen nach § 43 an einem Pädagogischen Fachinstitut oder einer 
öffentlichen oder staatlich anerkannten privaten Ingenieurschule oder einer 
entsprechenden Höheren Fachschule begonnen haben, können das Studium 
nach den bisherigen Vorschriften abschließen.
(2) Die Studienordnungen und Studienprogramme treffen Regelungen, nach 

enen Studierende im Sinne des Abs. 1 die Abschlußprüfung an einer
Fachhochschule ablegen können.

Z1Um "^lauf ^es 31. 12. 1975 kann zum Studium an einer Fach
hochschule zugelassen werden, wer nach den im Zeitpunkt des Inkrafttre- 

^eses. Gesetzes geltenden Vorschriften die Voraussetzungen für die 
Aufnahme in eine der in Abs. 1 genannten Schulen erfüllt. Der Kultusmini- 
s er es immt, welche zusätzlichen Lehrveranstaltungen Voraussetzung für 
die Zulassung dieser Studenten zur Abschlußprüfung sind.

(4) Der Kultusminister wird ermächtigt, Regelungen über die Vorausset
zungen zu treffen, unter denen Absolventen einer der in Abs. 1 genannten

c ulen den Absolventen einer Fachhochschule gleichgestellt werden können.
(5) Personen, die sich auf andere Weise als durch ein Studium an einer 
öffentlichen oder einer staatlich anerkannten privaten Ingenieurschule oder 
einer entsprechenden Höheren Fachschule im Sinne des § 44 auf die Prü
fung für Nichtstudierende vorbereitet haben und die sich bis zum Ablauf 
des 31. 12. 1975 zu dieser Prüfung melden, können die Prüfung auf Antrag 
nach den im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Vor
schriften ablegen.

§ 46

Beauftragte

(1) Der Kultusminister bestellt für jede öffentliche Fachhochschule Beauf
tragte, die bis zur Übernahme der Ämter durch die nach diesem Gesetz 
gewählten Rektoren, Prorektoren und Fachbereichsleiter deren Aufgaben 
wahrnehmen.

(2) Für jede öffentliche Fachhochschule bestellt der Kultusminister im Ein
vernehmen mit dem Beauftragten für die Wahrnehmung der Aufgaben des 
Rektors einen Beauftragten, der bis zur Ernennung des Verwaltungsdirek
tors nach § 14 Abs. 3 Satz 2 dessen Aufgaben wahrnimmt.

(3) Der Kultusminister bestellt Beauftragte, die bei der Durchführung des 
Veifahiens nach § 34 Abs. 3 Satz 2 mitwirkenj bis in dem jeweiligen Fach
bereich fünf Fachhochschullehrer tätig sind. 4

(4) Dei Kultusminister kann weitere Beauftragte bestellen, die bis zur 
Konstituierung der in diesem Gesetz vorgesehenen Organe deren Aufgaben 
wahrnehmen.

§ 45
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Übergangsvorschriften für Rat, Konv.ent und Studentenschaft

(1) Die Beauftragten nach § 46 Abs. 1 wirken auf die Bildung eines vor
läufigen Rats hin, der bis zur Konstituierung des Rat nach § 19 die Auf
gaben dieses Organs wahrnimmt. Die Vertreter der Studenten im vor
läufigen Rat werden von den Studentenschaften der in § 44 genannten 
Schulen gewählt.

(2) Die Mitglieder des Lehrkörpers, die Studenten und die weiteren Be
diensteten der Fachhochschule wählen die Mitglieder des Konvents so recht
zeitig, daß dieses Organ spätestens drei Monate nach der Errichtung der 
Fachhochschulen nach § 43 zusammentreten kann. Der Beauftragte zur 
Wahrnehmung der Aufgaben des Rektors lädt zur ersten Sitzung des Kon
vents ein und trifft die erforderlichen Vorbereitungen.

(3) Die bestehenden Organe der Studentenschaft nehmen bis zur Bildung 
der im Hochschulgesetz vorgesehenen Organe deren Aufgaben wahr. Sie 
bereiten die Wahl der studentischen Mitglieder des Konvents vor.

§ 48

Vertragliche Vereinbarungen

Die vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Land Hessen und der Bun
desrepublik Deutschland sowie dem Deutschen Institut für tropische und 
subtropische Landwirtschaft GmbH in Witzenhausen hinsichtlich der mit 
Inkrafttreten dieses Gesetzes als Fachbereich „Ausländische Landwirtschaft“ 
in die Fachhochschule Kassel übergeleiteten Deutschen Ingenieurschule für 
ausländische Landwirtschaft Witzenhausen bleiben unberührt.

§ 49

Sonstige Übergangsvorschriften

Bis zum Inkrafttreten der nach diesem Gesetz erlassenen Studienordnungen 
Studienprogramme, Prüfungsordnungen und sonstigen Bestimmungen ist 
nach den im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Rechts
und Verwaltungs vor Schriften zu verfahren.

§ 47

§ 50

Änderung von Rechtsvorschriften

(1) Das Schulverwaltungsgesetz i. d. F. vom 30. 5. 1969 (GVB1. I S 88) geändert 
durch Gesetz vom 18. 3. 1970 (GVB1. I S. 257) wird wie folgt geändert: ’
1. § 12 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Auf die Werkkunstschulen, die Hessenkollegs und die Studienkollegs
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für ausländische Studierende findet das Gesetz Anwendung, soweit sich 
aus der Sache nichts anderes ergibt.“

• /  •/ • ' • V ' >■■■'' ■ • ■ '■/'
2. § 14 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Träger der Grundschulen, der Hauptschulen, der Realschulen, der Son
derschulen, der Gymnasien, der Fachoberschulen, der Berufsschulen, der
wer^fiSaUfbaUSChulen’ der Berufsfachschulen, der Fachschulen und der 

erkkunstschulen sowie der Gesamtschulen sind die kreisfreien Städte 
und die Landkreise.“

3. § 14 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Träger der Hessenkollegs, der Studienkollegs für ausländische Stu- 
leien e und der landwirtschaftlichen Fachschulen ist das Land.“

4. § 38 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Die Schulträger von Realschulen, Gymnasien, Fachoberschulen, Berufs- 
auibauschulen, Berufsfachschulen, Fachschulen, Werkkunstschulen, Hes- 
senkollegs und Studienkollegs für ausländische Studierende können für 
Schüler, denen Unterrichtsgeldfreiheit nicht zusteht, ein Schulgeld nach 
Maßgabe einer Gebührenordnung erheben, die der Kultusminister im 

invernehmen mit dem Minister des Innern und dem Minister der 
Finanzen erläßt.“

5. In § 42 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „Minister für Arbeit, Volkswohl- 
fahit und Gesundheitswesen“ durch das Wort „Sozialminister“ ersetzt.

; ■ ' ~ -/ V ‘ ; • . \
6. § 70 wird aufgehoben.

(2) Das Gesetz über das Lehramt an öffentlichen Schulen i. d. F. vom 30. 5. 1969 
(GVB1.1 S 101) wird wie folgt geändert: 1 2 3

1. In § 5 Abs. 2 werden die Worte „Pädagogischen Fachinstituten“ durch 
das Wort „Fachhochschulen“ ersetzt.

2. § 5 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
„(4)Die Lehrbefähigung in technologischen Fächern wird durch die Ab
schlußprüfung an einer öffentlichen oder anerkannten privaten Fachhoch
schule sowie die Teilnahme an einem berufspädagogischen Fachseminar 
für technologische Fächer erworben und in einer Prüfung nachgewiesen.“

3. § 5 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Die Lehrbefähigung in sozialpädagogischen Fächern wird durch die 
Abschlußprüfung an einer öffentlichen oder anerkannten privaten Fach
hochschule sowie die Teilnahme an einem berufspädagogischen Fach
seminar für sozialpädagogische Fächer erworben und in einer Prüfung 
nachgewiesen.“
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4. § 6 Abs. 1 wird gestrichen.

5. § 9 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die §§ 1 und 2 finden auf Fachschulen bestimmter Art, die von der 
Landesregierung durch Rechtsverordnung benannt werden, keine Anwen
dung.

6. Die §§ 10 bis-12 werden aufgehoben.

7. § 13 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Erste Prüfung zur Erlangung der Lehrbefähigung in musisch-tech
nischen Fachern wird an den Fachhochschulen abgelegt.“

(3) Das Gesetz über Unterrichtsgeld- und Lernmittelfreiheit und Erzie
hungsbeihilfen i. d. F. vom 30. 5. 1969 (GVB1. I S. 114), geändert durch Gesetz 
vom 18. 3.1970 (GVB1.1 S. 256), wird wie folgt geändert:
§ 9 erhält folgende Fassung:

„§ 9
öffentliche Hochschulen

öffentliche Hochschulen im Sinne dieses Gesetzes sind die Hochschulen, die 
nach § 1 Abs. 3 des Hochschulgesetzes Mitglieder des Landeshochschulver
bandes sind.“

§ 51

Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes

Das Hessische Besoldungsgesetz (HBesG) i. d. F. vom 11.10.1965 (GVB1. I S 237) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. 5. 1970 (GVB1. I S. 315), wird wie folgt 
geändert:

Die Besoldungsordnungen -  Anlage I des Hessischen Besoldungsgesetzes -  
werden wie folgt geändert:

1. In der Besoldungsgruppe A 13 werden gestrichen 
„Baurat im technischen Schuldienst,“, die Fußnote

2. In der Besoldungsgruppe A 14 werden gestrichen 
„Oberbaurat im technischen Schuldienst,“,

hinter der Amtsbezeichnung „Oberlandwirtschaftsrat“ die Ziffer 7“ 
die Fußnoten 4) und 7),

in der Fußnote 5) die Worte „oder Ingenieurschule,“, „als ständiger 
Vertreter des Baudirektors im technischen Schuldienst,“, „als ständiger
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Vertreter des Direktors der Höheren Fachschule für Sozialarbeit,“ und 
„als ständiger Vertreter des Direktors einer Höheren Wirtschaftsfach
schule,“.

3. In der Besoldungsgruppe A 15 werden gestrichen 
„Baudirektor im technischen Schuldienst7),“,

„Direktor der Höheren Fachschule für Sozialarbeit7),“,

„Direktor einer Höheren Wirtschaftsfachschule 7),“,

„Oberbaurat im technischen Schuldienst als ständiger Vertreter des Bau
direktors einer Schule mit mehr als vierzig Schulstellen,“, 
in der Fußnote 8) die Worte „der Max-Eyth-Schule, Ingenieurschule für 
Landbau, der Deutschen Ingenieurschule für ausländische Landwirt
schaft,“,
in der Fußnote 12) die Worte „und als Direktor der Staatlichen Schule 
für sozialpädagogische Berufe“.

4. In der Besoldungsgruppe A 15 wird

a) eingefügt
„Verwaltungsdirektor bei einer Fachhochschule4),“,

b) am Schluß folgende Fußnote 4) angefügt:
,,4) Erhält eine Aufwandsentschädigung von 125 Deutsche Mark“.

5. die Überschrift zur Besoldungsordnung ü  erhält folgende Fassung: 
„Hochschullehrer“.

6. Als neue Nr. 5 der Allgemeinen Vorschriften zur Besoldungsordnung H 
wird angefügt:

„5. Fachhochschullehrer erhalten auf herausgehobenen Dienstposten nach 
Maßgabe des Haushaltsplans eine Stellenzulage von 80 Deutsche Mark“.

7. In der Besoldungsgruppe H 2 wird

a) eingefügt
„Fachhochschullehrer 2), 3), 4),“

b) am Schluß angefügt
die neuen Fußnoten 2), 3) und 4)
,,2) Erhält als Fachbereichsleiter einer Fachhochschule eine widerruf liehe 

und nichtruhegehaltfähige Zulage von 220 Deutsche Mark.
3) Erhält als Prorektor einer Fachhochschule eine widerrufliche und 

nichtruhegehaltfähige Zulage von 240 Deutsche Mark.

4) Erhält als Rektor einer Fachhochschule eine widerrufliche und nicht
ruhegehaltfähige Zulage von 500 Deutsche Mark.“.

8. In der Besoldungsgruppe H 3 wird

a) eingefügt
„Fachhochschullehrer 5), 6), 7),“

b) am Schluß angefügt
die neuen Fußnoten 5), °) und 7)

„■’) Erhält als Fachbereichsleiter einer Fachhochschule eine widerrufliche 
und nichtruhegehaltfähige Zulage von 220 Deutsche Mark.

°) Erhält als Prorektor einer Fachhochschule eine widerrufliche und 
nichtruhegehaltfähige Zulage von 240 Deutsche Mark.

') Erhält als Rektor einer Fachhochschule eine widerrufliche und nicht
ruhegehaltfähige Zulage von 500 Deutsche Mark.“.

§ 52

Überleitung und Wahrung des Besitzstandes

(1) Die nach diesem Gesetz unmittelbar eintretenden Änderungen in der 
Einordnung der Beamten in die Besoldungsgruppen sowie die Änderungen 
der Amtsbezeichnungen ergeben sich aus der als Anlage 1 beigegebenen 
Übersicht.

(2) Beamte, deren Dienstbezüge bei Anwendung der Vorschriften dieses Ge
setzes hinter den Bezügen nach bisherigem Recht Zurückbleiben, erhalten 
eine Ausgleichszulage in Höhe des Unterschiedes. Die den Baudirektoren im 
technischen Schuldienst, den Direktoren der Max-Eyth-Schule, Ingenieur
schule für Landbau, der Deutschen Ingenieurschule für ausländische Land
wirtschaft, der Höheren Fachschule für Sozialarbeit, der Höheren Wirt
schaftsfachschule und den Oberstudiendirektoren gewährten ruhegehaltfähi
gen Zulagen bleiben als ruhegehaltfähige Dienstbezüge erhalten.

§ 53

Ausführung des Gesetzes

(1) Der Kultusminister erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes erforder
lichen Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, insbesondere die 
Allgemeinen Vorschriften für Studenten und die Gebührenordnungen.

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, die zur Ausführung dieses Geset
zes erforderlichen Planstellen und Stellen zu schaffen.
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(3) Der Kultusminister wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Fachhoch
schulen von der Verpflichtung zu befreien, Organe nach diesem Gesetz zu 
bilden, wenn dies wegen der bevorstehenden Überleitung in Gesamthoch
schulen geboten ist. Er kann zu diesem Zweck die Amtszeit bestehender 
Organe verlängern.

§ 54

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. 8. 1971 in Kraft.

(2) Die §§ 46 und 47 sowie die Vorschriften über die Ermächtigung zum 
Erlaß von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften tretep am Tage 
nach der Verkündung in Kraft.

(3) Für das Pädagogische Fachinstitut Wiesbaden gilt bis zum 1. 8. 1971 das 
Schulverwaltungsgesetz in der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden 
Fassung weiter.

(4) Anträge auf Genehmigung und Anerkennung privater Fachhochschulen 
können bereits nach der Verkündung dieses Gesetzes gestellt werden.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 15. 7. 1970

D er  H e s s i s c h e  

M i n i s t e r p r ä s i d e n t  

O s s w a 1 d

De r  H e s s i s c h e  

K u l t u s m i n i s t e r  

v o n  F r i e d e b u r g
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V.

Gesetz über die Kunsthochschulen des Landes Hessen 
(Kunsthochschulgesetz) vom 15. Juli 1970 (GVB1. I S. 431)

Inhaltsverzeichnis

E R S T E R  A B S C H N I T T  
Grundlagen

§ 1 Rechtliche Stellung 
§ 2 Kunsthochschulen 
§ 3 Selbstverwaltung 
§ 4 Mitglieder der Kunsthochschule 
§ 5 Angehörige der Kunsthochschule 
§ 6 Organisation 
§ 7 Satzung
§ 8 Öffentlichkeit der Sitzungen

Z W E I T E R  A B S C H N I T T  
Zentrale Organe

§ 9 Rektor 
§10 Prorektor 
§11 Konvent 
§ 12 Rat
§ 13 Verwaltungsrat

■
D R I T T E R  A B S C H N I T T  
Die Fachbereiche

§ 14 Aufgaben der Fachbereiche 
§ 15 Fachbereichsleiter 
§ 16 Fachbereichskonferenz

V I E R T E R  A B S C H N I T T  
Haushaltswesen und Verwaltung

§ 17 Verfahren bei der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes 
§ 18 Verwaltung
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F Ü N F T E R  A B S C H N I T T  
Lehrkörper

§19 Lehrkörper 
§ 20 Lehrverantwortung 
§21 Berufung
§ 22 Sonstige Mitglieder des Lehrkörpers 
§ 23 Honorarprofessoren ,

S E C H S T E R  A B S C H N I T T  
Studenten

§ 24 Immatrikulation 
§ 25 Rechte und Pflichten der Studenten

S I E B T E R  A B S C H N I T T  
Schluß- und Übergangsbestimmungen

§ 26 Finanzielle Beteiligungen 
§ 27 Dienstherrnwechsel 
§ 28 Vorläufige Organe 
§ 29 Konvent 
§ 30 Fachbereiche
§ 31 Erstmaliger Erlaß von Satzungen und Studienordnungen 
§ 32 Sonderregelungen
§ 33 Städelschule — Staatliche Hochschule für bildende Künste in Frank

furt am Main
§ 34 Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes 
§ 35 Überleitung und Wahrung des Besitzstandes 
§ 36 Ausführung des Gesetzes 
§ 37 Inkrafttreten

E R S T E R  A B S C H N I T T

Grundlagen

§ 1
Rechtliche Stellung

(1) Die Kunsthochschulen sind frei in Kunstpflege, Forschung und Lehre.
(2) Die Kunsthochschulen sind rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. Sie führen eigene Siegel.
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§ 2
Kunsthochschulen

(1) Kunsthochschulen im Sinne dieses Gesetzes sind
1. die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main,
2. die Hochschule für bildende Künste Kassel,
3. die Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main.
(2) Die Kunsthochschulen haben die Aufgabe, künstlerische Formen und Ge
halte zu vermitteln und fortzuentwickeln.

• V  '• 7- ./ v ■ -‘V, ■■ ■ ' j*
§ 3

Selbstverwaltung
(1) Die Kunsthochschulen verwalten ihre Angelegenheiten nach Maßgabe 
der Gesetze in eigener Verantwortung unter der Rechtsaufsicht des Landes.
(2) Zur sachgerechten Führung der Wirtschafts- und Personalverwaltung 
können Vereinbarungen mit anderen Hochschulen getroffen werden; diese 
bedürfen der Genehmigung des Kultusministers.

§ 4i -
Mitglieder der Kunsthochschule

(1) Mitglieder der Kunsthochschule sind
1. die Hochschullehrer,
2. die Studenten,
3. die künstlerischen, wissenschaftlichen und pädagogischen Bediensteten,
4. die weiteren Bediensteten an der Kunsthochschule.
(2) Die Mitglieder nehmen an der Selbstverwaltung der Kunsthochschule teil. 
Sie haben die Pflicht, zur Erfüllung der Aufgaben der Kunsthochschule bei
zutragen.

: 1 \  ; l v  -i •’
§ 5

Angehörige der Kunsthochschule
(1) Angehörige der Kunsthochschule sind alle nebenamtlich an ihr Tätigen. 
Dazu gehören:
1. die Gastprofessoren und Gastdozenten,
2. die Lehrbeauftragten,
3. die Gasthörer.
(2) Die Angehörigen der Kunsthochschule sind bei Entscheidungen in den sie 
betreffenden Angelegenheiten zu hören und haben insoweit ein Antragsrecht.
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§ 6

Organisation
(1) Zentrale Organe der Kunsthochschule sind
1. der Rektor,
2. der Konvent,
3. der Rat.

Sofern eine kommunale Körperschaft auf Grund vertraglicher Verpflichtungen 
den Finanzbedarf einer Kunsthochschule ganz oder teilweise deckt, ist an 
dieser Kunsthochschule außerdem ein Verwaltungsrat zu bilden.
(2) Die Kunsthochschule gliedert sich in Fachbereiche.
(3) Organe der Fachbereiche sind
1. der Fachbereichsleiter,
2. die Fachbereichskonferenz.
(4) Über die Bildung, Änderung und Aufhebung von Fachbereichen entschei
det der Kultusminister im Benehmen mit der Kunsthochschule durch Rechts
verordnung. Vor der Entscheidung ist die Stellungnahme des Landeskurato
riums einzuholen. Sofern eine kommunale Körperschaft auf Grund vertrag
licher Verpflichtungen den Finanzbedarf einer Kunsthochschule ganz oder 
teilweise deckt, bedarf die Rechtsverordnung der Zustimmung dieser Körper
schaft.

§ 7
Satzung

(1) Die Kunsthochschule gibt sich eine Satzung.
(2) Die Satzung wird vom Konvent mit einer Mehrheit von zwei Dritteln, 
mindestens mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschlossen.
(3) Soweit das Gesetz vorsieht, daß zur Erprobung von Reformmodellen und 
neuen organisatorischen Ideen von einzelnen seiner Bestimmungen durch 
Satzung abgewichen werden kann, ist ein besonderer Beschluß erforderlich, 
der der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Konvents bedarf.

§ 8
Öffentlichkeit der Sitzungen

(1) An den Sitzungen des Konvents und der Fachbereichskonferenzen können 
auch Mitglieder und Angehörige der Kunsthochschule, die nicht Mitglieder 
dieser Organe sind, als Zuhörer teilnehmen.
(2) Dieses Recht kann vor Eintritt in die Tagesordnung durch Beschluß des 
Organs mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder für einzelne An
gelegenheiten ausgeschlossen werden (geschlossene Sitzung). Über einen sol
chen Antrag wird in geschlossener Sitzung verhandelt. Die Satzung kann für 
einzelne Arten von Angelegenheiten bestimmen, daß darüber allgemein in 
geschlossenen Sitzungen verhandelt wird.

107



(3) Der Rat kann vor Eintritt in die Tagesordnung mit Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder beschließen, daß über einzelne Punkte 
der Tagesordnung öffentlich verhandelt wird.
(4) Die Satzung kann unter Beachtung von § 7 Abs. 3 abweichende Bestim
mungen treffen.
(5) Der Vorsitzende des Organs übt in dem Sitzungssaal das Hausrecht aus. 
Er kann Zuhörer, welche die Beratungen stören, aus dem Sitzungssaal ver
weisen. § 9 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

Z W E I T E R  A B S C H N I T T

Zentrale Organe

§ 9
Rektor

(1) Der Rektor leitet und vertritt die Kunsthochschule. Er fördert gemeinsam 
mit den anderen Organen, den Fachbereichen, den Mitgliedern und Angehö
rigen der Kunsthochschule die zeitgerechte innere und äußere Entwicklung 
der Kunsthochschule. Er ist auf Antrag in angemessenem Umfang von seinen 
Lehr- und Prüfungsverpflichtungen zu befreien.
(2) Der Rektor leitet die Verwaltung der Kunsthochschule in eigener Verant
wortung und ist für alle Angelegenheiten zuständig, die keinem anderen 
Organ durch Gesetz oder Satzung zugewiesen sind. Er wahrt die Ordnung in 
der Kunsthochschule und übt das Hausrecht aus.
(3) Hält der Rektor deh Beschluß eines Organs der Kunsthochschule oder 
eines Fachbereichs für rechtswidrig, so hat er ihn zu beanstanden und auf 
Abhilfe zu dringen. Kommt eine Einigung nicht zustande, ist die Angelegen
heit dem Kultusminister zur Entscheidung vorzulegen.
(4) Der Rektor kann den Beschluß eines Organs der Kunsthochschule oder 
eines Fachbereichs beanstanden, wenn er die Verantwortung für dessen Aus
führung nicht übernehmen kann. Er hat die Beanstandung zu begründen und 
das Organ aufzufordern, innerhalb eines Monats erneut zu beschließen. Wird 
der Beanstandung nicht abgeholfen, ist die Angelegenheit dem Kultus
minister zur Entscheidung vorzulegen.
(5) Die Beanstandung nach Abs. 3 und 4 hat aufschiebende Wirkung. In 
dringenden Fällen kann der Rektor vorläufige Maßnahmen treffen. In den 
Fällen des Abs. 3 werden Beanstandungen und vorläufige Maßnahmen wir
kungslos, sobald der Kultusminister eine Entscheidung nach § 38 Abs. 1 des 
Hochschulgesetzes trifft, spätestens jedoch einen Monat nach der Unterrich
tung des Kultusministers.
(6) Der Rektor wird vom Konvent aus dem Kreis der Hochschullehrer auf 
die Dauer von vier Jahren gewählt; Wiederwahl ist zulässig. Der Konvent 
kann mit drei Vierteln der Zahl seiner Mitglieder den Rektor abberufen.
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§ 10
Prorektor

(1) Der Rektor wird in seiner Amtsführung von dem Prorektor unterstützt 
und vertreten.
(2) Der Prorektor wird vom Konvent aus dem Kreis der Hochschullehrer auf 
die Dauer von zwei Jahren gewählt; Wiederwahl ist zulässig.

§ 11
Konvent

(1) Zu den Aufgaben des Konvents gehören
1. Wahl des Rektors und des Prorektors,
2. Wahl der Mitglieder des Rates nach § 12 Abs. 2 Nr. 3,
3. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates nach § 13 Abs. 1 Nr. 3,
4. Erlaß und Änderung der Satzung,
5. Stellungnahme zum Haushaltsvoranschlag,
6. Vorschläge für die Bildung, Änderung und Aufhebung von Fachbereichen,
7. Behandlung von Grundsatzfragen und Fragen der Hochschulreform,
8. Entgegennahme und Beratung des Rechenschaftsberichts des Rektors,
9. Abberufung des Rektors.
(2) Der Konvent besteht aus 24 Mitgliedern. Sechs Mitglieder werden von 
den Professoren, sechs von den Dozenten, acht von den Studenten, zwei von 
den künstlerischen, wissenschaftlichen und pädagogischen Bediensteten und 
zwei von den weiteren Bediensteten an der Kunsthochschule nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl unmittelbar und geheim gewählt. Ist eine 
der Gruppen an einer Kunsthochschule nicht vertreten, so verringert sich die 
Mitgliederzahl des Konvents um die von dieser Gruppe zu wählenden Ver
treter. Wählbar ist, wer der Kunsthochschule im Zeitpunkt der Wahl minde
stens sechs Monate angehört.
(3) Die Amtszeit der Studenten beträgt ein Jahr, die der übrigen Mitglieder 
zwei Jahre. Sie endet, wenn ein Mitglied sein Mandat niederlegt oder die 
Wählbarkeit in seiner Gruppe verliert. In diesem Fall tritt an seine Stelle der 
nächste Bewerber aus dem Wahl Vorschlag, durch den der Ausgeschiedene in 
den Konvent gewählt wurde.
(4) Der Konvent ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mit
glieder anwesend ist. Er beschließt mit der Mehrheit der anwesenden Mit
glieder, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
(5) Der Konvent wählt aus seiner Mitte den Vorstand, der aus drei Mitglie
dern besteht. Ein Mitglied muß Hochschullehrer, ein weiteres Mitglied muß 
Student sein.
(6) Der Konvent tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Auf Antrag von 
mindestens sechs Mitgliedern muß er einberufen werden. Die Mitglieder des
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Rates und des Verwaltungsrates haben das Recht, an den Sitzungen des Kon
vents mit beratender Stimme teilzunehmen und Anträge zu stellen. Der 
Konvent kann die Anwesenheit des Rektors, des Prorektors, der Fachbe
reichsleiter, der Mitglieder des Allgemeinen Studentenausschusses und des 
Vorsitzenden des Studentenwerks verlangen.
(7) Der Konvent gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 12 

Rat
(1) Der Rat beschließt über die ihm nach diesem Gesetz obliegenden Ange
legenheiten. Er berät den Rektor in allen Organisations- und Strukturfragen 
der Kunsthochschule; hierzu gehört die Beratung des Entwicklungsplanes 
der Kunsthochschule. Zu den Aufgaben des Rates gehören insbesondere
1. die Zustimmung zu Studienordnungen und Prüfungsordnungen,
2. die Mitwirkung bei der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsvoran

schlags,
3. die Mitwirkung bei der Berufung von Professoren, der Einstellung ande

rer Hochschullehrer und der Bestellung von Honorarprofessoren,
4. die Wahl des Aufnahmeausschusses,
5. ein Vorschlagsrecht für die Entsendung in die Gemeinsamen Kommisionen 

nach § 8 des Hochschulgesetzes.
(2) Dem Rat gehören an:
1. der Rektor als Vorsitzender,
2. der Prorektor und die Fachbereichsleiter,
3. zwei Hochschullehrer und zwei Studenten,
4. der Verwaltungsleiter mit beratender Stimme.
(3) Die Mitglieder des Rates nach Abs. 2 Nr. 3 werden vom Konvent gewählt. 
Dazu schlägt jede Gruppe im Konvent doppelt so viele Bewerber vor, als 
Mitglieder aus der jeweiligen Gruppe vom Konvent in den Rat zu wählen 
sind.
(4) Die Amtszeit der Mitglieder nach Abs. 2 Nr. 3 beträgt für Hochschullehrer 
zwei Jahre, für Studenten ein Jahr. Die Satzung soll vorsehen, daß jeweils 
nur ein Teil der Mitglieder ausscheidet. Im übrigen gilt § 11 Abs. 3 Satz 2 
und 3 entsprechend.
(5) Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung.

.' '.7 * */ i; i ’ ■? ■ ■’ . ' , - ■ . /■ I

§ 13
Verwaltungsrat

(1) Dem Verwaltungsrat gehören an
1. je ein vom Kultusminister und vom Minister der Finanzen berufenes 

Mitglied;
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2. zwei Vertreter der kommunalen Körperschaften, die auf Grund vertrag
licher Verpflichtungen den Finanzbedarf der Kunsthochschule ganz oder 
teilweise decken;

3. je ein Hochschullehrer und ein Student, die vom Konvent gewählt werden; 
§ 11 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Für jedes Mitglied des Verwaltungsrates ist ein Vertreter zu bestellen.
(3) Rektor, Prorektor und Verwaltungsleiter nehmen an den Sitzungen des 
Verwaltungsrates ohne Stimmrecht teil.
(4) Der Verwaltungsrat ist zu allen wichtigen und grundsätzlichen Angele
genheiten der Kunsthochschule zu hören. Er stellt den Haushaltsvoranschlag 
der Kunsthochschule auf.

D R I T T E R  A B S C H N I T T

Die Fachbereiche
§ 14

Aufgaben der Fachbereiche
(1) Der Fachbereich soll verwandte Fachrichtungen umfassen. Er ist für die 
Ausbildung der Studenten verantwortlich.
(2) Die Fachbereiche sind zur Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen 
verpflichtet und sorgen insbesondere für eine Abstimmung der Studien- und 
Prüfungsangelegenheiten mit anderen Fachbereichen.
(3) Die Fachbereiche erlassen die Studienordnungen und Prüfungsordnungen. 
Die Studienordnungen und Prüfungsordnungen bedürfen der Zustimmung 
des Rates und der Genehmigung des Kultusministers.
(4) Die Fachbereiche wirken nach Maßgabe dieses Gesetzes bei den Berufun
gen mit.

§ 15
Fachbereichsleiter

(1) Der Fachbereichsleiter führt die Geschäfte des Fachbereichs. Er wahrt die 
innere Ordnung des Fachbereichs und sorgt dafür, daß die Mitglieder des 
Lehrkörpers ihre Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllen. § 20 bleibt unbe
rührt.
(2) Der Fachbereichsleiter und sein Stellvertreter werden aus dem Kreis der 
Hochschullehrer für zwei Jahre gewählt; Wiederwahl ist zulässig.

§ 16
Fachbereichskonferenz

(1) Die Fachbereichskonferenz beschließt über die Angelegenheiten des Fach
bereichs. Sie wählt den Fachbereichsleiter und seinen Stellvertreter.
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(2) Der Fachbereichskonferenz gehören alle im Fachbereich tätigen Hoch
schullehrer sowie Vertreter der Studenten des Fachbereichs an. Die Zahl der 
Studenten beträgt 50 vom Hundert der Zahl der Hochschullehrer.
(3) Die im Fachbereich tätigen Gastprofessoren, Gastdozenten, Lehrbeauf
tragten, künstlerischen, wissenschaftlichen und pädagogischen Bediensteten 
sind berechtigt, mit beratender Stimme an der Fachbereichskonferenz teil
zunehmen.
(4) Die Fachbereichskonferenz gibt sich eine Geschäftsordnung.

V I E R T E R  A B S C H N I T T

Haushalts wesen und Verwaltung
§ 17

Verfahren bei der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes
(1) Die Fachbereiche übermitteln dem Rektor ihre Vorschläge für den Entwurf 
des Haushaltsvoranschlags. Der Rat prüft die Vorschläge und bereitet auf 
ihrer Grundlage den Entwurf des Haushaltsvoranschlags vor.
(2) Der Rektor leitet die Vorlage dem Konvent zu. Nachdem der Konvent 
Stellung genommen hat, stellt der Rektor den Haushaltsvoranschlag der 
Kunsthochschule auf und leitet ihn dem Landeshochschulverband zu. Die 
Stellungnahme des Konvents ist beizufügen.
(3) An den Kunsthochschulen, an denen nach Maßgabe von § 6 Abs. 1 ein 
Verwaltungsrat gebildet ist, leitet der Rektor abweichend von Abs. 2 Satz 2 
den Entwurf des Haushaltsvoranschlags dem Verwaltungsrat zu. Der Verwal
tungsrat stellt den Haushaltsvoranschlag auf; will er von dem Entwurf des 
Rates abweichen, gibt er diesem Gelegenheit zur Stellungnahme und Aüs- 
arbeitung ergänzender Vorschläge. Der Verwaltungsrat legt den Haushalts
voranschlag dem Landeshochschulverband vor; die Stellungnahmen von 
Konvent und Rektor sind beizufügen.

§ 18
Verwaltung

Unter der Verantwortung des Rektors führt der Verwaltungsleiter die lau
fenden Geschäfte der Hochschulverwaltung und wirkt bei der Verwaltung der 
Kunsthochschule und ihrer Fachbereiche mit. Er ist Sachbearbeiter des Haus
halts.

F Ü N F T E R  A B S C H N I T T

Lehrkörper
§ 19

Lehrkörper
(1) Zum Lehrkörper gehören
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1. die Hochschullehrer,
2. die Lehrbeauftragten,
3. die Gastprofessoren und Gastdozenten.
(2) Hochschullehrer im Sinne dieses Gesetzes sind
1. die Professoren,
2. die übrigen hauptamtlich tätigen Lehrkräfte, soweit sie im höheren Dienst 

beschäftigt sind (Dozenten).

§ 20

Lehrverantwortung
(1) Die Mitglieder des Lehrkörpers üben im Rahmen der Studien- und Prü
fungsordnungen ihre Aufgaben frei und in eigener künstlerischer und päd
agogischer Verantwortung aus; sie sind für die Gestaltung des Unterrichts 
verantwortlich.
(2) Die Mitglieder des Lehrkörpers sind verpflichtet, an Prüfungen sowie an 
Veranstaltungen der Kunsthochschule mitzuwirken.

§ 21
Berufung

(1) Beim Freiwerden der Stelle eines Professors entscheidet der Rat nach 
Anhörung der betroffenen Fachbereiche, ob die Stelle weiter für das gleiche 
oder ein anderes Fachgebiet beansprucht werden soll. Soll sie für einen ande
ren Fachbereich beansprucht werden, ist die Zustimmung des Konvents er
forderlich.
(2) Freie und freiwerdende Stellen werden vom Rektor ausgeschrieben. Er 
leitet die Bewerbungen dem Rat und dem zuständigen Fachbereich zu. Aus 
dem Ki'eis der Bewerber stellt der Rat nach Anhörung der Fachbereichs
konferenz die Berufungsliste auf; in begründeten Ausnahmefällen kann eine 
Persönlichkeit vorgeschlagen werden, die sich nicht beworben hat. Der Be
rufungsvorschlag ist zu begründen; er soll drei Namen enthalten.
(3) Im übrigen gelten die Vorschriften des Universitätsgesetzes entsprechend.

§ 22
Sonstige Mitglieder des Lehrkörpers

(1) Die Hochschullehrer, die nicht Professoren sind, sowie die künstlerischen, 
wissenschaftlichen und pädagogischen Bediensteten werden vom Land auf 
Vorschlag des Rates nach Anhörung der Fachbereichskonferenz eingestellt.
(2) Lehraufträge erteilt der Rektor auf Vorschlag des Rates nach Anhörung 
der Fachbereichskonferenz. Die Erteilung von Lehraufträgen über mehr als 
10 Wochenstunden bedarf der Zustimmung des Kultusministers.
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§ 23
Honorarprofessoren

Wer nach seinen künstlerischen, wissenschaftlichen oder pädagogischen Lei
stungen den Anforderungen entspricht, die an Professoren der Kunsthoch
schulen gestellt werden, kann vom Kultusminister auf Vorschlag des Rates 
nach Anhörung der Fachbereichskonferenz für die Dauer seiner Zugehörig
keit zum Lehrkörper zum Honorarprofessor bestellt werden.

S E C H S T E R  A B S C H N I T T

Studenten
§ 24

Immatrikulation
(1) Die Studenten werden durch die Immatrikulation in die Kunsthochschule 
aufgenommen.
(2) Aufgenommen wird, wer die Aufnahmevoraussetzungen erfüllt und eine 
dem Zweck der Kunsthochschule entsprechende Begabung nachweist. Uber 
die Aufnahme entscheidet ein Aufnahmeausschuß, der vom Rat gewählt wird; 
er kann seine Entscheidungen von einer Aufnahmeprüfung abhängig machen. 
Die Satzung kann ergänzende Bestimmungen über die Zusammensetzung des 
Aufnahmeausschusses für die einzelnen Fachgebiete treffen.
(3) Die Aufnahmevoraussetzungen werden in den Allgemeinen Vorschriften 
für Studierende an Kunsthochschulen geregelt, die der Kultusminister nach 
Anhörung der Kunsthochschulen erläßt.

§ 25
Rechte und Pflichten der Studenten

(1) Die Studenten haben das Recht auf eine ihrem Studienziel entsprechende 
Ausbildung. Sie sind auch berechtigt, an Lehrveranstaltungen anderer Fach
bereiche teilzunehmen, soweit es sich nicht um Veranstaltungen für einen 
begrenzten Personenkreis handelt.
(2) Soweit in den Studienordnungen Pflichtstunden und -Veranstaltungen 
festgesetzt sind, sind die Studenten verpflichtet, an ihnen teilzunehmen und 
mitzuwirken.

' ' i, . .' - • .1
S I E B T E R  A B S C H N I T T

Schluß- und Übergangsbestimmungen
§ 26

Finanzielle Beteiligungen
Verträge, die das Land mit kommunalen Körperschaften über die Aufbrin
gung des Finanzbedarfs einer Kunsthochschule geschlossen hat oder schließen 
wird, bleiben unberührt.
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§ 27
Dienstherrnwechsel

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten die Bediensteten der Staat
lichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main in 
den Dienst des Landes Hessen über. § 26 bleibt unberührt.

§ 28
Vorläufige Organe

(1) Bis zu den Wahlen des Rektors und des Prorektors nehmen die zur Zeit 
des Inkraftretens dieses Gesetzes amtierenden Direktoren und Stellvertre
tenden Direktoren die Funktion des Rektors und des Prorektors wahr.
(2) Bis zur Konstituierung des Rates nehmen der Senat der Staatlichen Hoch
schule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main und das Kol
legium der Staatlichen Hochschule für bildende Künste Kassel die in diesem 
Gesetz dem Rat zugewiesenen Aufgaben vorläufig wahr.
(3) Bis zur Konstituierung des Verwaltungsrates der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst Frankfurt am Main nimmt das Kuratorium dieser 
Hochschule die in diesem Gesetz dem Verwaltungsrat zugewiesenen Aufgaben 
vorläufig wahr.
(4) Bis zui Bildung der Organe der Studentenschaft nehmen die bestehenden 
Allgemeinen Studentenausschüsse deren Aufgaben wahr. Sie bereiten die 
Wahl der studentischen Mitglieder des Konvents vor.

§ 29
Konvent

Die Wahlen zum Konvent nach § 11 Abs. 2 dieses Gesetzes sind so rechtzei
tig vorzunehmen, daß der Konvent bis zum 31. Dezember 1970 zusammen
treten kann. Der am 15. September 1970 amtierende Direktor lädt zur ersten 
Sitzung des Konvents ein und trifft die erforderliche Vorbereitung.

§ 30
Fachbereiche

Bis zur erstmaligen Bildung der Fachbereiche nehmen die am Tage des In
krafttretens dieses Gesetzes amtierenden Abteilungsleiter ihre Aufgaben 
wahr.

§ 31
Erstmaliger Erlaß von Satzungen und Studienordnungen

(1) Die gemäß § 7 zu beschließenden Satzungen der Kunsthochschulen sind 
bis zum 31. Dezember 1971 dem Kultusminister zur Genehmigung vorzulegen. 
Legt eine Kunsthochschule die Satzung nicht innerhalb dieser Frist vor, kann 
der Kultusminister die Satzung nach Anhörung der zuständigen Organe 
erlassen.
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(2) Die diesem Gesetz entgegenstehenden Bestimmungen der zur Zeit gel
tenden Satzungen der Kunsthochschule treten mit dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes, die übrigen Bestimmungen mit dem Inkrafttreten der gemäß § 7 
zu beschließenden neuen Satzung außer Kraft.
(3) Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß für die nach § 14 Abs. 3 dieses Gesetzes 
zu beschließenden Studienordnungen.

§ 32
Sonderregelungen

(1) Der Kultusminister kann durch Rechtsverordnung Kunsthochschulen von 
der Verpflichtung, Organe nach diesem Gesetz zu bilden, befreien, wenn dies 
im Hinblick auf die geplante Einbeziehung einer Kunsthochschule in eine 
künftige Gesamthochschule geboten erscheint. Er kann zu diesem Zweck die 
Amtszeit bestehender Organe verlängern.
(2) Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes erhält die Werkkunstschule Offen
bach am Main den Status einer Kunsthochschule und führt die Bezeichnung 
„Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main“.
(3) Für die Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main trifft der Kultus
minister durch Rechtsverordnung Ubergangsregelungen im Sinne der §§ 28 
bis 31.

§ 33
Städelschule — Staatliche Hochschule für bildende Künste 

in Frankfurt am Main
(1) Die Befugnis der Stadt Frankfurt am Main, die Städelschule — Staatliche 
Hochschule für bildende Künste in Frankfurt am Main zu unterhalten, und 
deren Status bleiben unberührt. Die Organisationsstruktur dieser Kunst
hochschule, die Rechte und Pflichten der an ihr tätigen Hochschullehrer und 
sonstigen Bediensteten und das Verfahren bei der Aufstellung und Durch
führung des Haushaltsplanes werden durch Satzung geregelt, die der Geneh
migung des Kultusministers und der Stadt Frankfurt am Main bedarf.
(2) Die Überleitung der Städelschule — Staatliche Hochschule für bildende 
Künste in Frankfurt am Main in eine Gesamthochschule bleibt späterer 
gesetzlicher Regelung Vorbehalten.

§ 34
Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes

Die Anlage I zum Hessischen Besoldungsgesetz in der Fassung vom 11. Ok
tober 1965 (GVB1. I S. 237), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Mai 1970 
(GVB1.1 S. 315), wird wie folgt geändert:
1. In der Besoldungsordnung A wird gestrichen 

in der Besoldungsgruppe A 16 a
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„Außerordentlicher Professor bei der Staatlichen Hochschule für Musik in 
Frankfurt am Main1),

Außerordentlicher Professor bei der Staatlichen Hochschule für bildende 
Künste (Werksakademie) in Kassel1),“

in der Besoldungsgruppe A 16 b

„Ordentlicher Professor bei der Staatlichen Hochschule für Musik in 
Frankfurt am Main1),

Ordentlicher Professor bei der Staatlichen Hochschule für bildende Künste 
(Werkakademie) in Kassel1),“

die Besoldungsgruppe A 16 c.

2. In der Besoldungsgruppe H wird

a) in der Besoldungsgruppe H 2 
eingefügt

„Dozent an einer Kunsthochschule5), °),7)“ 
angefügt folgende neue Fußnoten

,,5) erhält als Fachbereichsleiter einer Kunsthochschule eine Stellen
zulage von 150 DM,

B) erhält als Prorektor einer Kunsthochschule eine Stellenzulage von 
240 DM,

7) erhält als Rektor einer Kunsthochschule eine Stellenzulage von 
500 DM 8), »), 10),

b) in der Besoldungsgruppe H 3 

eingefügt

„Professor an einer Kunsthochschule, soweit nicht in der Besoldungs
gruppe 4“ 8) ,9) ,10),

,,8) erhält als Fachbereichsleiter einer Kunsthochschule eine Stellen
zulage von 150 DM,
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n) erhält als Prorektor einer Kunsthochschule eine Stellenzulage von 
240 DM,

10) erhält als Rektor einer Kunsthochschule eine Stellenzulage von 
500 DM.“

c) in der Besoldungsgruppe H 4 

eingefügt

„Professor an einer Kunsthochschule3), 4), 5)“ 

angefügt folgende neue Fußnote

„*) erhält als Fachbereichsleiter einer Kunsthochschule eine Stellen
zulage von 150 DM,

4) erhält als Prorektor einer Kunsthochschule eine Stellenzulage von 
240 DM,

■’) erhält als Rektor einer Kunsthochschule eine Stellenzulage von 
500 DM.“

§ 35

Überleitung und Wahrung des Besitzstandes

(1) Die nach diesem Gesetz unmittelbar eintretenden Änderungen in der Ein
ordnung der Beamten in die Besoldungsgruppen sowie die Änderungen der 
Amtsbezeichnungen ergeben sich aus der als Anlage 1 beigefügten Übersicht.
(2) Beamte, deren Dienstbezüge bei Anwendung der Vorschriften dieses Ge
setzes hinter den Bezügen nach bisherigem Recht Zurückbleiben, erhalten eine 
Ausgleichszulage in Höhe des Unterschieds. Die den Beamten gewährten 
ruhegehaltfähigen Zulagen bleiben als ruhegehaltfähige Dienstbezüge er
halten, werden jedoch nicht neben den Zulagen nach Fußnoten 8), B), 10) zu 
der Besoldungsgruppe H 3 und 3), 4), 5) zu der Besoldungsgruppe H 4 gewährt.

§ 36

Ausführung des Gesetzes

Der Kultusminister erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, insbesondere die Allge
meinen Vorschriften für Studierende und die Gebührenordnungen.
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Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 15. September 1970 in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.
' v v . . v ' • /

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 15. Juli 1970

Der Hessische 
Ministerpräsident

O s s w a 1 d

Der Hessische Kultusminister 

v o n  F r i e d e b u r g

§ 37
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VI.

Gesetz über Volkshochschulen vom 12. Mai 1970 
(GVB1. I.  S.  3 4 1  —  ABI. S.  765)

§ l

A u fg a b e n  d e r  V o lk sh o c h sc h u len

Volkshochschulen, Heimvolkshochschulen und Bildungszentren haben die 
Aufgabe, den Teilnehmern ihrer Veranstaltungen die Aneignung von Kennt
nissen und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeit zu 
ermöglichen. Ihr Bildungsangebot wendet sich an alle Erwachsenen und Her
anwachsenden, die ihr Wissen und ihre Bildung erweitern wollen und durch 
Weiterlernen eine ständige Auseinandersetzung mit den Veränderungen auf 
allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens erstreben.

§ 2

B e g r if f s b e s t im m u n g e n

(1) Volkshochschulen sind Einrichtungen von überwiegend örtlicher oder 
regionaler Bedeutung, die ihre Bildungsarbeit in Form von Arbeitsgemein
schaften, Seminaren und Lehrgängen durchführen.

(2) Heimvolkshochschulen sind Einrichtungen von überregionaler Bedeutung, 
die ihre Bildungsaibeit in Form von Lehrgängen und Arbeitsgemeinschaften 
mit geschlossenem Teilnehmerkreis und internatsmäßiger Betreuung durch
führen.

(3) Bildungszentren sind Einrichtungen mehrerer Volkshochschulen zur 
Durchführung überregionaler Bildungsaufgaben.

(4) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, finden die Vor
schriften über Volkshochschulen auch auf Heimvolkshochschulen und Bil
dungszentren Anwendung.

§ 3

G r u n d s ä tz e  d e r  V o lk sh o c h sc h u la rb e it

(1) Volkshochschulen sind jedermann ohne Rücksicht auf Vorbildung, gesell
schaftliche Stellung, Beruf, Nationalität und Religion zugänglich. Das Recht, 
Sonderveranstaltungen für Teilnehmer mit bestimmter Vorbildung durchzu
führen, bleibt unberührt.

(2) Für die Erfüllung ihrer Bildungsaufgaben haben die Volkshochschulen 
fachlich geeignete Mitarbeiter zu verpflichten. Volkshochschulen und Heim-
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Volkshochschulen sind hauptamtlich zu leiten. Die hauptamtlichen Kräfte 
müssen nach Vorbildung oder beruflichem Werdegang hierzu geeignet sein.

(3) Die Bildungsarbeit der Volkshochschulen ist planmäßig zu gestalten und 
kontinuierlich zu vollziehen.

(4) Die Träger der Volkshochschulen erlassen eine Satzung. Die Mitwirkung 
ehienamtlich tätiger Vertreter des öffentlichen Lebens und der gesellschaft
lichen Bereiche in der Volkshochschule, insbesondere der Kirchen, der Ge
werkschaften und der Wirtschaft, ist vorzusehen.

(5) Im Rahmen der Aufgaben nach § 1 und der vorstehenden Grundsätze 
ist das Recht auf freie Wahl der Leiter und Mitarbeiter sowie auf selb
ständige Lehrplangestaltung gewährleistet.

§ 4

Träger der Volkshochschulen
i • : '

(1) Träger der Volkshochschulen sind die kreisfreien Städte und Landkreise 
oder Vereinigungen im Sinne des § 5.

(2) Träger der Heimvolkshochschulen sind Vereinigungen und Verbände, an 
denen das Land sowie der Hessische Volkshochschulverband oder Träger von 
Volkshochschulen maßgeblich beteiligt sind.

(3) Träger der Bildungszentren sind Verbände mehrerer Träger von Volks
hochschulen.

(4) Volkshochschulen, Heimvolkshochschulen und Bildungszentren sind Teile 
des öffentlichen Bildungswesens.

§ 5

Pflichtaufgaben der Landkreise und kreisfreien Städte

Landkreise und kreisfreie Städte sind verpflichtet, für ihr Gebiet eine Volks
hochschule zu errichten und zu unterhalten. Sie können diese Verpflichtung 
auch dadurch erfüllen, daß sie eine juristische Person des Privatrechts, die 
den Anforderungen der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24. Dezember 
1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1592) entspricht, mit der Führung einer Volkshoch
schule beauftragen und sie durch finanzielle Unterstützung in die Lage ver
setzen, dieser Aufgabe sachgerecht nachzukommen. Landkreise untereinander 
oder in Verbindung mit kreisfreien Städten können zur gemeinsamen Erfül
lung der Aufgaben nach Satz 1 Zweckverbände bilden oder öffentlich-recht
liche Vereinbarungen nach Maßgabe des Gesetzes über die kommunale Ge
meinschaftsarbeit vom 16. Dezember 1969 (GVB1. I S. 307) schließen.
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Rechtsanspruch auf Förderung durch das Land

(1) Das Land gewährt den Trägern der Volkshochschulen Zuschüsse in Höhe 
von 70 v. H. der Personalkosten der hauptberuflichen Leiter, Lehrkräfte und 
sonstigen Mitarbeiter.

(2) Das Land gewährt den Trägern der Volkshochschulen auf Antrag Zu
schüsse in Höhe eines bestimmten Vomhundertsatzes der notwendigen Auf
wendungen für nach Abs. 3 anerkannte Lehrgänge, Arbeitsgemeinschaften 
und Seminare. Der Vomhundertsatz wird vom Landtag jährlich im Haus
haltsplan festgelegt; er soll mindestens 30 v. H. betragen.

(3) Grundlage der Zuwendungen nach Abs. 1 und 2 bilden vom Kultusmini
ster nach Anhörung des Hessischen Volkshochschulverbandes festgelegte 
Stellenschlüssel und Bemessungsgrundlagen, die Inhalt, Form und Umfang 
der Arbeit, bei Internaten der Heimvolkshochschulen auch den Umfang des 
Wirtschaftsbetriebes berücksichtigen.

§ 7
Sonstige Zuschüsse

(1) Das Land gewährt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsansätze den 
Trägern von Volkshochschulen sowie den mit diesen verbundenen Arbeits
gemeinschaften und Organisationen nach Anhörung des Hessischen Volks
hochschulverbandes Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten, insbeson
dere für

1. die Errichtung, Einrichtung und Unterhaltung von Gebäuden und Ar
beitsräumen,

2. die Ausstattung mit Lehr- und Arbeitsmitteln,
3. die Fortbildung der Mitarbeiter,

4. die Durchführung von Sonderveranstaltungen,

5. die Veranstaltung von Internatslehrgängen.

(2) Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen nach Abs. 1 Nr. 1 
und Nr. 2 ist, daß die zuständigen Träger im Rahmen ihrer finanziellen Lei
stungsfähigkeit sich in angemessenem Umfang an den Kosten beteiligen.

§ 8

Zuschüsse an die Landesorganisation der Volkshochschulen

Der Hessische Volkshochschulverband als die Landesorganisation der Träger 
der Volkshochschulen und Heimvolkshochschulen erhält im Rahmen der vom 
Landtag bewilligten Mittel Zuschüsse bis zur vollen Höhe der anerkannten 
Sach- und Personalkosten.

Das gleiche gilt für die mit ihr verbundenen Landesarbeitsgemeinschaften.

§ 6
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§ 9
Übergangsvorschrift

Bis zur Bildung des Hessischen Volkshochschulverbandes werden seine Auf
gaben vom Hessischen Landesverband für Erwachsenenbildung wahrgenom
men.

§ 10
Sonstige Träger der Erwachsenenbildung 

Das Recht des Landes oder sonstiger Rechtsträger, Bildungseinrichtungen zu 
errichten und zu unterhalten, die nicht Volkshochschulen im Sinne dieses Ge
setzes sind, bleibt unberührt. Das Nähere sowie die finanzielle Förderung 
der sonstigen Träger richten sich nach einem eigenen Gesetz.

§ 11
Änderung des Gesetzes über den Hessischen Rundfunk 

Das Gesetz über den Hessischen Rundfunk vom 2. Oktober 1948 (GVB1.
S. 123) wird wie folgt geändert:
In § 5 Abs. 2 Nr. 9 werden die Worte „ein Vertreter des Hessischen Landes
verbandes für Erwachsenenbildung in Frankfurt a. M.“ ersetzt durch die 
Worte „ein Vertreter des Hessischen Volkshochschulverbandes“.

. § 12
Ausführung des Gesetzes

Der Kultusminister erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechtsverordnungen.

§ 13
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 15. Mai 1970 in Kraft.
(2) Die Verpflichtung der Landkreise und kreisfreien Städte nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 dieses Gesetzes (hauptamtliche Leitung) ist bis spätestens 31. Dezem
ber 1972 zu erfüllen.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 12. Mai 1970

Der Hessische 
Ministerpräsident 

O s s w a 1 d

Der Hessische 
Kultusminister 

v o n  F r i e d e b u r g
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